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Vorwort

Auch in Sachen ,,Larm“ hat der Unternehmer eine Unterwei-
sungspflicht. Dieses Schulungsprogramm soll ihn und seine
Fiihrungskrafte (Vorgesetzte, wie z. B. Abteilungsleiter und
Meister, Aufsichtfiihrende, Ausbilder) bei der Losung dieser
Aufgabe unterstiitzen.

Das Schulungsprogramm Larm besteht aus zwei Teilen:
I. Allgemeines zur Unterweisung
II. Unterweisungsmaterial

Allgemeines zur Unterweisung informiert tiber die Unterwei-
sung als solche (z. B. rechtliche Grundlagen, Zielgruppe, Inhalt,
Anlass und Dokumentation der Unterweisung) und gibt Hin-
weise fiir die Verwendung des Unterweisungsmaterials.

Das Unterweisungsmaterial orientiert sich an den Vorgaben der
Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung und beinhaltet
Textvorschldge zum Vortragen, Folien zur Projektion und weiter-
flihrende fachliche Erlduterungen.

Die beiliegende CD-ROM enthdlt das gesamte Schulungspro-
gramm Larm (Allgemeiner Teil und Unterweisungsmaterial) und
zusatzlich separat den Vortragstext und die Folien (Powerpoint-
Vortrag). Sollten Darstellungsprobleme bei der Powerpoint-
Datei, z. B. durch eine dltere Programm-Version auftreten,
benutzen Sie bitte alternativ die entsprechende PDF-Datei auf
der CD-ROM.



l. Allgemeines zur Unterweisung

1 Hinweise fiir die Unterweisung

Eine Unterweisung ist die ausreichende und angemessene In-
formation der Beschéftigten durch den Unternehmer oder einen
verantwortlichen Vorgesetzten iiber die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit mit eigens auf den Arbeitsplatz
oder den Aufgabenbereich ausgerichteten Anweisungen und
Erlduterungen (vgl. § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz).

1.1 Ziel der Unterweisung

Die Unterweisung soll dazu beitragen, die Beschaftigten in die
Lage zu versetzen, sich bei ihrer Arbeit sicherheits- und gesund-
heitsgerecht zu verhalten. Durch die vermittelten Informationen,
Anweisungen und Erlduterungen, die sich auf ihren konkreten
Arbeitsplatz und ihre konkrete Tatigkeit beziehen, sollen sie
Gefdahrdungen erkennen und entsprechend den vorgesehenen
MaBnahmen handeln kénnen.

1.2 Unterweisungspflicht

Die Unterweisungspflicht obliegt dem Unternehmer. Sie ist all-
gemein in § 12 Arbeitsschutzgesetz und § 4 Unfallverhiitungs-
vorschrift ,,Grundséatze der Pravention® (BGV A1) formuliert.

§ 11 der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (Larm-
VibrationsArbSchV) konkretisiert diese Pflicht im Hinblick auf
die Unterweisung larmexponierter Beschéftigter.

Hiernach hat der Unternehmer sicherzustellen, dass Larmexpo-
nierte (siehe Abschnitt 1.3) eine Unterweisung erhalten, die auf
den Ergebnissen der Gefdhrdungsbeurteilung beruht und Auf-
schluss liber die mit der Ladrmexposition verbundenen Gesund-
heitsgefahrdungen gibt (siehe Abschnitt 1.5).

Weitere Informationen enthalten z. B. die Technischen Regeln
zur Ldrm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV Ldrm),
Teil 1 Abschnitt 7, und die Regel ,,Benutzung von Gehorschutz*
(BGR/GUV-R 194), Abschnitt 3.3.3 und Anhang 6.

Ferner sind § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz, § 9 Abs. 2 Be-
triebssicherheitsverordnung, § 3 PSA-Benutzungsverordnung
und § 31 BGV A1 zu beachten.

Bei Arbeitnehmeriiberlassung hat der entleihende Unternehmer
die Pflicht zur betriebsspezifischen Unterweisung. Dabei muss
er die Qualifikation und Erfahrung der ihm tiberlassenen Per-
sonen beriicksichtigen (§ 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz).

Wahrend in Kleinbetrieben der Unternehmer meistens selbst
die Unterweisung durchfiihren wird, obliegt diese Aufgabe in
Mittel- und GroBbetrieben in der Regel den betrieblichen
Flihrungskréften und Vorgesetzten, z. B. den Meistern und Ab-
teilungsleitern. Sie sind fiir Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz per Pflichteniibertragung nach § 13 Arbeitsschutz-
gesetz bzw. § 13 BGV A1 verantwortlich.

Dies ist von Vorteil, denn der unmittelbare Vorgesetzte kennt
sowohl seine Mitarbeiter und deren Qualifikation als auch die
durchzufiihrenden Arbeiten und die Arbeitsplatzverhdltnisse
(z. B. Arbeitsmittel und -verfahren, Schutzmanahmen) ein-
schlieBlich der moglichen Larmexposition.

1.3 Zu unterweisender Personenkreis

Zu unterweisen sind nach § 11 Abs. 1 LarmVibrationsArbSchV die
Beschiftigten, bei deren Larmexposition die unteren Auslose-
werte nach § 6 Satz 1Nr. 2 der Verordnung erreicht oder {iber-
schritten werden konnen.

Die unteren Auslosewerte sind

der Tages-Larmexpositionspegel Lgy g, = 80 dB(A)
bzw.
der Spitzenschalldruckpegel L, peqr = 135 dB(O).

Die Ddmmwirkung des personlichen Gehorschutzes wird bei
Anwendung der Auslésewerte nicht beriicksichtigt (§ 6 Satz 2
LarmVibrationsArbSchV).

Zu unterweisen sind also Beschdftigte bei einem tatsadchlichen
oder moglichen

Tages-Larmexpositionspegel Lgy gh = 80 dB(A)
bzw.
Spitzenschalldruckpegel L ¢ peak = 135 dB(C)

und zwar unabhéangig davon, ob sie Gehdrschutz benutzen
missen oder nicht.

Dies gilt auch fiir entsprechend exponierte Personen, die in dem
Unternehmen im Rahmen der Arbeitnehmeriiberlassung tatig
werden.

Demselben Personenkreis sind im Ubrigen persdnlicher Gehor-
schutz zur Verfligung zu stellen (§ 8 Abs. 1 LarmVibrations-
ArbSchV) und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen (Gehorvorsorgeuntersuchungen) nach § 5 Abs. 1und
Anhang Teil 3 Abs. 2 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge (ArbMedVV) anzubieten. Wird ein oberer Auslosewert
erreicht oder liberschritten, besteht Verwendungs- bzw. Unter-
suchungspflicht (§ 8 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV bzw. § 4
Abs. 1und Anhang Teil 3 Abs. 1 ArbMedVV).

1.4 Anldsse fiir eine Unterweisung

Eine Unterweisung ist zundchst einmal fiir alle neu auf einem
Larmarbeitsplatz Beschéftigten erforderlich (Neueinstellung,
Umsetzung, Arbeitnehmeriiberlassung). Sie miissen vor Auf-
nahme der Tatigkeit (§ 11 Abs. 1 Satz 2 LarmVibrationsArbSchV)
iber die fiir sie neue Gefdhrdung informiert und mit den er-
forderlichen Schutzmafinahmen vertraut gemacht werden.



I. Allgemeines zur Unterweisung

Die Unterweisung muss in regelmafigen Zeitabstanden wieder-
holt werden (§ 11 Abs. 1 Satz 2 LarmVibrationsArbSchV), um den
Unterweisungsinhalt in Erinnerung zu rufen. § 4 Abs. 1BGV A1
schreibt mindestens jahrliche Wiederholungen vor (siehe auch
TRLV Larm, Teil 1 Abschnitt 7 Abs. 3, und Abschnitt 3.3.3 BGR/
GUV-R 194).

Mindestens jahrlich viermalige Unterweisungen mit praktischen
Ubungen sind Voraussetzung fiir die so genannte qualifizierte
Benutzung von Gehorschutz, bei der auf Praxisabschldge bei
der Schalldémmung der Gehorschiitzer verzichtet werden kann
(siehe Abschnitt 3.3.3 und Anhang 6 BGR/GUV-R 194).

Bei Jugendlichen muss die Unterweisung mindestens halbjghr-
lich wiederholt werden (§ 29 Abs. 2 Jugendarbeitsschutzgesetz).

Eine erneute Unterweisung ist auch bei allen betrieblichen Ver-
danderungen, die sich wesentlich auf die Lirmexposition aus-
wirken, erforderlich (§ 11 Abs. 1Satz 2 LarmVibrationsArbSchV).
Solche Veranderungen kénnen z. B. bei gedndertem Arbeits-
ablauf, neuen Arbeitsmitteln, neuen Werkstoffen oder neuen
Gehdrschutzmitteln eintreten. Auch wenn eine Gefdhrdungs-
beurteilung zu neuen Ergebnissen fiihrt, muss die Unterweisung
diesen angepasst und wiederholt werden.

Wird Fehlverhalten festgestellt (z. B. Nichtbenutzung oder nicht
sachgerechte Benutzung von Gehorschutz oder technischen
Schutzeinrichtungen), empfiehlt es sich, den oder die betreffen-
den Beschaftigten direkt anzusprechen und auf die Erfordernis-
se am Larmarbeitsplatz hinzuweisen. Zusatzlich kann eine
erneute Unterweisung sinnvoll sein, um durch {iberzeugende
Darlegung der bestehenden Gefdhrdung die Motivation der Be-
treffenden zu erhdhen.

Im Ubrigen diirfte es wohl selbstverstindlich sein, dass Vor-
gesetzte selbst stets ein vorbildliches sicherheits- und gesund-
heitsgerechtes Verhalten an den Tag legen, indem auch sie bei
entsprechender Larmexposition — moglichst deutlich sicht-
bare — Gehdrschutzmittel benutzen.

Sollten bei ldarmexponierten Mitarbeitern im Rahmen der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge Gehorverdnderungen oder andere
larmbedingte Gesundheitsschaden festgestellt werden, ist eine
Wiederholungsunterweisung dringend angebracht.

1.5 Inhalt der Unterweisung

Nach § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz miissen die Beschdaftigten
iber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausrei-
chend und angemessen unterwiesen werden, wobei die Unter-
weisung Anweisungen und Erlduterungen, die eigens auf den
Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich ausgerichtet sind, zu um-
fassen hat.

Die Unterweisung Larmexponierter muss nach § 11 Abs. 1 Larm-
VibrationsArbSchV auf den Ergebnissen der Gefahrdungs-
beurteilung (siehe § 3 LarmVibrationsArbSchV) beruhen und
Aufschluss liber die mit der Larmexposition verbundenen Ge-
sundheitsgefahrdungen geben.

Diese allgemeinen Vorgaben konkretisiert § 11 Abs. 2 Larm-
VibrationsArbSchV. Danach muss die Unterweisung mindestens
folgende Informationen enthalten:

die Art der Gefdhrdung,

die durchgefiihrten Mafinahmen zur Beseitigung oder Mini-
mierung der Gefdhrdung durch Ldrm unter Beriicksichtigung
der Arbeitsplatzbedingungen (siehe § 3 Abs. 1 letzter Satz und
§§ 7 und 8 LarmVibrationsArbSchV),

die Auslésewerte und die maximal zuldssigen Expositions-
werte (siehe § 6 bzw. § 8 Abs. 2 Satz 2 LarmVibrations-
ArbSchV),

die Ergebnisse der Ermittlungen zur Larmexposition zusam-
men mit einer Erlduterung ihrer Bedeutung und der Bewer-
tung der damit verbundenen moglichen Gefahrdungen und
gesundheitlichen Folgen (siehe §§ 3 bis 5 LarmVibrations-
ArbSchV),

die sachgerechte Verwendung des Gehorschutzes (siehe § 8
Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 LarmVibrationsArbSchV, siehe auch
§ 3 PSA-Benutzungsverordnung bzw. § 31 BGV A1),

die Voraussetzungen, unter denen die Beschéftigten An-
spruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge haben, und deren
Zweck (siehe Anhang Teil 3 ArbMedVV),

die ordnungsgemadBe Handhabung der Arbeitsmittel und
sichere Arbeitsverfahren zur Minimierung der Larmexposition,
Hinweise zum Erkennen und Melden moglicher Gesundheits-
schaden.

Damit ist auch die Forderung des § 4 Abs. 2 BGV A1 weitgehend
erfuillt, wonach die relevanten Inhalte der fiir den Arbeitsbereich
oder die Tatigkeit geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und
BG-Regeln sowie der einschldgigen staatlichen Vorschriften und
Regeln zu vermitteln sind.

Die Regel ,,Benutzung von Gehorschutz“ (BGR/GUV-R 194) weist
ergdanzend noch auf folgende Informationen hin (Abschnitt 3.3.3
BGR/GUV-R 194):

Einfluss der Tragedauer auf die Schutzwirkung,

Anpassen und Einstellen von Gehorschiitzern,

Horbarkeit von Sprache oder von Warn- und Alarmsignalen,
Ausgabe und Verfiigbarkeit von Gehorschiitzern,
Instandhaltung und Pflege,

Informationen des Herstellers.

Gegebenenfalls ist noch die Unterweisungsrichtlinie zur qualifi-
zierten Benutzung von Gehdrschutz (Anhang 6 BGR/GUV-R 194,
siehe auch TRLV Ldrm, Teil 3 Abschnitt 6.3.3) zu beachten.



In die Unterweisung kann die allgemeine arbeitsmedizinische
Beratung einbezogen werden, die bei Uberschreiten der
unteren Auslosewerte erforderlich ist (§ 11 Abs. 3 LarmVibra-
tionsArbSchV). Durch diese Beratung sollen vor allem die
Beschaftigten selbst in die Lage versetzt werden, Gesundheits-
storungen durch Larm friihzeitig zu erkennen.

In der Unterweisung ist selbstverstandlich auch auf die Arbeits-

anweisungen einzugehen, die der Unternehmer oder die verant-

wortliche Fiihrungskraft nach § 21 Abs. 1BGV A1 bei besonderen
Gefahrdungen zu erstellen hat.

Dass die Unterweisung ausreichend und angemessen sein
muss, bedeutet: Inhalt und Umfang der Unterweisung sind kon-
kret auf den Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich, die Tatigkeit,
die Gefahrdungssituation und die Qualifikation der Beschaftig-
ten abzustimmen und miissen mindestens die oben genannten
Schwerpunkte nach § 11 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV um-
fassen.

1.6 Durchfiihrung der Unterweisung

Nach § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz bzw. § 11 Abs. 2 Larm-
VibrationsArbSchV muss die Unterweisung

wdhrend der Arbeitszeit stattfinden
und
in verstandlicher Form und Sprache erfolgen

(siehe auch § 4 BGV A1).

Es empfiehlt sich, fiir die Unterweisung einen Zeitpunkt wah-
rend der Arbeitszeit auszuwdhlen, zu dem eine ausreichende
Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu erwarten ist.

Statt einer langeren Gesamtunterweisung kann es von Vorteil
sein, den Unterweisungsstoff aufzuteilen und in mehreren, in
kurzen Zeitabstédnden (ein oder wenige Tage) aufeinander fol-
genden Teilunterweisungen jeweils nur einzelne Schwerpunkte
zu behandeln.

Ob die Unterweisung direkt an den Arbeitsplatzen oder viel-
leicht besser in einem gesonderten Raum durchgefiihrt wird,
hdngt von den betrieblichen Verhaltnissen ab und sollte vom
Unterweiser selbst entschieden werden. Er weif3 auch, welche
technischen Voraussetzungen er fiir sein Vorhaben benotigt
(z. B. Prasentationsmdoglichkeit, PC-Einsatz).

Der Unterweisungsstoff sollte unter Beriicksichtigung der
Qualifikation und Erfahrung der zu Unterweisenden moglichst
verstandlich, einpragsam und tiberzeugend vermittelt werden,
wozu Fotos, Skizzen usw. sowie Demonstrationen und Ubungen
beitragen kénnen.

I. Aligemeines zur Unterweisung

Es empfiehlt sich, die Benutzung des Gehorschutzes im Rah-
men der Unterweisung praktisch zu iiben. Besondere Bedeu-
tung haben praktische Ubungen im Rahmen einer Unterweisung
zur so genannten qualifizierten Benutzung von Gehérschutz mit
moglichem Verzicht auf Praxisabschldage bei der Schalldam-
mung der Gehdrschiitzer (siehe Anhang 6 BGR/GUV-R 194).

Praktische Ubungen sind auch im Hinblick auf das ordnungs-
gemafie Handhaben der Arbeitsmittel und das Anwenden
sicherer Arbeitsverfahren angebracht.

Ratsam ist es, die zu Unterweisenden in die Vermittlung des
Unterweisungsstoffs einzubeziehen, ihnen Fragen zu stellen
und sie zu eigenen Fragen zu ermuntern.

Der Unterweiser sollte sich auch vergewissern, ob die Mitarbei-
ter den Inhalt der Unterweisung verstanden haben, z. B. durch

Stellen von Verstandnisfragen und das Vorfiihrenlassen der Ar-
beitsweise oder der Benutzung von Gehdrschutzmitteln.

Bei Mitarbeitern, welche die deutsche Sprache nicht ausrei-
chend verstehen, kann der Einsatz eines Dolmetschers erforder-
lich sein.

Falls auf Abkiirzungen, Fremdwérter oder wissenschaftliche
Begriffe im Rahmen der Unterweisung nicht verzichtet werden
kann, sind diese ausreichend zu erldutern.

In einer Zusammenfassung am Ende der Unterweisung sollten
die Schwerpunkte nochmals herausgestellt werden.

1.7 Dokumentation der Unterweisung

Damit der Unternehmer nachweisen kann, dass er seiner Unter-
weisungspflicht nachgekommen ist, muss die Durchfiihrung der
Unterweisung dokumentiert werden (§ 4 Abs. 1BGV A1).

Hierzu sind Datum, Inhalt der Unterweisung, Name und Unter-
schrift des Unterweisers und die Namen der Unterwiesenen
schriftlich festzuhalten. Die Unterwiesenen bestéatigen die Teil-
nahme an der Unterweisung durch ihre Unterschrift, womit sie
gleichsam die Bedeutung der Unterweisung unterstreichen.

Es empfiehlt sich, das Dokument zwei Jahre aufzubewahren.



I. Allgemeines zur Unterweisung

2 Hinweise fiir den Einsatz des Unterweisungsmaterials

Das Unterweisungsmaterial (Teil Il) beriicksichtigt die Vorgaben
der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung gemaf § 11
Abs. 2 zu Inhalt und Form der Unterweisung weitgehend. Es
kann jedoch nicht auf die speziellen Verhdltnisse am jeweiligen
Arbeitsplatz bzw. bei der jeweiligen Tdtigkeit eingehen. Das ist

Aufgabe des Unterweisers. Er muss die erforderlichen Ergdnzun-

gen vornehmen. Andererseits braucht er auf im Unterweisungs-
material dargelegte Sachverhalte, die fiir den konkreten Arbeits-
platz bzw. die konkrete Tatigkeit nicht relevant sind, nicht ein-
zugehen.

2.1 Aufbau des Unterweisungsmaterials

Das Unterweisungsmaterial gliedert sich in mehrere, den
Schwerpunktthemen der Unterweisung entsprechende Haupt-
abschnitte, meistens noch mit sachlich abgegrenzten Unter-
abschnitten. Die einzelnen Hauptabschnitte sind in sich weit-
gehend abgeschlossen, so dass sie auch zu eigenstdandigen
Teilunterweisungen benutzt werden kénnen. Jeder Haupt- oder
Unterabschnitt besteht gewdhnlich aus drei Teilen: dem Vor-
tragstext, einer oder mehreren Folien, Erlduterungen.

Der Vortragstext enthalt die wichtigsten Sachaussagen, Gebote,
Begriffe usw., die im Rahmen der Unterweisung vermittelt wer-
den miissen. Erist fett gedruckt und befindet sich stets auf der
linken Seite am Anfang jedes Haupt- oder Unterabschnitts.

Die zu prasentierenden Folien sind neben dem entsprechenden
Vortragstext auf der rechten Seite angeordnet. Sie zeigen die
wichtigsten Informationen in Kurzfassung sowie Fotos, Skizzen
usw. zur Veranschaulichung des Textes.

An den Vortragstext bzw. die Folien schliefien sich Erlauterun-
gen an. Sie ergdnzen und vertiefen den Vortragstext und ent-
halten einschldgige Vorschriftenzitate in Kursivdruck sowie
Quellenangaben und Verweise auf andere Abschnitte des Unter-
weisungsmaterials. Stichworter sind durch Fettdruck hervor-
gehoben.

Der Kasten links neben dem Vortragstext enthdlt ,,Regieanwei-
sungen“ fiir den Unterweiser:
Prasentation einer dem Vortragstext zugeordneten Folie
(Folie Nr. »»),
Stichwdrter gemafs Hauptthemen des benachbarten Vortrags-
textes,
Hinweise, z. B. auf betriebsspezifische Besonderheiten ein-
zugehen oder einen zutreffenden Abschnitt des Vortragstextes
auszuwahlen; der Hinweis selbst befindet sich oberhalb des
entsprechenden Vortragstextes und ist griin unterlegt,
Fortsetzung des Vortragstextes (Seitenangabe) bei Unter-
brechnung durch mehrseitige Erlduterungen.

Im Kasten auf der rechten Seite sind nochmals die Nummern
der zu prasentierenden Folie vermerkt.

2.2 Einsatz des Unterweisungsmaterials

Der Vortragstext stellt nur einen Textvorschlag fiir die Unter-
weisung dar. Er kann als Vorlage fiir einen auszuarbeitenden
Vortrag oder als Leitfaden fiir einen freien Vortrag dienen, er
kann aber auch direkt als Vortragsmanuskript benutzt werden.

Vortragstext und Folien liegen jeweils nebeneinander, um die
Prdsentation wahrend des Vortrags zu erleichtern. Zundchst
sollten nur der Text vorgetragen und die ihm zugeordneten
Folien gezeigt werden. Ist eine Vertiefung des Stoffes erforder-
lich, etwa bei Fragen, kénnen die Erlduterungen zu Rate gezo-
gen werden.

Bei der Organisation seines Vortrags kann sich der Unterweiser
an die Regieanweisungen im linken Kasten halten.

Eine Folie sollte dann gezeigt werden, wenn der Unterweiser auf
eine entsprechende Angabe im linken Kasten stoft. Es emp-
fiehlt sich, die im Text angesprochenen Sachverhalte durch
Markieren auf der Folien- oder Projektionsflache hervorzuheben
(z. B. mittels Marker bzw. Laserpointer oder Zeigestock).

Mindestens bei einem Hinweis, auf die arbeitsplatz- oder tatig-
keitsspezifischen Besonderheiten einzugehen, muss der Unter-
weiser seinen Vortrag um entsprechende konkrete Angaben er-
gdnzen (z. B. hinsichtlich richtiger Arbeitsweise, vorhandener
technischer Schutzmafinahmen oder des zur Verfiigung stehen-
den Gehorschutzes). Hierzu kann es angebracht sein, zusatz-
liche Prasentationen mit Texten, Fotos oder Skizzen vorzube-
reiten.

Bei einem Hinweis auf Auswahl eines zutreffenden Abschnitts
sollte der Unterweiser die nicht relevanten Abschnitte aus-
lassen und die Unterweisung mit dem nachsten relevanten
Abschnitt fortsetzen (z. B. kann auf die Behandlung anderer
Larmminderungsmafinahmen verzichtet werden, wenn nur
Schallschutzkapseln vorhanden sind).

Sinngemas ist bei anderen Hinweisen zu verfahren.

Zum Vortragen des gesamten Vortragstextes einschlief3lich
Prasentation der Folien werden ca. 60 bis 70 Minuten ben6tigt.
Weil in der Praxis nur die tatsdchlich vorhandenen Gefahrdun-
gen und SchutzmaBnahmen angesprochen werden miissen,
diirfte sich der Zeitaufwand hierfiir deutlich verringern. Zusatz-
lich ist aber noch Zeit fiir Demonstrationen oder Ubungen (z. B.
Handhabung von Gehdérschutz), Verstandniskontrolle, Beant-
wortung von Fragen und weitere Diskussionen erforderlich.



ll. Unterweisungsmaterial




Il. Unterweisungsmaterial: 1 Einfiihrung

1 Einfiihrung

Folie 1 »»
LarmVibrationsArbSchV Die wichtigsten Vorschriften fiir den Schutz der Mitarbeiter gegen Larm
enthdlt eine staatliche Verordnung, die ,,Verordnung zum Schutz der
Beschiftigten vor Gefihrdungen durch Larm und Vibrationen*, kurz Larm-
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung.

Diese Unterweisung wird gemas § 11 der Verordnung durchgefiihrt.

Vortrag Fortsetzung auf S. 12

Erlduterungen 1 Einfiihrung

»lechnische Regeln zur Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV Larm)“
konkretisieren die Anforderungen der Verordnung.

Zur Unterweisung fiihrt § 11 LdrmVibrationsArbSchV aus:

(1) Kénnen bei Exposition durch Ldrm die unteren Auslosewerte nach § 6 Satz 1Nr. 2 ...
erreicht oder (iberschritten werden, stellt der Arbeitgeber sicher, dass die be-
troffenen Beschdftigten eine Unterweisung erhalten, die auf den Ergebnissen der
Gefdhrdungsbeurteilung beruht und die Aufschluss iiber die mit der Exposition ver-
bundenen Gesundheitsgefdhrdungen gibt. Sie muss vor Aufnahme der Beschdfti-
gung und danach in regelmdpigen Abstdnden, jedoch immer bei wesentlichen
Anderungen der belastenden Titigkeit, erfolgen.

(2) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Unterweisung nach Absatz 1in einer fiir die
Beschdiftigten verstdndlichen Form und Sprache erfolgt und mindestens folgende
Informationen enthdilt:

1. die Art der Gefdhrdung,

2. die durchgefiihrten Ma3nahmen zur Beseitigung oder zur Minimierung der

Gefdhrdung unter Beriicksichtigung der Arbeitsplatzbedingungen,

3. die Expositionsgrenzwerte und Ausldsewerte,

4. die Ergebnisse der Ermittlungen zur Exposition zusammen mit einer Erlduterung
ihrer Bedeutung und der Bewertung der damit verbundenen mdglichen Gefihr-
dungen und gesundheitlichen Folgen,
die sachgerechte Verwendung der personlichen Schutzausriistung,

6. die Voraussetzungen, unter denen die Beschidftigten Anspruch auf arbeits-
medizinische Vorsorge haben, und deren Zweck,

7. die ordnungsgemdfe Handhabung der Arbeitsmittel und sichere Arbeitsver-
fahren zur Minimierung der Expositionen,

8. Hinweise zur Erkennung und Meldung moglicher Gesundheitsschdden.

b

Diesen Unterweisungsthemen entsprechen die Abschnitte 3 bis 10 des vorliegenden
Unterweisungsmaterials.

10



¥ BG ETEM

Verordnung zum Schutz der
Beschaéftigten vor Gefahrdungen
durch Larm und Vibrationen

(Larm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung -
LarmVibrationsArbSchV)

Il. Unterweisungsmaterial: 1 Einfiihrung

Folie 1 (CD-ROM)

1



Il. Unterweisungsmaterial: 2 Grundbegriffe

12

Folie 2-1 »»

Folie 2-2 »»

Folie 2-3 »»

Larm

Schalldruckpegel

Schallfrequenz

dB(A)

dB(C)

Larmexposition

2 Grundbegriffe

Unter Larm versteht die Verordnung horbaren Schall, und zwar solchen,
der zu

einer Beeintrachtigung des Horvermégens
oder

einer sonstigen Gefdhrdung der Gesundheit
oder

einer Gefahrdung der Sicherheit

der Beschéftigten fiihren kann.

Unsere Lautstarkeempfindung und auch die Gehdrschadlichkeit des Larms
hangen von der Starke und der Frequenz des Schalls ab.

Der Starke des Schalls entspricht gewissermaf3en der Schalldruckpegel.
Er wird in ,,Dezi-Bel* (dB) angegeben.

Die Schallfrequenz, also die Anzahl der Schallschwingungen pro Sekunde,
charakterisiert die Tonhohe.

Die Lautstarkeempfindung ist bei niedrigen Pegeln besonders stark von
der Frequenz abhdngig, bei hohen hingegen kaum noch. Dies wird bei der
Larmmessung und bei der Angabe des Schalldruckpegels beriicksichtigt,
und zwar durch die so genannte Frequenzbewertung.

Der Zusatzbuchstabe A in dB(A) (,,Dezibel A*) weist auf die Frequenz-
bewertung A hin. Bei der Messung werden hier insbesondere mittel- und
hochfrequente Gerduschanteile starker beriicksichtigt.

Der Zusatzbuchstabe C in dB(C) (,,Dezibel C*) weist auf die Frequenzbewer-

tung C hin. Es handelt sich hier um einen Schalldruckpegel, der nahezu
unabhéngig von der Schallfrequenz gemessen wird.

Alle Gerdusche, denen eine Person wahrend der Arbeitszeit ausgesetzt ist,
bilden die Lirmexposition dieser Person.

Die Larmexposition wird nach der Verordnung durch
den Tages-Larmexpositionspegel
oder

den Wochen-Larmexpositionspegel

beschrieben.



Il. Unterweisungsmaterial: 2 Grundbegriffe

Folie 2-1 (CD-ROM)
& BG ETEM

Larm

Larm ist horbarer Schall, der

« das Horvermdgen beeintrachtigen,

+ die Gesundheit geféhrden,
« die Sicherheit gefdhrden

kann.

° Folie 2-2 (CD-ROM)
W BG ETEM

Schalldruckpegel und dB
Der Schalldruckpegel entspricht der ,Starke"™ des Schalls,
Angabe in Dezibel (dB).

Die Lautstarkeempfindung des Gehdrs ist frequenzabhangig:
bei niedrigen Pegeln stark, bei hohen Pegeln kaum,
deshalb Angabe des Pegels in

+ dB(A) Bewertung stark frequenzabhangig

« dB(C) Bewertung nahezu frequenzunabhangig

Folie 2-3 (CD-ROM)

& BG ETEM

Angabe der Larmexposition

« Tages-Larmexpositionspegel
Mittelwert des Schallpegels wahrend der Arbeitsschicht,
Bezug: 8 Stunden, Angabe in dB(A)

+« Wochen-Larmexpositionspegel
Mittelwert des Schallpegels wahrend der Arbeitswoche,
Bezug: 40 Stunden, Angabe in dB(A)

+ Spitzenschalldruckpegel
Hachstwert des momentanen Schallpegels wahrend der
Arbeitsschicht, Angabe in dB(C)

13
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Tages-Larmexpositionspegel

Wochen-Larmexpositionspegel

Spitzenschalldruckpegel

Vortrag Fortsetzung auf S. 20

Erlduterungen

Der Tages-Larmexpositionspegel spiegelt die Lirmexposition eines Beschaf-
tigten wahrend einer Arbeitsschicht wider. Man erhidlt ihn, indem man die
Gerduscheinwirkung wahrend einer typischen Arbeitsschicht ermittelt und
auf acht Stunden bezieht. Er wird in dB(A) angegeben.

Der Wochen-Larmexpositionspegel entspricht der mittleren Lairmexposition
wdhrend einer Arbeitswoche. Er wird auf vierzig Stunden bezogen und eben-
falls in dB(A) angegeben. Er darf aber nur in Sonderfillen zur Beurteilung der
Larmexposition verwendet werden.

Kommen auch einzelne sehr hohe Pegelspitzen vor, wie etwa bei knalldhnli-
chen Gerduschen, wird diese Belastung durch den Spitzenschalldruckpegel
beschrieben. Es handelt sich um den Hochstwert des momentanen Schall-
druckpegels, der wihrend der Arbeitsschicht auftritt. Er wird in dB(C) ange-
geben.

2 Grundbegriffe

Zum Ldrm sagt § 2 Abs. 1LarmVibrationsArbSchV: Ldrm im Sinne dieser Verordnung ist
jeder Schall, der zu einer Beeintrdchtigung des Hérvermogens oder zu einer sonstigen
mittelbaren oder unmittelbaren Gefdhrdung von Sicherheit und Gesundheit der Be-
schdftigten fiihren kann.

Nach TRLV Larm, Teil ,,Allgemeines” Abschnitt 4.9, handelt es sich bei Larm im Sinne
derVerordnung um Schall im Frequenzbereich zwischen 16 Hz und 16 kHz (Horschall),
der zu der oben genannten Beeintrachtigung bzw. Gefahrdung fiihren kann. Ansonsten
bezieht sich die TRLV Larm auf Larmeinwirkungen ab einem dquivalenten Dauerschall-
pegel Lppeq Von 80 dB(A). Extraaurale (auBerhalb des Ohrs liegende) Wirkungen unter-
halb eines Lppeqvon 80 dB(A) sowie Infraschall und Ultraschall fallen nicht unter die
Technische Regel (siehe TRLV Larm, Teil ,,Allgemeines® Abschnitt 1 Abs. 3 und 4).

Die Verordnung zielt auf tatsachliche und mogliche Gefahrdungen durch Larm ab.

Ganz allgemein ist Larm in Anlehnung an DIN 1320 unerwiinschter hérbarer Schall
(Horschall), der zu Stérungen, Beldstigungen, Beeintrachtigungen oder Schaden
fithren kann. Es wird verstanden unter
Storung: eine bewusste oder unbewusste Behinderung von kdrperlicher oder
geistiger Tatigkeit durch Schall,
Beldstigung: eine individuell bewertete Beeintrdachtigung durch Schall,
Beeintrachtigung: eine unerwiinschte Wirkung von Schall, z. B. in Form der Minde-
rung des korperlichen, seelischen oder sozialen Wohlbefindens,
Schaden: eine erhebliche Beeintrachtigung durch Schall, z. B. eine bleibende Beein-
trdchtigung, die ein bestimmtes Ausmaf tiberschreitet.

Bei Schall handelt es sich um mechanische (elastodynamische) Schwingungen und
Wellen in einem festen, fliissigen oder gasformigen (auch plasmaférmigen) Medium.
Nach dem Medium, in dem sich Schall ausbreitet, wird zwischen Korperschall, Flissig-
keitsschall und Luftschall unterschieden.

Schall breitet sich in diesen Medien mit der Schallgeschwindigkeit aus. Sie betrdgt in
Luft unter normalen Bedingungen 340 m/s, in Wasser um 1450 m/s. Hierbei handelt es
sich um (longitudinale) Dichtewellen. In Festkdrpern kénnen verschiedene Arten von
Longitudinal- und Transversalwellen auftreten (z. B. longitudinale Dehnwellen und
Dichtewellen, transversale Biegewellen). Die Geschwindigkeit von Longitudinalwellen
in Stahl liegt bei 5000 m/s.



Il. Unterweisungsmaterial: 2 Grundbegriffe

Ein Schallereignis (z. B. ein Ton oder ein Gerdusch) ldsst sich durch die Schallfrequenz Erlduterungen
und den Schalldruck bzw. den Schalldruckpegel beschreiben.

Die Schallfrequenz ist die Zahl der Schallschwingungen pro Sekunde. Sie wird in Hertz
(Hz) oder Kilohertz (kHz) angegeben (1Hz =1s").

Zwischen Schallgeschwindigkeit ¢ in m/s, Wellenldnge A in m und Schallfrequenz f in
Hz besteht folgender Zusammenhang:

c=Af.

Mithin liegen die Wellenldngen fiir Horschall (16 Hz bis 16 kHz) zwischen 20 m und
2cm.

Gerdusche setzen sich aus Anteilen unterschiedlicher Frequenz zusammen. Die liber
der Frequenz aufgetragenen anteiligen Schallpegel fiir die verschiedenen Frequenz-
bereiche eines Gerduschs zeigt dessen Frequenzspektrum (Schallspektrum).

In Abhdngigkeit von der Bandbreite der bei der Messung verwendeten Frequenzfilter
unterscheidet man Oktav-, Terz- und Schmalbandspektren. Fiir eine Oktave giltf, =2 f,
mit der unteren und der oberen Durchlassfrequenz f,, bzw. f, und der Mittenfrequenz
fm =fo/V2 = 0,7 f,. Eine Terz entspricht einer Dritteloktave. Abbildung 2/1 zeigt ein Bei-
spiel fiir ein Oktavspektrum.
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Abb. 2/1: Oktavspektrum einer Drehmaschine

Der Schalldruck bei Luftschall ist der durch die Bewegung der Luftteilchen infolge der
Schallschwingung entstehende sehr kleine Wechseldruck (Verdichtungen/Verdiinnun-
gen), der sich dem atmosphérischen Luftdruck iberlagert. Er wird in Pascal (Pa) oder
Mikropascal (1 pPa = 106 Pa) angegeben (1Pa =1N/m?).
15
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Erlduterungen

Der Schalldruckpegel ist eine aus mess- und rechentechnischen Griinden gewdhlte
logarithmische Darstellung des Schalldrucks p und wird in Dezibel (dB) angegeben:

2
L, =10lg £ |=201g) £~ | dB.
Po Po

po ist der Bezugsschalldruck in Luft (py = 20 pPa). Er entspricht etwa dem Schalldruck
eines gerade noch wahrnehmbaren Sinustons von 1kHz (Schalldruck an der Hor-
schwelle bei 1 kHz; siehe Abschnitt 3.1).

Der Schalldruckpegel als logarithmiertes GroBenverhaltnis ist dimensionslos. Aus
praktischen Griinden wird flir seinen Zahlenwert die Bezeichnung Dezibel verwendet.
Das Dezibel ist der zehnte Teil des Bel (1dB = 0,1B), benannt nach dem Amerikaner
A. G. Bell, einem der Erfinder des Telefons. Das ungeschddigte menschliche Gehor
kann einen Pegelunterschied von 1 dB gerade noch wahrnehmen.

Pegelangaben in dB(A) oder dB(C) weisen auf eine entsprechende Frequenzbewertung
hin (siehe DIN EN 61672-1). Das Hérempfinden (Lautstérke) und auch die Gehoérschad-
lichkeit eines Gerduschs sind stark von der Schallfrequenz abhdngig. Tieffrequente und
sehr hochfrequente Gerduschanteile werden nicht so laut wie mittel- bis hochfrequen-
te Anteile empfunden. Die Frequenzbewertung A des Schalldruckpegels kommt dieser
Abhéngigkeit ziemlich nahe. A-bewertete Pegel werden in dB(A) (,,Dezibel A“) angege-
ben (korrekte Angabe z. B. wlpA in dB%).
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Abb. 2/2: Frequenzbewertungskurven A und C
Bei sehrlauten Gerduschen ist die Frequenzabhéngigkeit der Lautstarkeempfindung
gering. Dem trdgt die Frequenzbewertung C Rechnung, die in einem sehr grof3en

Frequenzbereich zu keiner Pegelkorrektur fithrt. C-bewertete Pegel werden in dB(C)
(,Dezibel C*) angegeben (korrekte Angabe z. B. wlpcin dB“).

Abbildung 2/2 zeigt die A- und die C-Bewertungskurve.

Der Schalldruck p bzw. der Schalldruckpegel L, weist meistens mehr oder weniger
starke zeitliche Schwankungen auf: p(f) bzw. Lp(t).



Der zeitliche Mittelwert eines mit einer bestimmten Frequenzbewertung und einer be-
stimmten Zeitbewertung ermittelten Schalldruckpegels wird als dquivalenter
Dauerschallpegel Lp,eqr(in dB) bezeichnet:

- _
RO .

L eqr =101g| —"1— - 101g| = [10™"7 Vs | aB.
Po Ttl

Es sind: p(f) der zeitabhdngige Schalldruck in Pa, p, der Bezugsschalldruck (p, =
20 pPa), L,(#) der zeitabhdngige Schalldruckpegelin dB und Tin h die Zeitdauer, Uiber
der die Mittelung erfolgt (T=t, - ;).

Abbildung 2/3 veranschaulicht die Begriffe Lirmemission, Lirmimmission und Larm-
exposition; zu den Begriffen siehe auch DIN EN ISO 11690-1.

Emission
(maschinenbezogen)

Immission
(ortshezogen)

Exposition
(personenbezogen)

Abb. 2/3: Emission, Immission, Exposition

Die Larmexposition (Schall- oder Gerduschexposition) entspricht der Gesamtheit aller
Gerdusche, die unter den tatsachlich bestehenden Betriebsbedingungen wahrend der
Expositionsdauer am Ohr einer Person eintreffen (Personenbezug), wobei die Person
verschiedene Tdtigkeiten ausiiben und sich an einem oder an mehreren Arbeitspldtzen
aufhalten oder auch ihren Aufenthaltsort standig wechseln kann. Der Arbeitsplatz
kann auch beweglich sein (z. B. ein Fahrzeug).

Il. Unterweisungsmaterial: 2 Grundbegriffe

Erlduterungen
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Il. Unterweisungsmaterial: 2 Grundbegriffe

Erlduterungen Ahnlich ist die Lirmimmission (Schall- oder Gerduschimmission) zu sehen. Sie ent-
spricht der Gesamtheit aller Gerdusche, die unter den tatsachlich bestehenden Be-
triebsbedingungen wahrend der Immissionsdauer auf einen Ort oder Bereich einwirken
(Ortsbezug), gleich ob dort eine Person anwesend ist oder nicht.

Demgegeniiber entspricht die Lirmemission (Schall- oder Gerduschemission) dem von
einer Gerduschquelle (z. B. einer Maschine) unter bestimmten Betriebsbedingungen
unabhangig von den Umgebungsbedingungen (Raum) in die Umgebung abgestrahlten
Luftschall (Quellen-/Maschinenbezug).

Der Larmexpositionspegel beschreibt die mittlere Lirmeinwirkung auf einen Be-
schéftigten (Exposition) wahrend eines bestimmten Zeitabschnitts (Arbeitsschicht
oder Arbeitstag, auch Arbeitswoche). Entsprechend der zeitlichen Bezugsbasis wird
zwischen Tages- und Wochen-Larmexpositionspegel unterschieden.

Zur Ermittlung des Tages- oder Wochen-Larmexpositionspegels siehe Abschnitt 5.

Der Tages-Larmexpositionspegel ist nach § 2 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV,,... der
liber die Zeit gemittelte Ldrmexpositionspegel bezogen auf eine Achtstundenschicht. Er
umfasst alle am Arbeitsplatz auftretenden Schallereignisse.“

Der Tages-Ldrmexpositionspegel Ly g, ist ein A-bewerteter dquivalenter Dauerschall-
pegel Lyp eq7es PErSONENbezogen fiir die Dauer T, (in h) eines reprasentativen Arbeits-
tags ermittelt und auf acht Stunden bezogen (Bezugszeitdauer T, = 8 h):

T
Lo gn = Loneqr, +101g F"' dB.

0

Eine von acht Stunden abweichende Schichtdauer kann sich in der Regel nur dann
nennenswert auf den Tages-Ldarmexpositionspegel auswirken, wenn die Abweichung
mindestens eine Stunde betragt.

In den Tages-Larmexpositionspegel gehen alle am Arbeitsplatz auf einen Beschaftigten
einwirkenden Gerdusche ein, also
der Larm, den der Beschéftigte bei seiner Arbeit durch seine Maschine, sein
Werkzeug oder seine sonstige Tatigkeit (z. B. Werfen von Werkstiicken oder Material)
selbst erzeugt,
der Larm, der von der Tatigkeit seiner Kollegen herriihrt,
der Ldrm von allen anderen Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen usw. im
Arbeitsbereich (z. B. Pumpen, Transporteinrichtungen),
der aus Nachbarrdaumen tbertragene Ldarm und
der aus der Umwelt in den Arbeitsbereich eindringende Larm.

Der Wochen-Larmexpositionspegel ist nach § 2 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV ,,... der
liber die Zeit gemittelte Tages-Ldrmexpositionspegel bezogen auf eine 40-Stunden-
woche*.

Er kann ermittelt und zur Bewertung herangezogen werden, falls die Lirmexposition
von Tag zu Tag sehr stark schwanken und damit zu erheblichen Unterschieden
zwischen den Tages-Larmexpositionspegeln fiihren sollte.

Der Wochen-Ldrmexpositionspegel Lgx 40 errechnet sich aus den Tages-Ldrmexpo-

sitionspegeln Lgy gy, , €iner X-tdgigen reprasentativen Arbeitswoche und der Bezugs-
zeitdauer Ty =40 h:

18
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Erlduterungen

1 & ol
LEX,40h = 101g e ZIO EX8h,x dB.

TO x=1

Die Anwendung des Wochen-Larmexpositionspegels setzt aber voraus, dass hierfiir
eine Genehmigung der zustdndigen Behorde vorliegt und er 85 dB(A) nicht tiberschrei-
tet. Siehe hierzu § 15 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV: ,,/n besonderen Fillen kann die
zustdndige Behorde auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, dass fiir Tatigkeiten, bei
denen die Ldrmexposition von einem Arbeitstag zum anderen erheblich schwankt, fiir
die Anwendung der Auslosewerte zur Bewertung der Ldrmpegel, denen die Beschdftig-
ten ausgesetzt sind, anstatt des Tages-Ldrmexpositionspegels der Wochen-Ldrmexpo-
sitionspegel verwendet wird, sofern
1. der Wochen-Ldrmexpositionspegel den Expositionswert Lgy 4o, = 85 dB(A) nicht
liberschreitet und dies durch eine geeignete Messung nachgewiesen wird
und
2. geeignete Mafinahmen getroffen werden, um die mit diesen Tdtigkeiten ver-
bundenen Gefdhrdungen auf ein Minimum zu verringern. “

Aufgrund der Einschrankung nach Nr. 1 kann der Wochen-Larmexpositionspegel nur
selten angewendet werden. Zum Beispiel wird der genannte limitierende Expositions-
wert Lgy 4on =85 dB(A) bereits iiberschritten, sobald bei ansonsten larmfreien Tagen
nur einer von flinf Tages-Larmexpositionspegeln iber 92 dB(A) liegt.

Der Spitzenschalldruckpegel ist nach § 2 Abs. 4 LarmVibrationsArbSchV,,... der
Hdchstwert des momentanen Schalldruckpegels. “

Bei extrem starken Einzelschallereignissen und bei Gerduschen mit einzelnen sehr
hohen Pegelspitzen ist der Mittelwert des Schallpegels fiir das Ausmaf der Gefahrdung
weniger bedeutsam. Maf’gebend fiir die Gehdrbelastung ist hier der Spitzenschall-
druckpegel als Momentanwert, also der hochste wahrend der Arbeitsschicht momen-
tan auftretende Schalldruckpegel. Er wird in dB(C) angegeben. Bei entsprechender
Hohe kann schon ein extremer Schallimpuls einen bleibenden Gehérschaden verursa-
chen! Zur Bewertung ist der hochste fiir den Arbeitsplatz vorhersehbare Wert heran-
zuziehen (TRLV Larm, Teil 1 Abschnitt 6.2 Abs. 7).

Fur den C-bewerteten Spitzenschalldruckpegel L,c peak 8ilt

2
P

Ly peac =10lg P25 dB
Po

mit dem Spitzenschalldruck p,e,i in Pa und dem Bezugsschalldruck pg (pg = 20 pPa).

Bei dem Spitzenschalldruckpegel handelt es sich um einen Immissions-/Expositions-
wert, nicht zu verwechseln mit dem Emissions-Spitzenschalldruckpegel z. B. einer
Maschine nach Herstellerangaben.

Spitzenschalldruckpegel treten auf bei knalldhnlichen Gerduschen und Gerduschen
mit starken Einzelimpulsen, wie z. B. bei Hammerschldagen auf Metall, beim Aufprall
metallischer Werkstiicke, bei der Arbeit mit Bolzensetzwerkzeugen, bei der Betdtigung
von Schusswaffen, beim Auslésen von Hochspannungsschaltern.

Siehe auch Abschnitt 3.1; zur Ermittlung des Spitzenschalldruckpegels siehe Ab-
schnitt 5.
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Folie3.1»»

Gefahr einer
Gehorschdadigung

Entstehen einer
Gehdrschddigung

Vortrag Fortsetzung auf S. 26

3 Gefahrdung von Gesundheit und
Sicherheit

Larm am Arbeitsplatz ist keine harmlose, vielleicht nur etwas unangenehme
Begleiterscheinung der Arbeit. Lirm am Arbeitsplatz gefdhrdet die Gesund-
heit der Beschiftigten und ihre Sicherheit. Denn bekanntlich kann Larm

das Horvermogen beeintrachtigen,

weitere Gesundheitsgefahren hervorrufen,

die Arbeitssicherheit gefdhrden.

3.1 Beeintrachtigung des Horvermogens

Beeintrachtigungen des Horvermdgens konnen durch

starke lang andauernde Larmeinwirkungen

oder

extreme momentane Schallereignisse (z. B. starke Schallimpulse, Knall)
entstehen.

Je stdrker der Larm ist und je langer er auf das Gehdr einwirkt, um so héher
ist das Risiko einer Gehorschdadigung und um so gréf3er ist deren Ausmaf3.

Die Gefahr einer Gehorschddigung besteht, wenn bei der Arbeit
der Tages-Liarmexpositionspegel 85 dB(A) oder mehr
bzw.
der Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C) oder mehr

betragt.

Aber auch bei Laérmexpositionen zwischen 80 und 85 dB(A) sind in ungiinsti-
gen Einzelfdllen geringfiigige larmbedingte Horverluste nicht véllig auszu-
schliefen.

SchlieBlich ist zu beachten, dass auch private Larmeinwirkungen, z. B. in
einer Disco, vom Autoradio oder von einem Wiedergabegerat mit Kopf- oder
Einsteckhérer (z. B. MP3-Player, Walkman), ebenso schidlich sein kdnnen
und deshalb vermieden werden sollten.

Zu einer Gehorschdadigung kommt es, weil die Larmeinwirkung zu einer
Uberlastung des Stoffwechsels der Horsinneszellen im Innenohr fiihrt. Im
Laufe der Zeit werden die Sinneszellen bleibend geschadigt und sterben
schlie3lich ab. Extreme Schallspitzen konnen eine sofortige Zerstérung der
Horsinneszellen bewirken.

Ein einmal eingetretener Gehdrschaden kann nicht mehr riickgdngig
gemacht werden, eine Heilung gibt es nicht!

Das Tiickische an diesem Vorgang ist, dass der Betroffene selbst seinen
Gehorschaden iiber lange Zeit nicht bemerkt, weil die normale Sprache fiir
ihn zundchst noch verstandlich bleibt.

Die arbeitsbedingte Larmschwerhorigkeit ist eine Berufskrankheit, die bei
begriindetem Verdacht vom Arzt bei der Berufsgenossenschaft angezeigt
wird.
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Folie 3.1 (CD-ROM)

& BG ETEM

Gefahr einer Gehérschadigung durch Larm

Eine Gehdrschadigung entsteht durch

+ starke, lang andauemde Larmeinwirkung:
Tages-Larmexpositionspegel 85 dB(A) oder mehr

oder

« extreme momentane Schallereignisse:
Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C) oder mehr
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Erlduterungen

3.1 Beeintrachtigung des Hérvermdgens

Die Wirkungen des Larms auf das Ohr werden auch als aurale Wirkungen (aural: auf
das Ohr bezogen, auch intraaural: im Ohrinneren), seine Wirkungen auf andere Organe
dementsprechend als extraaurale Wirkungen bezeichnet.

Zum besseren Verstandnis zundchst einige Angaben zum Aufbau des Ohrs und zum
Horvorgang.

Das Ohr (siehe Abbildung 3/1) gliedert sich in
Auflenohr mit Ohrmuschel und dufRerem Gehorgang,
Mittelohr mit Trommelfell, Gehdrknochelchen (Hammer, Amboss, Steigbiigel) und
Paukenhohle mit ovalem und rundem Fenster als Verbindung zur Schnecke und mit
Abgang der Eustachischen Réhre (Ohrtrompete, Tube) zum Nasen-Rachen-Raum,
Innenohr mit Vorhof und Bogengéngen (Gleichgewichtsorgan) und Schnecke
(Hororgan).

Amboss Bogengdnge

I T (Gleichgewichtsorgan)

Hornerv

Schnecke
(Hororgan)

ovales Fenster
rundes Fenster

Gehdrgan \
o= Trommel- | Steigbiigel ™Tube

fell Pauken-

héhle
Auf3enohr Mittelohr Innenohr
Abb. 3/1: Aufbau des Ohrs

Das eigentliche Hororgan, das Cortische Organ (siehe Abbildung 3/2), befindet sich in
der Schnecke, und zwar auf der die Schneckenwindung ldngs unterteilenden Basilar-
membran. In ihm sind die Horsinneszellen (Haarzellen) in vier Reihen angeordnet. Die
Rezeptoren fiir hohe Schallfrequenzen befinden sich an der Schneckenbasis, die fiir
tiefe Frequenzen an der Schneckenspitze. Vom Innenohr fiihrt der Hérnerv durch den
inneren Gehdrgang zu den zentralen Horbahnen und zum Horzentrum des Gehirns.

Der Horvorgang lauft wie folgt ab: Der ins Ohr eintretende Schall (Luftschall) wird im
dufleren Gehorgang durch Trichter- und Resonanzwirkung verstarkt und zum Trommel-
fell geleitet, welches er in Schwingungen versetzt. Dabei erfolgt eine Umwandlung des
Luftschalls in Kérperschall. Die mit dem Trommelfell verwachsene Gehdrkndchelchen-
kette (Hammer, Amboss, Steigbiigel) verstarkt die Schwingungen durch Hebelwirkung
und lbertrdgt sie durch das ovale Fenster auf die Flissigkeit in der Schnecke, womit
sich der Korperschall in Fliissigkeitsschall umwandelt. Der Bewegungsausgleich in der
Schnecke erfolgt tiber das runde Fenster.

Der Vorgang der Schallleitung durch den duBeren Gehdrgang tiber das Mittelohr zum
Innenohr wird als Luftleitung bezeichnet. Daneben wird auch Schall als Kérperschall
tiber den Schadelknochen auf das Innenohr iibertragen (Knochenleitung).
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Reissnersche
Membran

Deckmembran

Corti-Organ Basilarmembran

Deckmembran

ere Haarzell
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AuRere Haarzellen

4

Basilarmembran Nervenfasern

Abb. 3/2: Lage und Aufbau des Cortischen Organs

Durch die Flussigkeitsbewegung in der Schnecke wird die Basilarmembran in Form
einer Wanderwelle bewegt, wobei der Ort der Auslenkung frequenzabhéngig ist. Durch
Bewegung ihrer Harchen werden die am entsprechenden Ort befindlichen Haarzellen
mechanisch gereizt. Wahrend die in drei Reihen angeordneten dufieren Haarzellen
eine Verstarkerfunktion haben, nehmen die inneren Haarzellen die akustischen Reize
auf. Physikalisch-chemische Vorgange fiihren letztlich zur Erzeugung elektrischer
Signale, die iiber den Hornerv und die zentralen Hérbahnen zum Horzentrum im
Gehirn gelangen, wo schlielich der Horeindruck entsteht.

Das menschliche Horvermdgen beschrankt sich auf einen Horbereich, der sich bei
ungeschddigtem Gehor auf

Frequenzen von ca. 16 Hz bis 16 kHz

und

Schalldruckpegel von der Horschwelle bis zur Schmerzschwelle
erstreckt (siehe Abbildung 3/3).

Schall im Frequenzbereich von 16 Hz bis 16 kHz wird als Horschall bezeichnet.

Schall mit einer Frequenz unter 16 Hz hei3t Infraschall, Schall mit einer Frequenz tiber
16 kHz Ultraschall. Beide fallen nicht in den Geltungsbereich der TRLV Larm.

Beim Betrieb von Ultraschallanlagen kann neben dem Ultraschall auch Horschall ent-
stehen. Dabei handelt es sich um so genannte Subharmonische, also horbare Schall-
schwingungen mit der Frequenz eines ganzzahligen Bruchteils (1/2, 1/3 usw.) der
Arbeitsfrequenz der Ultraschallanlage.

Erlduterungen
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Infraschall |- Horschall > Ultra-
140 — schall
Schmerzschwelle

®
o
|

Schalldruckpegel in dB —>

2]
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|

\\Hﬁrschwelle
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Frequenzin Hz —>
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Abb. 3/3: Horbereich des menschlichen Ohrs

Die Horschwelle entspricht dem vom Gehor gerade noch wahrnehmbaren Schalldruck
bzw. Schalldruckpegel; sie ist stark frequenzabhdngig. Der Schalldruckpegel an der
Horschwelle betrdgt definitionsgeméaf 0 dB(A). Bei einer Frequenz von 1kHz (genauer
eigentlich von 2 kHz) entspricht dies einem Schalldruck von nur 20 uPa (Mikropascal)
oder 2-107° Pa.

Die Schmerzschwelle liegt bei etwa 120 dB (Schalldruck 20 Pa) bis 140 dB. Sie ist
nahezu frequenzunabhdngig und nicht so scharf ausgepragt wie die Horschwelle. In
ihrem Bereich kann Schall im Ohr starke Missempfindungen oder Schmerz auslésen.

Altersbedingt, durch Krankheiten, Medikamente, Larm usw. verringert sich das Hor-
vermogen, der individuelle Hérbereich wird kleiner. Insbesondere verschiebt sich die
individuelle Horschwelle. Diese Horschwellenverschiebung wird bei Gehdrvorsorge-
untersuchungen mittels Audiometrie festgestellt (siehe Abschnitt 9.4).

Starker Dauerldarm kann zu einer chronischen Gehdrschadigung fiihren. Zundchst
kommt es durch Belastung des Stoffwechsels der Sinneszellen im Innenohr (Haar-
zellen) zu deren Ermiidung, die sich in einer Vertaubung des Gehors dufert. Nach aus-
reichender larmfreier Erholungsphase — mindestens zehn Stunden bei einem Schall-
druckpegel (Mittelungspegel) unter 70 dB(A) — bildet sich die Vertdubung wieder
zuriick. Man spricht von einer voriibergehenden Horminderung.

Reicht die Erholungsphase zwischen Ende und Wiederbeginn der Larmeinwirkung
jedoch nicht aus und wiederholt sich dies tiber langere Zeit, werden die Haarzellen
infolge Uberlastung ihres Stoffwechsels bleibend geschidigt und sterben schlieBlich
ab. Es kommt zu einer bleibenden Horminderung. Nimmt diese Hérminderung ein
gewisses Ausmaf an (im Tonaudiogramm »40 dB bei 3 kHz, siehe Abschnitt 9.4),
spricht man von einem larmbedingten Gehorschaden.

Bei Dauerldarm wachsen Schadigungsrisiko und Ausmaf des chronischen Gehor-
schadens mit der Hohe des Tages-Larmexpositionspegels und der Dauer der Larmein-
wirkung (Anzahl der Expositionsjahre). Besonders ungiinstig sind Gerdusche, bei
denen Frequenzen {iber 1 kHz vorherrschen, und Gerdusche mit deutlich ausgepragten
Pegelspitzen (Impulsen).
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In Anlehnung an VDI 2058 Blatt 2 ,,Beurteilung von Lidrm hinsichtlich Gehorgefahr- Erlduterungen
dung” ldsst sich sagen:

Die Gefahr, einen Gehdrschaden zu erleiden, besteht generell ab einem Tages-Larm-
expositionspegel von 85 dB(A).

Wéhrend bei Tages-Larmexpositionspegeln von 85 bis 89 dB(A) Gehdrschaden nur bei
langdauernder Larmbelastung auftreten konnen, nimmt die Schadigungsgefahr bei
Tages-Larmexpositionspegeln von 90 dB(A) und mehr deutlich zu. Bei ohrgesunden
Personen ist im Allgemeinen nicht anzunehmen, dass sich ein Gehdrschaden ent-
wickelt, wenn die Dauer der Larmbelastung bei einem Tages-Larmexpositionspegel
von 85 dB(A) 15 Jahre, von 87 dB(A) 10 Jahre und von 90 dB(A) 6 Jahre nicht iiber-
schreitet (siehe DGUV Grundsatz G 20 ,,Ldrm* Abschnitt 3.1.2).

Unter 85 dB(A) sind larmbedingte Gehdrschaden nicht wahrscheinlich, geringfiigige
Beeintrachtigungen des Gehdrs (larmbedingte bleibende Hérminderungen) jedoch
nicht vollig auszuschlieBen (z. B. bei ungewdhnlich hoher individueller Lirmempfind-
lichkeit).

Fiihrt der chronische larmbedingte Gehdrschaden zu einer relevanten Minderung der
Erwerbsfahigkeit (MdE), handelt es sich um eine Berufskrankheit, und zwar um die
Larmschwerhorigkeit entsprechend Nr. 2301 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verord-
nung (BKV). Ab einer MdE von 20 % (bei zusatzlicher MdE anderer Ursache ab 10 %)
ist die Berufskrankheit seitens der gesetzlichen Unfallversicherung entschadigungs-
pflichtig.

Eine akute Gehdrschdadigung kann bei sehr starken Einzelschallereignissen auftreten.
Sie fiihren zu einer extremen Stoffwechseliiberlastung der Haarzellen, mitunter auch
zu akuten mechanischen Zellschdden. Bei sehr hohen Schalldruckpegeln oberhalb
von etwa 120 dB(A) kann dies bereits nach Gerduscheinwirkungen tiber einige Minu-
ten eintreten. Bei extrem hohen Schalldruckpegeln etwa oberhalb 135 dB(C) kénnen
sogar Einzelschallereignisse (z. B. Knalle, Explosionen) ausreichend sein.

Versicherungsrechtlich wird ein akuter Gehdrschaden wie ein Arbeitsunfall behandelt
(Knall- oder Explosionstrauma).

Daneben kann es zu Kombinationswirkungen zwischen Larm und anderen Noxen
kommen. So erhoht sich das Schadigungsrisiko bei gleichzeitiger Belastung durch
Ldrm und Vibrationen (Hand-Arm-Vibrationen oder Ganzkdrper-Vibrationen) oder
ototoxische Substanzen (auf das Innenohr schadigend wirkende Stoffe), wie etwa Blei,
CO, Quecksilber, Styrol, Zyanide oder verschiedene Losemittel, allerdings kaum bei
Einhaltung der entsprechenden Auslosewerte fiir Lirm bzw. Arbeitsplatzgrenzwerte
oder biologischen Grenzwerte der Stoffe. Diese Kombinationswirkungen miissen
gegebenenfalls bei der Gefahrdungsbeurteilung beriicksichtigt werden (siehe § 3 Abs.
3 LarmVibrationsArbSchV und TRLV Ldrm, Teil 1 Abschnitte 6.4 und 6.5).

Auf3erdem gibt es bestimmte besonders gefihrdete Personengruppen, wie z. B.
Jugendliche, Schwangere, Auszubildende, Berufsanfanger, Leiharbeitnehmer,
Personen mit relevanten Vorbefunden, Personen mit hoher privater Larmexposition
(siehe § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe g LarmVibrationsArbSchV und TRLV Larm, Teil 1
Abschnitt 6.7). Auch sie miissen gegebenenfalls bei der Gefdhrdungsbeurteilung
beriicksichtigt werden. Ihre Ldrmexposition sollte zusammen mit dem Betriebsarzt
gesondert bewertet werden.

Siehe auch Merkblatt zu der Berufskrankheit Nr. 2301 der Anlage zur Berufskrank-
heiten-Verordnung: Larmschwerhdrigkeit (Bek. des BMAS v. 1.7.2008, siehe GMBI
2008/39, S. 798ff.).
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3.2 Weitere Gesundheitsgefahren
Folie 3.2 »»

Extraaurale Wirkungen Larm wirkt nicht nur auf das Hororgan selbst, Lirm wirkt iiber das Gehor auf
den gesamten Organismus. Man spricht auch von extraauralen Wirkungen.

Schon bei Tages-Liarmexpositionspegeln deutlich unter 85 dB(A) kénnen
physische und psychische Reaktionen auftreten, wie z. B.

Blutdruckanstieg,
erhohte Atem- und Herzfrequenz,

verringerte Magen- und Darmbewegung,
vermehrte Ausschiittung von Stresshormonen,

Verdrgerung, Anspannung, Nervositat.

Dadurch kdonnen z. B. Aufmerksamkeit, Konzentration und Leistungsfdhigkeit

beeintrachtigt werden.

Bei langjdhriger taglicher Lairmbelastung kann es schlieBBlich zu Gesund-
heitsstorungen kommen, z. B. zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Magen-

Darm-Erkrankungen.

Vortrag Fortsetzung auf S. 28

Erlduterungen 3.2 Weitere Gesundheitsgefahren

Neben der Gehorgefdhrdung kann Larm die Gesundheit noch auf andere Weise
gefdhrden. Dabei handelt es sich um extraaurale (aufierhalb des Ohrs liegende)

Wirkungen.

Uber zentralnervése Impulse wirkt Ldrm auch auf den Gesamtorganismus. Physische
und psychische Regulationsmechanismen des Organismus werden beeinflusst. Es
kommt zu Stressreaktionen des zentralen und vegetativen Nervensystems.

Physische Beeintrachtigungen sind z. B.

Erhohung des systolischen und/oder diastolischen Blutdrucks,

Verengung der peripheren Blutgefdfe,

Verringerung des elektrischen Hautwiderstands,

akute Erhohung des Muskeltonus,
Erh6hung von Stresshormonwerten,
verstarkte Magnesium-Ausscheidung,
Veranderung von Atem- und Herzrhythmus,

Verringerung der Magen- und Darmbewegung,

Gesichtsfeldeinschrankung,
verzogerte Signalverarbeitung im Gehirn.

Psychische Beeintrachtigungen sind z. B.
Verdrgerung,
Anspannung,
Resignation,
Angst,
Nervositat.
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& BG ETEM

Extraaurale Wirkungen des Larms

Larm kann z. B. bewirken;

+ Blutdruckanstieg

+ erhéhte Atem- und Herzfrequenz

« yerringerte Magen- und Darmbewegung

vermehrie Ausschitiung von Stresshormaonen
* \erdrgerung, Anspannung, Mervositat
verringerie Aufmerksamkeit, Konzentration und Leistungsfahigkeit

Bei langjahriger Einwirkung sind z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder Magen-Darm-Erkrankungan moglich

Langjdhrige tagliche Larmbelastung kann zu Gesundheitsstérungen fiihren. Neben den
genannten Reaktionen kann es zu einer Beeintrdchtigung der Leistungsfahigkeit
kommen, insbesondere bei hoher Komplexitat der Tatigkeit einschlieflich hoher
Anforderungen an die Sprachverstandlichkeit. Dieses Defizit kann seinerseits
Stressreaktionen auslosen. So kann langjahrige Larmeinwirkung schliellich zum
Entstehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen
beitragen.

Weil die erwahnten Reaktionen und Erkrankungen auch durch Stress anderer Ursache
ausgelost werden kénnen, ist eine Differentialdiagnose schwierig.

Bei Tatigkeiten, die eine hohe Konzentration und Aufmerksamkeit erfordern, kann das
Zusammenwirken von Larm und Vibrationen zu einer zusatzlichen Beeintrachtigung

fiihren.

Siehe auch TRLV Larm, Teil 1 Anhang 2 Abs. 7ff, und VDI 2058 Blatt 3 Abschnitt 4.

Folie 3.2 (CD-ROM)

Erlduterungen
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Folie 3.3 »»
Erhdhte Unfallgefahr

Vortrag Fortsetzung auf S. 30

Erlduterungen

3.3 Gefdhrdung der Arbeitssicherheit
Larm kann auch die Arbeitssicherheit gefahrden.
Er mindert die Aufmerksamkeit und Konzentration bei der Arbeit.

Er beeintréchtigt die Verstandlichkeit akustischer Informationen aller Art.

So ist es moglich, dass gesprochene Informationen einschlief3lich Warnrufen
falsch oder iiberhaupt nicht verstanden werden. Auch die Wahrnehmung von
Maschinengerduschen, gefahrankiindigenden Gerdauschen oder akustischen

Gefahrensignalen kann gestdrt sein. Dadurch erhoht sich die Unfallgefahr.

SchlieBlich kénnen starke unerwartete Einzelschallereignisse
Schreckreaktionen auslésen, die zu einem Unfall fiihren.

3.3 Gefdhrdung der Arbeitssicherheit
Nachlassende Aufmerksamkeit und Konzentration erhhen die Unfallgefahr.

Fiir Sprachkommunikation, Ortungsvermdgen und Signalerkennung ist das Ausmaf
der Horbarkeitsstorung mafigebend. Dieses hangt von Schalldruckpegel und Frequenz-
spektrum des stérenden Gerduschs und denen des gestorten Signals, Gerduschs usw.
ab.

Beispielhaft seien Arbeiten im Bereich des Stratenverkehrs und Arbeiten im Bereich
von Gleisen genannt.

Auf eine moglicherweise erhdhte Unfallgefahr muss im Rahmen der Gefdhrdungs-
beurteilung geachtet werden (siehe § 3 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV).

Zu den Kriterien fiir die Erkennbarkeit von akustischen Gefahrensignalen, insbeson-
dere bei starkem Stérschall, siehe DIN EN ISO 7731. Hiernach muss z. B. die Differenz
zwischen dem A-bewerteten Schalldruckpegel des Signals und dem des Storschalls
groBer als 15 dB sein, wobei Storschall jeder nicht vom Gefahrensignalgeber erzeugte
Schall im Signalempfangsbereich ist. Die Hochstintensitat des Signals im Signal-
empfangsbereich sollte aber 118 dB(A) nicht iiberschreiten. Ubersteigt der Stérschall-
pegel im Signalempfangsbereich 100 dB(A), werden zusétzlich optische Gefahren-
signale empfohlen. Die Schalldruckpegel von Signal und Storschall werden mit der
Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung S (,,slow* = langsam) gemessen. Wird
Gehorschutz verwendet, muss dessen Schallddmmung bei der Beurteilung beriick-
sichtigt werden.
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Folie 3.3 (CD-ROM)
& BG ETEM

Gefahrdung der Arbeitssicherheit durch Larm

* Minderung von Aufmerksamkeit und Konzentration
+ Nichtverstehen von gesprochenen Informationen und Warnrufen

+ Nichthoren von Maschinengerauschen, gefahrankindigendean
Gerduschen und Gefahrensignalen

+ Schreckreaklionen bel starken unerwarteten Gerduschen
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4 Auslosewerte und maximal zuldssige
Expositionswerte

Zum Schutz der Beschiftigten gegen Larm, insbesondere gegen gehorscha-
digenden Larm, legt die Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung fest,
bei welchen Larmbelastungen Schutzma3nahmen ergriffen werden miissen
und wie hoch die maximalen Larmbelastungen sein diirfen. Hierzu definiert
die Verordnung so genannte Auslosewerte und maximale Expositionswerte.

Auslosewerte Wird ein Auslosewert iiberschritten, sind bestimmte Schutzmainahmen
erforderlich.

Auslosewerte, und zwar jeweils einen unteren und einen oberen, gibt es
in Bezug auf den Tages-Larmexpositionspegel und den Spitzenschalldruck-

pegel.

Folie 4-1»»
Bezug Die Auslosewerte in Bezug auf den Tages-Larmexpositionspegel sind:
Tages-Larmexpositionspegel
unterer Auslésewert 80 dB(A),
oberer Auslosewert 85 dB(A).

Folie 4-2 »»
Bezug Die Auslosewerte in Bezug auf den Spitzenschalldruckpegel sind:

Spitzenschalldruckpegel
unterer Auslésewert 135 dB(C),

oberer Auslosewert 137 dB(C).
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~ Folie 4-1 (CD-ROM)
W BG ETEM

Ausldsewerte in Bezug auf den
Tages-Liarmexpositionspegel

= unterer Auslosewert 80 dB(A)
« gberer Ausltsewert 85 dB(A)

~ Folie 4-2 (CD-ROM)
W BG ETEM

Ausldsewerte in Bezug auf den
Spitzenschalldruckpegel

« unterer Auslisewert 135 dB(C)
= oberer Ausltsewert 137 dB(C)
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Folie 4-3 »»
Unterer Auslosewert:
Mafnahmen

Folie 4-4 »»
Oberer Auslosewert:
Maf3nahmen

Folie 4-5 »»
Maximal zuldssige
Expositionswerte

Vortrag Fortsetzung auf S. 38

Erforderliche MaBnahmen beim Uberschreiten eines unteren Auslésewerts
sind:

Unterweisung der Mitarbeiter,

allgemeine arbeitsmedizinische Beratung der Mitarbeiter,
Zurverfiigungstellung von personlichem Gehdrschutz,
Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
(Angebotsuntersuchungen).

Beim Erreichen bzw. Uberschreiten eines oberen Auslésewerts sind zusitz-
lich noch folgende Mainahmen erforderlich:

Ausarbeitung und Durchfiihrung eines Lirmminderungsprogramms,
Kennzeichnung, gegebenenfalls auch Abgrenzung, von Larmbereichen,
Aufenthaltsverbot fiir Mitarbeiter ohne entsprechenden Arbeitsauftrag,
Pflicht zur Verwendung von Gehérschutz,

Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
(Pflichtuntersuchungen).

Neben den Auslosewerten gibt es noch maximal zuldssige Expositionswerte,
und zwar ebenfalls fiir den Tages-Larmexpositionspegel und den Spitzen-
schalldruckpegel. Sie geben die Lairmexposition an, die an den Ohren der
Beschiftigten unter dem Gehérschutz hochstens herrschen darf.

Die maximal zuldssigen Expositionswerte sind:

fiir den Tages-Larmexpositionspegel 85 dB(A),
fiir den Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C).

Ein hoherer Pegel am Ohr ist sowohl ohne als auch mit Gehérschutz unzu-
ldssig. Der Gehorschutz muss so stark sein, dass der verbleibende, auf das
Gehor einwirkende Larm den maximal zuldssigen Expositionswert nicht
iibersteigt.
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& BG ETEM

MaRnahmen bei Uberschreiten
eines unteren Ausldsewerts

* Unterweisung
+ allgemeine arbeitsmedizinische Beratung
+ Zurverflgungstellung von Gehtirschutz

= Angebotsuntersuchungen

& BG ETEM

gusﬁtzliche MaRnahmen bei Erreichen bzw.
Uberschreiten eines oberen Auslosewerts

« Larmminderungsprogramm

« Kennzeichnung von L&rmbergichen

+ Aufenthaltsverbol fir andere Mitarbeiter
+ Gehorschutz-Verwendungspflicht

« Pflichtuntersuchungen

& BG ETEM

Maximal zuldssige Expositionswerte

Unter dem Gehdrschutz darf der

* Tages-Larmexpositionspegel 85 dB(A)
« Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C)
nicht Uberschreiten.

Folie 4-3 (CD-ROM)

Folie 4-4 (CD-ROM)

Folie 4-5 (CD-ROM)
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Erlduterungen

4 Auslosewerte und maximal zuldssige Expositionswerte

Die Auslosewerte definiert § 6 LarmVibrationsArbSchV: ,,Die Auslésewerte in Bezug
auf den Tages-Ldrmexpositionspegel und den Spitzenschalldruckpegel betragen:

1. Obere Auslosewerte: Lgy g, = 85 dB(A) beziehungsweise Lpc peqk = 137 dB(0),

2. Untere Ausldsewerte: Lgy g, = 80 dB(A) beziehungsweise Ly peq = 135 dB(C).

Bei der Anwendung der Auslosewerte wird die dimmende Wirkung eines personlichen
Gehdrschutzes der Beschdiftigten nicht beriicksichtigt.“

Diese Festlegungen basieren auf den Erkenntnissen iiber die Gehorschddlichkeit des
Larms: Larm mit einem Tages-Larmexpositionspegel von 85 dB(A) und mehr oder Larm
mit einem Spitzenschalldruckpegel von 137 dB(C) und mehr kann zu Gehérschaden
fithren. In ungiinstigen Fillen ist eine bleibende Hérminderung schon ab 80 dB(A)
bzw. ab 135 dB(C) nicht sicher auszuschlieRen. AuBerdem kénnen andere Gesund-
heitsschaden und eine erhohte Unfallgefahr auftreten.

Die Auslosewerte werden auf den jeweiligen Schallpegel am ungeschiitzten Ohr
bezogen.

Beim Spitzenschalldruckpegel diirfte eine Differenzierung zwischen unterem und
oberem Auslosewert angesichts des Unterschieds von nur 2 dB, zu dem noch die
Messunsicherheit kommt, kaum praktische Relevanz haben. Weil im Rahmen der
Gefdhrdungsbeurteilung ohnehin ,,der hdchste fiir den Arbeitsplatz vorhersehbare
Wert heranzuziehen® ist (TRLV Larm, Teil 1 Abschnitt 6.2 Abs. 7), sollte oberhalb
135 dB(C) auch eine Uberschreitung des oberen Ausldsewerts unterstellt werden.

Beim Erreichen oder Uberschreiten eines unteren Auslosewerts sind folgende MaR-
nahmen erforderlich:

§ 11 Abs. 1 LarmVibrationsArbSchV: ,,K6nnen bei Exposition durch Lédrm die unteren
Auslosewerte ... erreicht oder iiberschritten werden, stellt der Arbeitgeber sicher, dass
die betroffenen Beschdftigten eine Unterweisung erhalten, die auf den Ergebnissen
der Gefahrdungsbeurteilung beruht und die Aufschluss iber die mit der Exposition
verbundenen Gesundheitsgefdhrdungen gibt...“

Zur Unterweisung siehe den allgemeinen Teil dieses Schulungsprogramms (Teil I) und
Abschnitt 1 des Unterweisungsmaterials.

§ 11 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV: ,,Um friihzeitig Gesundheitsstérungen durch Ldrm
... erkennen zu kénnen, hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass ab dem Uber-
schreiten der unteren Auslosewerte fiir Ldrm ... die betroffenen Beschdftigten eine all-
gemeine arbeitsmedizinische Beratung erhalten...“

Zur allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung siehe Abschnitt 9.

§ 8 Abs.1 LarmVibrationsArbSchV: ,,Werden die unteren Auslosewerte ... nicht einge-
halten, hat der Arbeitgeber den Beschdftigten einen geeigneten persédnlichen
Gehdrschutz zur Verfiigung zu stellen ...

Zum Zurverfiigungstellen von Gehdrschutz siehe Abschnitt 8.2.

Nach § 5 Abs. 1 ArbMedVV in Verbindung mit Anhang Teil 3 Abs. 2 Nr. 1 hat der Arbeit-
geber den Beschiftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen anzubieten
(Angebotsuntersuchungen), wenn die unteren Auslésewerte {iberschritten werden
(siehe Abschnitt 9.3). Dabei handelt es sich um spezielle Geh&rvorsorgeuntersuchun-
gen.
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Selbstversténdlich beziehen sich diese Vorschriften auf das Nichteinhalten, Erreichen Erlduterungen
oder Uberschreiten schon eines der unteren Auslésewerte.

Streng nach Verordnungstext muss die Unterweisung bereits bei 80 dB(A) bzw.
135 dB(C) durchgefiihrt werden, wahrend Zurverfiigungstellung von Gehorschutz,
allgemeine arbeitsmedizinische Beratung und Angebotsuntersuchungen erst tiber
80 dB(A) bzw. 135 dB(C) erforderlich sind.

Beim Erreichen oder Uberschreiten eines oberen Auslosewerts sind folgende MaR-
nahmen erforderlich:

§ 7 Abs. 5 LarmVibrationsArbSchV: ,,Wird einer der oberen Auslosewerte iiberschritten,
hat der Arbeitgeber ein Programm mit technischen und organisatorischen Mafnah-
men zur Verringerung der Ldrmexposition auszuarbeiten und durchzufiihren...“

Zu diesem Larmminderungsprogramm siehe Abschnitt 6.

§ 7 Abs. 4 LarmVibrationsArbSchV: ,,Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche, in denen
einer der oberen Auslosewerte fiir Lédrm ... iiberschritten werden kann, als Ldrm-
bereiche zu kennzeichnen und, falls technisch méglich, abzugrenzen. In diesen
Bereichen diirfen sich Beschdftigte nur aufhalten, wenn das Arbeitsverfahren dies
erfordert und die Beschidiftigten eine geeignete personliche Schutzausriistung ver-
wenden...“

Die Kennzeichnung und Abgrenzung von Larmbereichen ist bereits erforderlich, wenn
nur die Méglichkeit einer Uberschreitung eines oberen Auslosewerts besteht. Zur
Kennzeichnung von Larmbereichen und zur geeigneten personlichen Schutzausriis-
tung siehe Abschnitt 8.2.

§ 8 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV: ,,Erreicht oder iiberschreitet die Ldrmexposition am
Arbeitsplatz einen der oberen Auslosewerte ..., hat der Arbeitgeber dafiir Sorge zu
tragen, dass die Beschdftigten den Gehérschutz bestimmungsgemdf3 verwenden. “

Zur Benutzungspflicht bei Gehdrschutz siehe Abschnitt 8.2.

Nach § 4 Abs. 1 ArbMedVV in Verbindung mit Anhang Teil 3 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verord-
nung hat der Arbeitgeber arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen der Beschf-
tigten zu veranlassen (Pflichtuntersuchungen), wenn die oberen Auslésewerte erreicht
oder tiberschritten werden (siehe Abschnitt 9.2).

Selbstversténdlich greifen auch diese Vorschriften beim Erreichen oder Uberschreiten
bereits eines der oberen Auslosewerte.

Streng nach Verordnungstext bestehen Gehorschutzbenutzungspflicht und Unter-
suchungspflicht bereits bei 85 dB(A) bzw. 137 dB(C), wéahrend die Kennzeichnung von
Larmbereichen und ein Larmminderungsprogramm erst tiber 85 dB(A) bzw. 137 dB(C)
erforderlich sind.
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Erlduterungen

Abbildung 4 zeigt, bei welcher Pegelhohe und Einwirkzeit eines Einzelgerduschs
bereits der untere oder der obere Auslosewert erreicht wird. Z. B. wird der untere
Auslosewert bei einem Pegel von 86 dB(A) und einer Einwirkzeit von zwei Stunden
bzw. der obere Auslésewert bei einem Pegel von 100 dB(A) und einer Einwirkzeit von
15 Minuten erreicht.
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Abb. 4: Erreichen eines Auslosewerts in Abhdngigkeit von Starke und Einwirkzeit eines Gerduschs
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Maximal zuldssige Expositionswerte fiihrt § 8 Abs. Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV im Erlduterungen
Zusammenhang mit der Benutzung von Gehorschutz auf: ,,... Dabei muss unter Einbe-

ziehung der dimmenden Wirkung des Gehéorschutzes sichergestellt werden, dass der

auf das Gehdr des Beschiiftigten einwirkende Ldrm die maximal zuldssigen Exposi-

tionswerte Ly g, = 85 dB(A) beziehungsweise L ¢ peq = 137 dB(C) nicht iberschreitet.”

Die maximal zuldssigen Expositionswerte sind Grenzwerte fiir die Larmexposition der
Beschaftigten. Sie beziehen sich auf den hochstzuldssigen Tages-Larmexpositions-
pegel bzw. den hdchstzuldssigen Spitzenschalldruckpegel am Ohr eines Beschéftigten
hinter dessen Gehdrschutz. Zahlenmafig entsprechen sie den oberen Auslosewerten.
Sie missen z. B. bei der Auswahl von Gehdrschiitzern beachtet werden, um eine aus-
reichende Schallddmmung zu gewahrleisten (siehe Abschnitt 8.2).
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Hinweis

Folie 5-1»»

Lgx gh = 81 bis 84 dB(A) oder

L

Folie 5-2 »»

Lgx gn 2 85 dB(A) oder

Lp

p

C,peak = 136 dB(C)

C,peak 2137 dB(C)

5 Ermittlungsergebnisse

Es muss nur auf die fiir die jeweiligen Mitarbeiter zutreffenden Ermitt-
lungsergebnisse eingegangen werden, also

Lwunterer Auslosewert iiberschritten oder
»oberer Auslosewert iiberschritten*

unter Beriicksichtigung der tatsachlich ermittelten Tages- bzw. Wochen-
Larmexpositionspegel und/oder Spitzenschalldruckpegel.

Die Larmexposition der Mitarbeiter wird im Rahmen der Gefdhrdungsbeurtei-
lung ermittelt und bewertet.

Hierzu werden die Tages- oder Wochen-Ldarmexpositionspegel und die
Spitzenschalldruckpegel ermittelt und durch Vergleich mit den entsprechen-
den Auslosewerten unter Beriicksichtigung der Messunsicherheit bewertet.
Falls erforderlich, werden Schutzmainahmen festgelegt.

Im Folgenden werden die Ermittlungsergebnisse vorgestellt und erldutert.

Nach den Ermittlungen betrdgt der Tages-Larmexpositionspegel 81 bis
84 dB(A) oder der Spitzenschalldruckpegel 136 dB(C). Damit ist ein unterer
Auslosewert iiberschritten.

Bei einer solchen Larmexposition ist in ungiinstigen Fallen eine bleibende
Horminderung nicht sicher auszuschlie3en. Auch andere Auswirkungen auf
die Gesundheit und eine Gefihrdung der Arbeitssicherheit sind moglich.

Deshalb werden die Mitarbeiter dementsprechend unterwiesen und allge-
mein arbeitsmedizinisch beraten. lhnen werden personlicher Gehérschutz
zur Verfiigung gestellt und Gehdrvorsorgeuntersuchungen angeboten (Ange-
botsuntersuchungen). Die Mitarbeiter sollten diese Schutzangebote nutzen.

Nach den Ermittlungen betrdgt der Tages-Larmexpositionspegel mindes-
tens 85 dB(A) oder der Spitzenschalldruckpegel mindestens 137 dB(C).
Damit ist ein oberer Auslésewert erreicht oder iiberschritten.

Diese Larmexposition kann zu Gehdrschdden fiihren. AuBerdem kénnen
Sicherheit und Gesundheit gefihrdet sein.

Deshalb werden die Mitarbeiter dementsprechend unterwiesen und allge-
mein arbeitsmedizinisch beraten. lhnen wird persdnlicher Gehdrschutz zur
Verfiigung gestellt, den sie benutzen miissen. Ferner werden Gehorvorsorge-
untersuchungen veranlasst, denen sie sich unterziehen miissen (Pflicht-
untersuchungen).

Die entsprechenden Arbeitsbereiche sind als Larmbereiche mit dem blau-
weiflen Gebotszeichen ,,Gehorschutz benutzen“ gekennzeichnet. Hier
besteht also Benutzungspflicht! Mitarbeiter ohne entsprechenden Arbeits-
auftrag diirfen sich in diesen Bereichen nicht aufhalten.
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Folie 5-1 (CD-ROM)

¥ BG ETEM

Ermittlungsergebnis:
Unterer Ausltsewert liberschritten

Folie 5-2 (CD-ROM)

¥ BG ETEM

Ermittlungsergebnis:
Oberer Auslosewert liberschritten
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Vortrag Fortsetzung auf S. 50

Erlduterungen

In einem speziellen Lirmminderungsprogramm sind technische und organi-
satorische Schutzmaf3nahmen festgelegt, falls der bestehende Zustand
nicht bereits dem Stand der Technik entspricht.

5 Ermittlungsergebnisse

Bei der Unterweisung muss auch auf die Ergebnisse der Ermittlungen zur Ldrmexposi-
tion eingegangen werden. Die Bedeutung der Ergebnisse und die Bewertung der damit
verbundenen méglichen Gefdhrdungen und gesundheitlichen Folgen sind zu erldutern
(§ 11 Abs. 2 Nr. 4 LarmVibrationsArbSchV).

Die Ldrmexposition der Mitarbeiter wird im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ermittelt und bewertet. Diesbeziiglich fordert § 3
LarmVibrationsArbSchV:

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes
hat der Arbeitgeber zundchst festzustellen, ob die Beschdftigten Ldrm ... ausgesetzt
sind oder ausgesetzt sein kbnnen. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon aus-
gehenden Gefdhrdungen fiir die Gesundheit und Sicherheit der Beschdftigten zu
beurteilen. Dazu hat er die auftretenden Expositionen am Arbeitsplatz zu ermitteln
und zu bewerten. Der Arbeitgeber kann sich die notwendigen Informationen beim
Hersteller oder Inverkehrbringer von Arbeitsmitteln oder bei anderen ohne weiteres
zugdnglichen Quellen beschaffen. Lésst sich die Einhaltung der Ausldse- und
Expositionsgrenzwerte nicht sicher ermitteln, hat er den Umfang der Exposition
durch Messungen nach § 4 festzustellen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefdhr-
dungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Schutzmafinahmen nach dem Stand der
Technik festzulegen.

(2) Die Gefdhrdungsbeurteilung nach Absatz 1 umfasst insbesondere
1. bei Exposition der Beschdftigten durch Ldrm
a) Art, Ausmap und Dauer der Exposition durch Larm,
b) die Auslosewerte nach § 6 Satz 1 und die Expositionswerte nach § 8 Abs. 2,
¢) die Verfiigbarkeit alternativer Arbeitsmittel und Ausriistungen, die zu einer
geringeren Exposition der Beschidiftigten fiihren (Substitutionspriifung),
d) Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie allgemein
zugdngliche, verdffentlichte Informationen hierzu,
e) die zeitliche Ausdehnung der beruflichen Exposition iiber eine Achtstunden-
schicht hinaus,
f) die Verfiigbarkeit und Wirksamkeit von Gehérschutzmitteln,
g) Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Beschdftigten, die
besonders gefdhrdeten Gruppen angehdéren, und
h) Herstellerangaben zu Ldrmemissionen ...

(3) Die mit der Exposition durch Ldrm oder Vibrationen verbundenen Gefdhrdungen
sind unabhdngig voneinander zu beurteilen und in der Gefdhrdungsbeurteilung
zusammenzufiihren. Mogliche Wechsel- oder Kombinationswirkungen sind bei der
Gefdhrdungsbeurteilung zu beriicksichtigen. Dies gilt insbesondere bei Tdtigkeiten
mit gleichzeitiger Belastung durch Ldrm, arbeitsbedingte ototoxische Substanzen
oder Vibrationen, soweit dies technisch durchfiihrbar ist. Zu beriicksichtigen sind
auch mittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschdiftig-
ten, zum Beispiel durch Wechselwirkungen zwischen Ldrm und Warnsignalen oder



Il. Unterweisungsmaterial: 5 Ermittlungsergebnisse

anderen Gerduschen, deren Wahrnehmung zur Vermeidung von Gefdhrdungen Erlduterungen
erforderlich ist. Bei Tdtigkeiten, die eine hohe Konzentration und Aufmerksamkeit

erfordern, sind stérende und negative Einfliisse infolge einer Exposition durch

Lédrm ... zu beriicksichtigen.

§ 5 Satz 1 LarmVibrationsArbSchV: , Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die
Gefdhrdungsbeurteilung nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt wird. “

Ausfiihrliche Hinweise zur Durchfithrung der Gefahrdungsbeurteilung enthalt TRLV
Larm, Teil 1.

Fiir die Beschéftigten, die Larm ausgesetzt sind, werden alle von der Larmexposition
ausgehenden Gefahrdungen fiir Gesundheit und Sicherheit beurteilt. Dies erfolgt fiir
jeden exponierten Beschaftigten oder jede Gruppe von Beschaftigten mit gleicher
(vergleichbarer) Exposition. Im Vordergrund steht die Ermittlung und Bewertung der
Larmexposition nach Art, Ausmaf} und Dauer.

Hierzu wird der Tages-Larmexpositionspegel, gegebenenfalls auch der Wochen-
Larmexpositionspegel, und — falls relevant — der Spitzenschalldruckpegel (siehe
Abschnitt 2) ermittelt und anhand der Auslosewerte (siehe Abschnitt 4) bewertet.

Liegen ausreichende Informationen {iber die Gerduschemission der Maschinen (Her-
stellerangaben) oder tiber branchen- oder tatigkeitsspezifische Gerduschimmissionen
(z. B. Muster-Gefahrdungsbeurteilungen) vor, kénnen sie zur Gefdhrdungsbeurteilung
herangezogen werden. Erfahrungswerte von vergleichbaren Arbeitsplatzen, bereits
bestehende Larmbereiche und ortsbezogen ermittelte Larmeinwirkungen erlauben
ebenfalls ein vereinfachtes Vorgehen. Ist dabei die Einhaltung der Auslosewerte nicht
sicher feststellbar, muss eine Uberschreitung unterstellt werden, oder es sind Lirm-
messungen erforderlich.

Zu Herstellerangaben und deren Nutzung im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung
siehe TRLV Larm, Teil 1 Anhang 3, und Abschnitt 6.2.

Branchen- oder tatigkeitspezifische Informationen konnen z. B. bei Arbeitsschutz-
behorden, bei der Berufsgenossenschaft oder in einschldgigen Datenbanken abge-
fragt werden.

Beziiglich weiterer, im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung neben der Larmexposition
im engeren Sinn zu kldrender Gefdhrdungen und Sachverhalte (siehe § 3 Abs. 2 und 3
LarmVibrationsArbSchV) sei auf folgende Abschnitte verwiesen:

Substitutionspriifung: Abschnitt 6.2,

Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge: Abschnitt 9.4,
Verfiigharkeit und Wirksamkeit von Gehdrschutz: Abschnitte 8.1und 8.2,
Auswirkungen auf Beschéftigte, die besonders gefahrdeten Personengruppen
angehoren: Abschnitt 3.1,,

Wechsel- oder Kombinationswirkungen bei Tatigkeiten mit gleichzeitiger Belastung
durch Larm, arbeitsbedingte ototoxische Substanzen oder Vibrationen: Abschnitt
3.1,

Wechselwirkungen zwischen Ldrm und Warnsignalen oder anderen Gerduschen:
Abschnitt 3.3,

Tatigkeiten, die hohe Konzentration und Aufmerksamkeit erfordern: Abschnitt 3.2.
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Erlduterungen

Sind Larmmessungen erforderlich, ist zundchst § 4 Abs. 1 LarmVibrationsArbSchV zu
beachten:

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Messungen nach dem Stand der Technik
durchgefiihrt werden. Dazu miissen

1. Messverfahren und -gerdte den vorhandenen Arbeitsplatz- und Expositionsbedin-
gungen angepasst sein; dies betrifft insbesondere die Eigenschaften des zu
messenden Lérms ..., die Dauer der Einwirkung und die Umgebungsbedingungen
und

2. die Messverfahren und -gerdte geeignet sein, die jeweiligen physikalischen Gréf3en
zu bestimmen, und die Entscheidung erlauben, ob die in den §§ 6 und 9 fest-
gesetzten Ausldse- und Expositionsgrenzwerte eingehalten werden.

Die durchzufiihrenden Messungen konnen auch eine Stichprobenerhebung umfassen,
die fiir die persénliche Exposition eines Beschdiftigten reprdsentativ ist...

Zur dafiir erforderlichen Fachkunde hei3t es in § 5 letzter Satz: ,,Der Arbeitgeber darf
mit der Durchfiihrung von Messungen nur Personen beauftragen, die iiber die dafiir
notwendige Fachkunde und die erforderlichen Einrichtungen verfiigen.“

Expositionsgrenzwerte legt die Verordnung ausschlieBlich fiir Vibrationen fest (§ 9).

Ausfiihrliche Hinweise zu Larmmessungen enthalten TRLV Larm, Teil 2, das Larm-
schutz-Arbeitsblatt LSA 01-400 (BGI/GUV-I 792-010) und DIN EN ISO 9612.

Die Durchfithrung von Larmmessungen setzt eine sorgfaltige Arbeitsanalyse voraus.
Sie gibt Aufschluss tiber die zu beriicksichtigenden Berufsbilder und dazugehdrenden
Tatigkeiten und die relevanten Gerduschereignisse nach Art und Dauer. Sie erméglicht
es damit, einen reprasentativen Arbeitstag zu definieren und die Messstrategie fest-
zulegen.

Ein reprasentativer Arbeitstag entspricht den typischen Arbeits- und Larmverhalt-
nissen und umfasst alle Tatigkeiten, Arbeitsphasen und Pausen und die relevanten
Gerduscheinwirkungen. Er wird fiir jeden larmexponierten Beschéftigten oder jede
Gruppe von Beschaftigten mit gleicher Larmexposition ermittelt. Erforderlichenfalls
werden mehrere reprasentative Arbeitstage festgelegt.

Folgende Messgerdte werden zur Ermittlung der Larmexposition am Arbeitsplatz
benutzt:
integrierende mittelwertbildende Schallpegelmesser der Klasse 1 oder 2
(Genauigkeit des Messgerats) oder
Personenschallexposimeter (Lirmdosimeter).

Schallpegelmesser miissen den Anforderungen nach DIN EN 61672-1, Personenschall-
exposimeter (Ldrmdosimeter) denen nach DIN EN 61252 geniigen. Die Genauigkeit
solcher Larmdosimeter entspricht etwa der Klasse 2 nach DIN EN 61672-1. Zugehorige
Kalibratoren miissen den Anforderungen der Klasse 1 nach DIN EN 60942 entsprechen.
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Die Messgerate und Kalibratoren werden regelmafiig — mindestens alle zwei Jahre — Erlduterungen
von einem qualifizierten Laboratorium tberpriift. Am Anfang und Ende jeder Mess-

reihe werden Vor-Ort-Kalibrierungen vorgenommen. Bei Abweichungen zwischen abge-

glichener Anfangsanzeige und nicht abgeglichener Endanzeige von mehr als 0,5 dB

sind die Messergebnisse ungiiltig.

Zur Ermittlung des Tages-Larmexpositionspegels wird mit der Frequenzbewertung A
und der Zeitbewertung (Anzeigedynamik) F (,fast“ = schnell), ersatzweise auch mit der
Zeitbewertung S (,,slow“ = langsam) bei meist lingerer Messdauer, gemessen. Bei
manchen Messgerdten sind Frequenzbewertung und Zeitbewertung gesondert einstell-
bar.

Zur Ermittlung des Spitzenschalldruckpegels wird mit der Zeitbewertung ,,peak®
(Spitze) und der Frequenzbewertung C gemessen. Diese Zeitbewertung erméglicht
eine weitgehend tragheitslose Messung. Moderne Schallpegelmesser zeigen den
Spitzenschalldruckpegel neben dem dquivalenten Dauerschallpegel direkt an. An-
sonsten werden die erforderlichen Einstellungen am Schallpegelmesser vor-
genommen.

Abbildung 5/1 zeigt einen Schalldruckpegelverlauf, der mit unterschiedlichen Zeit-
bewertungen erfasst wurde.

—— peak

N

Schalldruckpegel —>

Zeit —>
Abb. 5/1: Erfassung des Schalldruckpegels mit den Zeitbewertungen fast, slow und peak

Die Messungen konnen je nach Mikrofonposition personengebunden oder ortsfest
durchgefiihrt werden.
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Die personengebundene Messung erfolgt mit einem Personenschallexposimeter oder
einem an der Person befestigten externen Mikrofon eines integrierenden Schallpegel-
messers. Das Mikrofon wird auf der Seite des starker belasteten Ohrs 4 cm {iber der
Schulter und mindestens 10 cm vom Ohr entfernt angeordnet, um Abschattungen und
Reflexionen durch die Person gering zu halten.

Die ortsfeste Messung erfolgt am Arbeitsplatz des Beschéftigten in dessen Abwesen-
heit. Das Mikrofon befindet sich an der iiblichen Kopfposition in Augenhohe, ersatz-
weise 1,55 m tiber dem Boden bei stehenden oder 0,80 m tiber der Sitzflache bei
sitzenden Personen, wenn die Kopfposition nicht eindeutig definiert ist. Muss sich der
Beschaftigte wahrend der Messung am Arbeitsplatz aufhalten, wird das Mikrofon auf
der Seite des stdrker belasteten Ohrs in 0,1 bis 0,4 m seitlichem Abstand vom Ohr
positioniert. Bewegt sich der Beschéftigte an seinem Arbeitsplatz in einem grofieren
Bereich, kann ihm das Mikrofon nachgefiihrt werden. Anderenfalls ist eine personen-
gebundene Messung erforderlich.

Je nach Fragestellung kann die Larmeinwirkung personenbezogen oder ortshezogen
ermittelt und bewertet werden. Besondere Bedeutung hat diese Unterscheidung z. B.
fiir Beschaftigte, die wahrend der Arbeitsschicht ldrmintensive Tatigkeiten kurzzeitig in
verschiedenen, von Hause aus ruhigen Rdumen oder Bereichen ausfiihren. Obwohl es
dort keine Larmbereiche gibt, konnen diese Beschéftigten larmgefdhrdet sein (z. B.
Elektroinstallateure beim Dosenlécherbohren in Geb&duden).

Der personenbezogene Larmexpositionspegel beschreibt die Larmeinwirkung auf
einen Beschaftigten, unabhdngig davon, ob sich dieser wahrend der Arbeitsschicht an
einem oder an mehreren Arbeitspldtzen aufhélt. Er wird als Tages-Larmexpositions-
pegel mit Acht-Stunden-Bezug angegeben.

Der ortsbezogene Larmexpositionspegel beschreibt die Larmeinwirkung auf einen Ort
(z. B. Arbeitsplatz) oder Bereich. Er wird fiir einen dort tatsachlich oder fiktiv anwesen-
den Beschaftigten ermittelt und ebenfalls als Tages-Larmexpositionspegel mit Acht-
Stunden-Bezug angegeben. Eine ortsbezogene Ermittlung und Bewertung ist z. B. bei
der Festlegung von Larmbereichen oder der Auswahl und Bemessung von Larmminde-
rungsmafnahmen erforderlich.

Messungen konnen in beiden Féllen sowohl personengebunden als auch ortsfest
erfolgen.

Zur Ermittlung der Larmexposition am Arbeitsplatz sieht DIN EN ISO 9612 folgende
Messstrategien vor (in Anlehnung an Tabelle B.1 der Norm):

tatigkeitsbezogene Messung

Messung fiir jede einzelne Tatigkeit; besonders fiir Arbeiten bekannter Dauer an
stationdren Arbeitspldtzen oder fiir Arbeiten mit wenigen Tatigkeiten an mobilen
Arbeitspldtzen; groRer Aufwand fiir Arbeitsanalyse, geringer Messaufwand,

berufshildbezogene Messung

umfangreiche Stichprobenmessung fiir eine Beschaftigtengruppe mit gleichem
Berufsbild; besonders fiir Berufsbilder mit vielfdltigen Tatigkeiten unbekannter
Dauer; geringer Aufwand fiir Arbeitsanalyse, groRer Messaufwand,

Ganztagsmessung

kontinuierliche Langzeitmessung tiber meist mehrere vollstandige Arbeitstage;
besonders fiir Arbeiten an mobilen Arbeitspldtzen mit vielen Tatigkeiten oder kom-
plexem oder unvorhersehbarem Arbeitsablauf; geringster Aufwand fiir Arbeits-
analyse, grofter Messaufwand.
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Eine Tdtigkeit ist ein bestimmter Teil der beruflichen Arbeit eines Beschaftigten mit Erlduterungen
gleichartiger Gerauscheinwirkung. Ein Berufsbild umfasst die Gesamtheit der beruf-

lichen Arbeiten, die sich aus allen von einem Beschaftigten wahrend der Arbeitschicht

ausgefiihrten Tdtigkeiten zusammensetzen.

Durch Festlegen von Beschaftigtengruppen mit gleicher Larmexposition (gleiche Tatig-
keit oder Aufenthalt im gleichen Raum oder Bereich) ldsst sich der Messaufwand
reduzieren.

Bei allen Messungen werden fiir den reprasentativen Arbeitstag Larmexpositionspegel
als A-bewertete dquivalente Dauerschallpegel ermittelt und durch Bezug auf einen
achtstiindigen Arbeitstag als Tages-Larmexpositionspegel angegeben.

Zur Ermittlung des Spitzenschalldruckpegels miissen der Zeitpunkt der Messung und
die Messdauer so gewdhlt werden, dass die Messung alle extremen Schallereignisse
erfasst und die hochste, wahrend einer Arbeitsschicht bzw. -woche zu erwartende
Schalldruckspitze ausweist.

Die in der betrieblichen Praxis bevorzugte tatigkeitsbezogene Messung umfasst die
folgenden Schritte (in Anlehnung an DIN EN ISO 9612):

1. Aufteilung des reprasentativen Arbeitstags in einzelne Tatigkeiten m eines
Beschaftigten oder einer Beschéftigtengruppe entsprechend der Arbeitsanalyse

2. Ermittlung der Zeitdauer T,,, fiir jede Tatigkeit m wahrend des reprédsentativen
Arbeitstags mit der Zeitdauer T,. Es gilt

M
T, = ZTm
m=1

mit der Nummer der Tatigkeit m und der Gesamtzahl der Tatigkeiten M, Zeiten T,,
und T, in h.

Die Genauigkeitsanforderungen an die Zeitermittlung steigen mit der Gerdusch-
starke, weshalb die Zeitdauer von Tatigkeiten mit hoher Gerduschbelastung beson-
ders genau erfasst wird. Liegen fiir die Zeitdauer einer Tatigkeit mehrere Werte vor,
wird das arithmetische Mittel gebildet.

3.Messung des A-bewerteten dquivalenten Dauerschallpegels Lppeqrm fur jede Tatig-
keit m eines Beschéftigten oder einer Beschéftigtengruppe wahrend des reprasen-
tativen Arbeitstags

Die Messdauer muss jeweils so lang sein, dass alle fiir die Tatigkeit typischen
Gerdusche erfasst werden.

In Abhéngigkeit von den auftretenden Gerduschschwankungen sollte sie sich
erstrecken auf
15 s bei nahezu konstanten Gerduschen,
mindestens drei vollstandige Gerduschperioden bei periodisch schwankenden
Gerduschen,
alle typischen Gerduschphasen, bis tiber mehrere Minuten Anzeigekonstanz
besteht,
die gesamte Gerduschdauer bei zeitlich zufallig schwankenden Gerduschen.
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Abbildung 5/2 veranschaulicht diesen Zusammenhang.

T T £ T3
@
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X
=
S
S
=
TIB -------
T
—» > <
& t t
Zeit —>
T, Zeitdauer der Tatigkeit 1 t; Messzeitdauer 1: nahezu konstantes Gerdusch
T, Zeitdauer der Tatigkeit 2 t, Messzeitdauer 2: periodisch schwankendes Gerdusch
T; Zeitdauer der Tatigkeit 3 t; Messzeitdauer 3: zeitlich zuféllig schwankendes Gerdusch

Abb. 5/2: Erforderliche Messzeitdauer bei Tatigkeiten mit unterschiedlich schwankendem
Gerdusch

Liegen fiir eine Tatigkeit mehrere dquivalente Dauerschallpegel Lyp eq7.mi VO,
werden sie energetisch gemittelt:

I
1 .
Lya eqr,m =101g ;ZIOO’ILPA,eqT,mz B
i=1

mit der Gesamtzahl von Messwerten / fiir die Tatigkeit m.

.Berechnung des Tages-Larmexpositionspegels Ly g, fiir den Beschiftigten oder die

Beschaftigtengruppe

1 & 0L pp cqr
Lpxgn =101g| — >'T;, .10 "PAedTm | 4B

TO m=1

aus den dquivalenten Dauerschallpegeln Lyp oq7.m flir die verschiedenen Tatigkeiten
m=1,...,M der jeweiligen Dauer T, in h wdhrend eines reprdsentativen Arbeitstags,
Bezugszeitdauer Ty = 8 h.

Diese Formel beriicksichtigt bereits den Bezug des Tages-Larmexpositionspegels auf
die Achtstundenschicht, weshalb sich eine gesonderte Umrechnung bei von acht
Stunden abweichender Schichtdauer eriibrigt.

Derin Sonderfdllen interessierende Wochen-Ldrmexpositionspegel Lgy ,op,
errechnet sich aus den dquivalenten Dauerschallpegeln Ly oq7m fUr die ver-
schiedenen Tatigkeiten m =1,...,M der jeweiligen Dauer T,,,, in h wahrend einer
reprasentativen Arbeitswoche und wird auf eine 40-Stunden-Woche bezogen
(Bezugszeitdauer T, = 40 h):
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Lgx 40n =101g - D T 10 el dB.
0 m=1

Erkann auch (siehe Abschnitt 2) aus den Tages-Larmexpositionspegeln Lgy gy, , €iner
X-tdgigen Arbeitswoche berechnet werden:

1 & ol
LEX,4Oh = 101g b ZIO EX.8h.x dB,

Ty x=1

also bei fiinftagiger Arbeitswoche
5
1 0,1L
LEX,40h = 101g g ZIO EX.8h,x dB
x=1

mit den fiinf Tages-Ldrmexpositionspegeln Lgy gp « in dB(A) fir die fiinf Schichten
wahrend einer Arbeitswoche.

Bei berufsbildbezogenen Messungen wird fiir die Beschéftigtengruppe der A-bewer-
tete dquivalente Dauerschallpegel L,p eqr, fiir die tatsdchliche Dauer des Arbeitstags
T, berechnet:

N
Lyacqr, =101 %Zloo’uw’eqm dB

n=1

PA.eq

mit der Stichprobennummer n, der Gesamtzahl berufsbildbezogener Stichproben N
und dem A-bewerteten dquivalenten Dauerschallpegel fiir die n-te Stichproben-
mMessung Lpa eqrn-

Hieraus folgt der Tages-Larmexpositionspegel Lgy g, der Beschaftigtengruppe:

T.
Lixgn = Lopeqr + 101g(£) dB .

Den Ermittlungen haftet eine Unsicherheit an, die vor allem auf die Erfassung der
langerfristigen typischen Larmexposition und die Messung selbst (Messgerét, Kalibrie-
rung, Mikrofonposition) zuriickgeht.

Die Unsicherheit wird z. B. als kombinierte Standardunsicherheit u nach DIN EN
ISO 9612 Anhang C fiir den Tages-Larmexpositionspegel berechnet. Entsprechend TRLV
Larm, Teil 2 Abschnitt 8.2, wird ihr dann eine Genauigkeitsklasse zugeordnet.

Bei tatigkeitsbezogenen Messungen kann die Ermittlung der Unsicherheit und die
Zuordnung einer Genauigkeitsklasse auch mit einem vereinfachten Verfahren nach
TRLV Larm, Teil 2 Abschnitt 8.3, erfolgen, das nur die Klasse des Messgeréts und die
geschdtzte Unsicherheit bei der Erfassung der ldngerfristig typischen Larmexposition
beriicksichtigt. MaRgebend ist dann die héchste (ungiinstigste) Genauigkeitsklasse.
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Die Unsicherheit des Spitzenschalldruckpegels kann nicht angegeben werden. Sie
diirfte meist grofier als die des Tages-Larmexpositionspegels sein.

Als Ergebnis werden schlieflich angegeben
der Tages-Larmexpositionspegel Lgy g, und seine Unsicherheit und
der Spitzenschalldruckpegel L ¢ peak (Sofern erfasst) und seine Unsicherheit (sofern
bekannt).

Fiir den Vergleich des Tages-Larmexpositionspegels mit einem Auslosewert definiert
TRLV Larm, Teil 2 Abschnitt 9, die Unsicherheit AL fiir die drei Genauigkeitsklassen
nach Abschnitt 8.2 bzw. 8.3 der TRLV.

Die Zuordnung der Genauigkeitsklasse und die beim Vergleich mit Auslosewerten zu
beriicksichtigende Unsicherheit des Tages-Ldrmexpositionspegels zeigt folgende
Tabelle (in Anlehnung an TRLV Larm, Teil 2 Abschnitte 8 und 9).

Kombinierte
Standardunsicherheit u <2dB <4dB <6dB
Messgeradt Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2

(oder 1) (oder )

geschétzte Unsicherheit bei
der Erfassung der langerfristig <1,5dB <3,0dB <6,0dB
typischen Larmexposition

Unsicherheit AL 0dB 3dB 6 dB

Zusatzliche Erhebungen oder die Verwendung eines Schallpegelmessers der Klasse 1
kdnnen zu einer glinstigeren Genauigkeitsklasse fiihren.

Bei der Entscheidung tiber die Einhaltung eines Auslosewerts erlaubt nur die Genauig-
keitsklasse 1 einen direkten Vergleich mit dem Auslosewert (Unsicherheit AL = 0 dB).
Bei den Genauigkeitsklassen 2 und 3 muss gepriift werden, ob der jeweilige Auslése-
wert unterhalb, innerhalb oder oberhalb des Pegelbereichs von (L g — AL) bis

(Lgx gn + AL) liegt. Liegt der Auslosewert unterhalb des Bereichs, ist er iberschritten.
Innerhalb des Intervalls muss wegen der Aussageunsicherheit eine Uberschreitung
unterstellt werden. Nur wenn der Auslosewert oberhalb des Bereichs liegt, ist er einge-
halten.
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Fiir Messungen, die in Genauigkeitsklasse 2 mit einer Unsicherheit von AL = 3 dB ein- Erlduterungen
zuordnen sind, heif3t dies (siehe auch Abschnitt 4):

Tages-Larmexpositionspegel Unterer Oberer

Lex,gh in dB(A); Auslosewert Auslosewert

AL=3dB 80 dB(A) 85 dB(A)

Lex gh 2 82 erreicht oder
iberschritten

tiberschritten

77 ¢Lpx gn < 82 nicht erreicht
oder

Lex,gns77 nicht tiberschritten iberschritten

Der Messbericht enthalt Angaben iiber Arbeitsanalyse, Messgerdte, Messungen und
Messergebnisse. Nach TRLV Larm, Teil 2 Abschnitt 10, sind Tages-Larmexpositions-
pegel und Spitzenschalldruckpegel bei Messungen nach Genauigkeitsklasse 1 mit
einer Dezimalstelle, bei Messungen nach Genauigkeitsklasse 2 oder 3 gerundet auf
volle dB anzugeben.
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Folie 6.1-1 »»

Larmminderungsprogramm

Folie 6.1-2 »»
Rangfolge SchutzmaBnahmen

Folie 6.1-3 »»
Technische Maflnahmen

6 Larmminderungsmaf3nahmen

6.1 Grundlagen

Nach der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung muss die Gefdhr-
dung durch Ldarm am Arbeitsplatz ausgeschlossen oder so weit wie moglich
verringert werden.

Der Betrieb legt die dafiir erforderlichen Lirmminderungsmainahmen ent-
sprechend dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung fest.

Ist einer der oberen Auslosewerte iiberschritten (Tages-Larmexpositions-
pegel iiber 85 dB(A) oder Spitzenschalldruckpegel iiber 137 dB(C)), werden
Mafinahmen nach einem speziell hierfiir ausgearbeiteten Lirmminderungs-
programm durchgefiihrt.

Es stehen technische, organisatorische und personliche Schutzmafinahmen
zur Verfiigung.

Die SchutzmaBinahmen miissen dem Stand der Technik entsprechen.

Bei der Auswahl der Schutzmafinahmen ist folgende Rangfolge zu beachten:

Die Larmemission muss bereits an ihrem Entstehungsort verhindert oder
minimiert werden.

Technische Maflnahmen haben Vorrang vor organisatorischen Mafinahmen.
Erst zuletzt kommt personlicher Gehdrschutz in Frage. Oft ist es jedoch
erforderlich, verschiedene Mafinahmen zu kombinieren.

Technische Lirmminderungsmafinahmen kénnen
vorrangig an der Gerduschquelle,
ferner im Arbeitsraum auf dem Ubertragungsweg des Schalls zwischen
Gerduschquelle und Arbeitsplatz
und schlie3lich auch am Arbeitsplatz
durchgefiihrt werden.

MaB3nahmen im Arbeitsraum bzw. am Arbeitsplatz sind
schallabsorbierende Decken- und Wandverkleidungen,
Schallschirme und Teiltrennwénde,

Trennwinde,
Schallschutzkapseln fiir Maschinen,
Schallschutzkabinen fiir die Mitarbeiter.
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LarmminderungsmaBnahmen

Grundforderungen:
* Vermeidung oder Minimierung des Larms
« Malknahmen entsprechend der Geféhrdungsbeurteilung

* gegebenenfalls L&rmminderungsprogramm
« Stand der Technik beachten

& BG ETEM

Rangfolge der LirmminderungsmaBnahmen

« Verhinderung oder Minimierung der Gerduschemission
bereits am Entstehungsort

* Vorrang technischer Malinahmen
1. Technische Mafnahmen
2. Organisatorische Malknahmen
3. Perstinliche Malknahmen
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Technische SchutzmaBnahmen
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Folie 6.1-1 (CD-ROM)

Folie 6.1-2 (CD-ROM)

Folie 6.1-3 (CD-ROM)
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Folie 6.1-4 »»

Schalldémpfung

Schallddmmung

Vortrag Fortsetzung auf S. 58

Erlduterungen

Die larmmindernde Wirkung dieser Maflnahmen beruht auf Schalldimpfung
oder Schallddmmung.

Als Schalldémpfung oder Schallabsorption bezeichnet man die Eigenschaft
eines Korpers, in ihn eintretende Schallenergie in Warme umzuwandeln
(Umwandlung von Schallenergie).

Als Schallddmmung bezeichnet man die Eigenschaft eines Bauteils, auftref-
fende Schallenergie zu reflektieren und nur zu einem geringen Teil passieren
zu lassen (Umlenkung von Schallenergie).

6.1 Grundlagen

Nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 LarmVibrationsArbSchV sind die Beschaftigten im Rahmen der
Unterweisung auch {iber die durchgefiihrten Manahmen zur Beseitigung oder
Minimierung der Gefdhrdung unter Beriicksichtigung der Arbeitsplatzbedingungen zu
informieren.

Die Gefdhrdungsbeurteilung nach § 3 LarmVibrationsArbSchV bildet die Grundlage fiir
die Auswahl und Bemessung von LarmminderungsmaBnahmen, siehe § 3 Abs. 1Satz
6 LarmVibrationsArbSchV: ,,Entsprechend dem Ergebnis der Gefdhrdungsbeurteilung
hat der Arbeitgeber Schutzmanahmen nach dem Stand der Technik festzulegen. “

Die moglichen Gefdhrdungen und die zu ihrer Vermeidung oder Minimierung erfor-
derlichen Malnahmen sind in der Dokumentation der Gefdhrdungsbeurteilung fest-
zuhalten (§ 3 Abs. 4 LarmVibrationsArbSchV); zur Gefahrdungsbeurteilung siehe
Abschnitt 5.

Zu den Mafnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Larmexposition und ihrer
Rangfolge sagt § 7 LarmVibrationsArbSchV:

(1) Der Arbeitgeber hat die nach § 3 Abs. 1 Satz 6 festgelegten Schutzmap3nahmen
nach dem Stand der Technik durchzufiihren, um die Gefdhrdung der Beschdftigten
auszuschliefsen oder so weit wie mdglich zu verringern. Dabei ist folgende Rang-
folge zu beriicksichtigen:

1. Die Ldrmemission muss am Entstehungsort verhindert oder so weit wie moglich
verringert werden. Technische MaSnahmen haben Vorrang vor organisatori-
schen Mafnahmen.

2. Die Ma3nahmen nach Nummer 1 haben Vorrang vor der Verwendung von
Gehdrschutz nach § 8.

(2) Zu den Mafinahmen nach Absatz 1 gehéren insbesondere:
1. alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition der Beschdftigten durch
Ldrm verringern,
2. Auswahl und Einsatz neuer oder bereits vorhandener Arbeitsmittel unter dem
vorrangigen Gesichtspunkt der Ldrmminderung,
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Schallddmpfung Schallddmmung

Urmmwandiung von Schallenergie Umlenkung von Schallenergie

3. dieldrmmindernde Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstdtten und Arbeits-
plitze,

4. technische Mafinahmen zur Luftschallminderung, beispielsweise durch Ab-
schirmungen oder Kapselungen, und zur Kérperschallminderung, beispiels-
weise durch Kérperschallddmpfung oder -dimmung oder durch Kérperschall-
isolierung,

5. Wartungsprogramme fiir Arbeitsmittel, Arbeitspldtze und Anlagen,

6. arbeitsorganisatorische MafSinahmen zur Ldrmminderung durch Begrenzung
von Ausmaf und Dauer der Exposition und Arbeitszeitpldne mit ausreichenden
Zeiten ohne Exposition.

Diese MaBnahmen werden im Folgenden als LarmminderungsmaBnahmen
bezeichnet.

Bei Uberschreiten eines oberen Auslésewerts ist dariiber hinaus ein Lirmminderungs-
programm erforderlich. § 7 Abs. 5 LarmVibrationsArbSchV: ,,Wird einer der oberen
Auslosewerte liberschritten, hat der Arbeitgeber ein Programm mit technischen und
organisatorischen Maf3inahmen zur Verringerung der Ldrmexposition auszuarbeiten
und durchzufiihren. Dabei sind insbesondere die Absdtze 1 und 2 zu beriicksichtigen.
Dies trifft zu bei einem Tages-Larmexpositionspegel Lgy g, > 85 dB(A) oder einem
Spitzenschalldruckpegel Lpc,peak > 137 dB(C); Absédtze 1und 2 des § 7 siehe oben.

Die Arbeitsschritte zum Ausarbeiten und Durchfiihren eines Larmminderungs-
programms sind:
Ermittlung der Larmschwerpunkte,
Vergleich mit dem Stand der Larmminderungstechnik,
Ursachenanalyse,
Auswahl von Larmminderungsmainahmen nach dem Stand der Technik,
Larmminderungsprognose,
Ausarbeitung des Larmminderungsprogramms mit Prioritdtenliste und Zeitplan,
Durchftihrung konkreter Manahmen,
Wirksamkeitskontrolle.

Weitere Hinweise zum Ausarbeiten und Durchfiihren eines Larmminderungspro-
gramms geben z. B. TRLV Larm, Teil 3 Abschnitt 7, und das Larmschutz-Arbeitsblatt LSA
01-305 (BGI 675).

Folie 6.1-4 (CD-ROM)

Erlduterungen
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Den Stand der Technik definiert § 2 Abs. 7 LarmVibrationsArbSchV: ,,Der Stand der
Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MafSinahme zum Schutz der Gesund-
heit und zur Sicherheit der Beschdftigten gesichert erscheinen ldsst. Bei der Bestim-
mung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden
sind...“

Dies bedeutet, dass bei der Auswahl und Durchfiihrung von Larmminderungsmaf3-
nahmen erprobte fortschrittliche Losungen, das heif3t Losungen, die akustisch wirk-
sam, technisch machbar und betriebswirtschaftlich tragbhar sind, als Orientierungs-
maBstab dienen sollen.

Fiir Arbeitsmittel (z. B. Maschinen) ist der Stand der Technik im Hinblick auf die
Gerduschemission nur in wenigen Féllen bekannt und veréffentlicht. Deshalb sind
gewdhnlich umfassende Ermittlungen auf breiter Vergleichsbasis erforderlich, um die
akustisch giinstigsten Produkte auswahlen zu kdnnen (siehe auch Abschnitt 6.2).

Fiir die akustischen Eigenschaften von Arbeitsraumen definiert TRLV Larm, Teil 3
Abschnitte 4.3.2 und 4.3.3, den Stand der Technik (siehe Abschnitt 6.3).

In der Rangfolge der Lirmminderungsmafinahmen hat die Reduzierung der Larm-
emission am Entstehungsort Prioritdt, weil die in der Ndhe einer Gerduschquelle
Beschaftigten dem von dieser direkt abgestrahlten Schall unmittelbar ausgesetzt sind.
Primdre, am Entstehungsort ansetzende Larmminderungsmanahmen sind meist am
wirksamsten und oft auch am wirtschaftlichsten. Die Zahl der Larmexponierten lasst
sich hierdurch maximal und nachhaltig senken. Sekundire, erst auf dem Uber-
tragungsweg des Schalls wirkende Manahmen konnen weniger wirksam, betriebs-
technisch ungiinstiger und teurer sein.

Technische Mafinahmen haben Vorrang vor organisatorischen MaRnahmen, weil sie
alle exponierten Beschéftigten weitgehend unabhéngig von deren Zutun schiitzen.
Organisatorische Malnahmen erfordern meist eine aktive Mitwirkung der Beschaftig-
ten, und nur bei einigen sind alle Beschéaftigten geschiitzt. Sie kénnen aber bereits
durchgefiihrte technische Malnahmen ergédnzen, wenn diese allein nicht ausreichen.

Erst wenn alle diese Moglichkeiten ausgeschopft sind, aber nicht ausreichen, darf
ergdnzend auf persdnlichen Gehdrschutz zuriickgegriffen werden. Gehdrschutz bietet
nur seinen Tragern einen individuellen Schutz, die richtige Benutzung vorausgesetzt.
Zur Verwendung von Gehdrschutz siehe Abschnitt 8.

Die Auswahl von Lirmminderungsmafinahmen orientiert sich am Ziel der Larm-
minderung, der Senkung des Tages-Larmexpositionspegels der Beschiftigten.
Larmminderungsmafinahmen werden deshalb so ausgewdhlt und bemessen, dass
sie letztlich zu einer moglichst deutlichen Senkung des Tages-Larmexpositionspegels
fithren.

Meistens miissen mehrere Gerduschquellen in die MaBnahmen des Lérmminderungs-
programms einbezogen werden. Die Mafinahmen miissen zuerst an den fiir den Tages-
Larmexpositionspegel maRgebenden Gerduschquellen ansetzen. In der Regel werden

ortsbezogene Larmexpositionspegel zugrunde gelegt.

Bei der Auswahl und Bemessung der Lirmminderungsmafnahmen und der Festlegung
der Reihenfolge ihrer Durchfiihrung sind u. a. zu beriicksichtigen:

Zeitpunkt der Anwendung (Neubau, Umbau, Anderung),

Art, Stdarke, Wirkdauer, Anzahl und Lage der Gerduschquellen,

Art, Anzahl und Lage der Arbeitsplatze,
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Grofie, Form, Beschaffenheit und Einrichtung des Arbeitsraums, Erlduterungen
Tatigkeit, Verweildauer und Anzahl der Exponierten.

Die Senkung eines Einzelgerduschpegels deutlich unter den Pegel des Grundgerduschs
(Fremdgerduschs) im Arbeitsraum ist nicht sinnvoll. Oft reichen auch weniger stark
bemessene Larmschutzeinrichtungen aus. Besonderes Augenmerk sollte auf die
Minderung von Impulsgerduschen, Einzeltonen, hochfrequenten Gerduschen und
Gerduschanteilen mit den hochsten A-bewerteten Oktavpegeln gelegt werden.

Der Erfolg der durchgefiihrten Manahmen wird abschlieBend an der erzielten
Senkung des Tages-Larmexpositionspegels gemessen. Entsprechend wird verfahren,
falls der Spitzenschalldruckpegel maigebend sein sollte oder wenn Larm zu beson-
deren Unfallgefahren fiihrt.

Grundlegende Informationen zur Lérmminderung in maschinenbestiickten Arbeits-
statten gibt DIN EN ISO 11690-1.

Durch technische Lairmminderungsmafinahmen lassen sich
die Entstehung und Ubertragung von Luft- und Kérperschall und die Abstrahlung von
Luftschall in bzw. an der Gerduschquelle,
die Ubertragung von Luftschall im Arbeitsraum und von Kérperschall in der
Gebdudestruktur und
die Einwirkung von Luft- und Kérperschall am Arbeitsplatz
verringern. Technische Ldrmminderungsmafinahmen schlieffen bauliche Mainahmen
ein.

Direkt an der Gerduschquelle ansetzende Larmminderungsmafinahmen werden auch
als primére Lirmminderung, auf dem Ubertragungsweg des Schalls im Arbeitsraum
oder am Arbeitsplatz ansetzende Mafnahmen als sekunddre Larmminderung
bezeichnet.

Bei der Gestaltung sekunddrer Larmminderungsmafinahmen miissen neben den akus-
tischen eine Reihe betriebs- und sicherheitstechnischer Anforderungen, die sich durch
die Maschine und ihren Aufstellungsort (Arbeitsraum) ergeben, beriicksichtigt werden,

wie z. B.
Maschine: Aufstellungsort:
Abmessungen Platzangebot
Funktionsweise Verkehrs- und Fluchtwege
Materialfluss Transporteinrichtungen
Bedienung Luftung
Instandhaltung Beleuchtung
Liftung
Warmeabfuhr

Praktisch alle Mafsnahmen zur Minderung der Schalltibertragung und Schallabstrah-
lung beruhen auf Schalldampfung oder Schalldémmung und damit auf den physika-
lischen Vorgdngen der Absorption bzw. Reflexion des Schalls, die bei Impedanz-
spriingen zwischen verschiedenartigen Medien bzw. Materialien auftreten.

Schalldampfung oder Schallabsorption ist ganz allgemein der Entzug von Schall-
energie aus einem Raum oder Raumbereich. Sie beruht entweder auf Austritt von
Schall aus dem betrachteten Bereich (Transmission, z. B. durch Wande oder offene
Fenster) oder auf Umwandlung von kinetischer Schallschwingungsenergie in andere
Energiearten, vornehmlich in Warme (Dissipation), und die damit verbundene
Reduzierung der Amplitude der Schallschwingung (siehe auch DIN 1320 Nr. 12.1).
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Zur Luftschalldédmpfung kommt es vor allem in pordsen oder fasrigen Stoffen. Beim
Auftreffen von Schall auf ein solches Material kann der grofite Teil der Schallenergie in
das Material eindringen und wird dort durch Reibung der schwingenden Luftteilchen in
Wéarme umgewandelt. Nur der verbleibende Rest wird an der Oberflache reflektiert. Je
hoher die Schallabsorption, um so geringer ist der Reflexionsschall.

Schallabsorbierende Stoffe werden deshalb zur Vermeidung der Schallreflexion an
schallharten Oberflachen eingesetzt (z. B. zur Auskleidung von Schallschutzkapseln
und -kabinen, Verkleidung von Schallschirmen und von Decken und Wanden in
Rdaumen, in Absorptionsschalldampfern).

Das Schallabsorptionsvermégen eines Materials gibt sein Schallabsorptionsgrad
wieder. Er entspricht dem nicht reflektierten, also absorbierten Anteil der einfallenden
Schallenergie. Der Schallabsorptionsgrad nimmt mit der Schallfrequenz und der
Materialdicke zu. Er kann beim Hersteller oder Lieferant des Materials erfragt werden.
Angestrebt wird a = 1.

Gute Schallabsorptionsgrade besitzen Faserstoffe (z. B. aus kiinstlichen Mineral-
fasern, eventuell mit Vliesbeschichtung) und offenporige Schaumstoffe (z. B. aus
Polyurethanen). Sie werden als Matten oder Fertigteile angeboten. Gewohnlich sind
Schichtdicken von 40 bis 50 mm ausreichend. 30 mm sollten nicht unterschritten
werden. Tiefere Frequenzen erfordern 100 mm oder mehr.

Gegen Beschddigung schiitzen z. B. diinne Lochbleche mit mindestens 30 % Loch-
flachenanteil (Lochdurchmesser 3 bis 5 mm) oder Streckmetallgitter. Gegen Ver-
schmutzung schiitzt z. B. eine lose aufliegende, diinne Kunststofffolie (z. B. Poly-
ethylen, Starke 20 um), die nicht am Lochblech haften darf.

Bei der Kérperschallddmpfung spielen innere Verluste im Material (Material mit hoher
innerer Dampfung, Entdrohnungsbeldge, Verbundbleche, spezielle Schwingungs-
absorber) oder Reibung an Kontaktflachen benachbarter Konstruktionsteile (Schraub-
oder Nietverbindungen) eine Rolle.

Schallddmmung beruht auf der Reflexion der Schallwellen an der Oberfldache eines
Korpers (Umlenkung von Schallenergie).

Zur Luftschallddmmung kommt es, wenn an der geschlossenen Oberflache eines
Kdrpers (z. B. einer Wand) der grofite Teil des auftreffenden Schalls reflektiert wird und
hochstens der nicht reflektierte Rest an der Riickseite wieder austritt (Transmission),
sofern er nicht im Bauteil in Warme umgewandelt oder als Korperschall fortgeleitet
wird.

Eine hohe Schallddmmung besitzen Korper mit grof3er flachenbezogener Masse
(schweres und/oder dickwandiges Material) oder hoher Biegesteifigkeit. Die flaichen-
bezogene Masse entspricht dem Produkt aus Baustoff- oder Materialdichte in kg/m?
und Wandstadrke in m. Die Ddmmwirkung nimmt mit steigender Schallfrequenz zu.
Einbriiche kénnen bei bestimmten Frequenzen z. B. durch Resonanz oder Koinzidenz
auftreten.

Bei der Kérperschallddmmung tritt die Reflexion an Stellen mit sprunghafter Anderung
der mechanischen Eigenschaften (insbesondere der Steifigkeit und Masse) der korper-
schalliibertragenden Strukturen auf. Dies ldsst sich durch Einfiigen weicher Schichten
oder elastischer Elemente (z. B. Gummi oder Kork bzw. Schwingungsisolierelemente,
wie Metall-, Luft- oder Elastomerfedern) oder durch Anbringen von Sperr- oder Zusatz-
massen erreichen. Korperschallddmmung, insbesondere die Ddmmung tieffrequenten
Korperschalls (mechanischer Schwingungen), wird auch als Kérperschallisolierung
bezeichnet.
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Von Ausnahmen abgesehen, nehmen Dampfung und Dammung mit steigender Erlduterungen
Frequenz zu und wirken sich damit unterschiedlich auf das Frequenzspektrum eines

Gerduschs aus: Gerduschanteile hoher Frequenz werden starker als solche tiefer

Frequenz reduziert. Die Minderung tieffrequenter Gerdusche oder Gerduschanteile ist

deshalb weitaus schwieriger und aufwandiger als die héherfrequenter.

Zu Schalldampfung und Schallddmmung (Schallisolierung) an Maschinen siehe z. B.
DIN EN ISO 11688-1 und DIN EN ISO 11688-2, zu Korperschallddmpfung siehe ins-
besondere VDI 3727 Blatt 1 und 2, zu Kérperschalldimmung (Schwingungsisolierung)
siehe insbesondere VDI 2062 Blatt 1 und 2.
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Hinweis

Folie 6.2 »»

Beschaffung

Ersatz

Nachbesserung

Aufstellung

Wartung

Vortrag Fortsetzung auf S. 64
siehe obigen Hinweis

Im Folgenden brauchen nur die im Betrieb bereits durchgefiihrten oder
geplanten MaBnahmen erdrtert zu werden.

Zur Auswahl stehen die Abschnitte

6.2 Mafinahmen an der Gerduschquelle (- Seite 58)
6.3 Decken- und Wandverkleidungen (- Seite 64)

6.4 Schallschirme und Teiltrennwénde (— Seite 70)
6.5 Trennwinde (= Seite 74)

6.6 Schallschutzkapseln (= Seite 78)

6.7 Schallschutzkabinen (- Seite 84)

6.8 Wartung (- Seite 88)

6.9 Arbeitsorganisatorische MaBnahmen (- Seite 90)

6.2 MaB3nahmen an der Gerduschquelle

Mafnahmen an der Gerduschquelle sind die wichtigsten Ma3nahmen zur
Lirmminderung.

Bei der Beschaffung neuer Verfahren und Maschinen wird schon bei deren
Auswahl vorrangig auf die Lirmminderung geachtet. So werden von vornher-
ein moglichst gerduscharme Verfahren und Maschinen eingesetzt.

Bereits vorhandene Verfahren oder Maschinen werden gegebenenfalls durch
moderne gerduscharme Ausfiihrungen ersetzt.

An bereits vorhandenen Maschinen ist in manchen Féllen auch eine Nach-
besserung durch konstruktive MaBinahmen moglich.

Die Mitarbeiter sollten neue oder gednderte Maschinen im Interesse gerin-
gerer Lirmexposition akzeptieren, obwohl diese zundchst ungewohnt und
auch (vermeintlich oder tatsdchlich) weniger leistungsfahig sein konnen. Die
geringere Gerduschentwicklung kann eine schlechtere Leistung vortdauschen.

Erforderlichenfalls werden Maschinen schwingungsisoliert aufgestellt.
Auf3erdem werden sie so aufgestellt, dass ihr Gerdusch nur einen moglichst
kleinen Bereich und moglichst wenige Mitarbeiter belastet.

Damit Maschinen moglichst gerduscharm bleiben, werden sie planméafiig
und sorgfiltig gewartet und erforderlichenfalls umgehend instandgesetzt.

Die Mitarbeiter sollten ihre Vorgesetzten informieren, wenn sie eine ver-
starkte Gerduschentwicklung oder andere UnregelmafBligkeiten feststellen.
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< BG ETEM

MaBnahmen an der Gerduschquelle

« Einsatz gerduscharmer Verfahren oder Maschinen
» Ersatz lauter Vierfahren oder Maschinen

* Nachbesserung lauter Maschinen

+ optimale Maschinenaufstellung

* planméBige und sorgfaltige Wartung

= Verstarkte Gerduschentwickiung und
andere Mangel melden!

Folie 6.2 (CD-ROM)
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6.2 MaBinahmen an der Gerduschquelle

Larmminderungsmafinahmen an der Gerduschquelle sind in der Regel am wirksamsten
und oft auch am wirtschaftlichsten. Sie werden auch als primdre Lirmminderung be-
zeichnet und bestehen in der Minderung der Entstehung, Ubertragung oder Abstrah-
lung von Schall.

§ 7 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV erwahnt ausdriicklich:

1. alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition der Beschdiftigten durch
Ldrm verringern,

2. Auswahl und Einsatz neuer oder bereits vorhandener Arbeitsmittel unter dem
vorrangigen Gesichtspunkt der Ldrmminderung, ...

4. technische Mafinahmen zur Luftschallminderung ...
und zur Kérperschallminderung, ...

5. Wartungsprogramme fiir Arbeitsmittel ... und Anlagen ...

Bereits im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung ist gemas § 3 Abs. 2 Nr. 1Buchstabe ¢
LarmVibrationsArbSchV auf,,die Verfiigbarkeit alternativer Arbeitsmittel und Aus-
riistungen, die zu einer geringeren Exposition der Beschdftigten fiihren (Substitutions-
priifung),“zu achten.

Im Folgenden wird der Begriff ,Maschine® stellvertretend fiir Arbeitsmittel, Aggregat,
Anlage, Gerdt und dhnliche Gerduschquellen benutzt.

An erster Stelle steht die Verwendung gerdauscharmer Verfahren oder Maschinen.

Um dieses Ziel zu erreichen, kommt es schon bei der Einrichtung einer Arbeitsstatte
(Neubau, Umbau) auf eine sorgfiltige Auswahl der Verfahren oder Maschinen unter
dem vorrangigen Gesichtspunkt der Lirmminderung an. In Fertigungsbetrieben sollte
auBerdem versucht werden, larmintensive Fertigungsschritte durch fertigungsange-
passtes Gestalten der Produkte einzusparen.

Bei bereits vorhandener Ausriistung sollte regelmafig gepriift werden, ob ein Ersatz
durch gerduscharme Verfahren oder Maschinen méglich ist oder ob es Nachbesse-
rungsmoglichkeiten durch konstruktive MaBnahmen gibt. Spatestens bei einer not-
wendigen Aktualisierung der Gefahrdungsbeurteilung hat dies zu erfolgen.

Hinweise auf in der Praxis erprobte gerduscharme Verfahren und Technologien und
auf Nachbesserungsmaglichkeiten an bestimmten Maschinen enthalten z. B.

VDI 3720 Blatt 2 und verschiedene Larmschutz-Arbeitsblatter (siehe z. B. BGI 679:
LSA 02-300 ,,Gerduschminderung bei der Fertigung; Larmarme Technologien und
Arbeitsverfahren; Metallerzeugung und -verarbeitung®), siehe auch TRLV Larm, Teil 3
Abschnitt 4.1.

Bei der Maschinenauswahl ist darauf zu achten, dass die Maschine (Neu- oder Ersatz-
beschaffung) eine giiltige CE-Kennzeichnung besitzt und eine aktuelle vollstandige EG-
Konformitatserkldrung vorliegt (siehe §§ 3 und 4 Maschinenverordnung — 9. GPSGV
und Anhang Il Nr. 1 Buchstabe A EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG).

Es kann dann davon ausgegangen werden, dass die Maschine den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs | der Richtlinie entspricht
(siehe Artikel 7 der Richtlinie). Mithin sollte die Maschine auch dem Stand der Technik
entsprechen, denn der Hersteller ist nach Anhang | Nr. 1.5.8 der Richtlinie gehalten, die
Maschine so zu konstruieren und zu bauen, ,,dass Risiken durch Luftschallemission
insbesondere an der Quelle so weit gemindert werden, wie es nach dem Stand des
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technischen Fortschritts und mit den zur Ldrmminderung verfiigbaren Mitteln mdglich Erlduterungen
ist.“Dennoch konnen innerhalb einer Maschinengattung erhebliche Unterschiede auf-
treten, weshalb ein griindlicher Vergleich auf breiter Grundlage ratsam ist.

Zur Auswabhl sind die vom Hersteller der Maschine in der Betriebsanleitung und ande-
ren Informationen zu machenden Gerduschemissionsangaben (siehe EG-Maschinen-
richtlinie Anhang | Nr. 1.7.4.2 Buchstabe u) erforderlich:

A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, sofern er 70 dB(A) tber-
steigt (ist er < 70 dB(A), sind 70 dB(A) anzugeben),

Hochstwert des momentanen C-bewerteten Emissions-Schalldruckpegels am
Arbeitsplatz (Emissions-Spitzenschalldruckpegel), sofern er 130 dB(C) iibersteigt,
A-bewerteter Schallleistungspegel der Maschine, wenn der Emissions-Schalldruck-
pegel am Arbeitsplatz 80 dB(A) Ubersteigt.

Bei dem Arbeitsplatz handelt es sich um den Bedienerplatz oder einen anderen der
Maschine zugeordneten Arbeitsplatz.

Sollte der Maschine kein Arbeitsplatz zugeordnet sein, tritt an die Stelle des
Emissions-Schalldruckpegels am Arbeitsplatz der hdchste A-bewertete Emissions-
Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m von der Maschinenoberflache und
1,60 m tiber dem Boden oder der Zugangsplattform.

Die Gerduschemissionsangaben erfolgen entsprechend der jeweils anzuwendenden
Gerduschmessnorm (DIN EN I1SO 3740 ff. oder DIN EN ISO 9614-1 und 9614-2 bzw.
DIN EN ISO 11200 ff.) als ,,angegebene Einzahl-Gerduschemissionswerte“ oder
»angegebene Zweizahl-Gerduschemissionswerte® (siehe DIN EN I1SO 4871). Erstere
entsprechen der Summe aus gemessenem Gerduschemissionswert und zugehériger
Messunsicherheit. Bei letzteren werden Messwert und Unsicherheit gesondert aus-
gewiesen.

Der Schallleistungspegel L, beschreibt die Gerduschemission (abgestrahlter
Luftschall) einer Schallquelle. Fiir ihn gilt:

—2

L, =101g2" = 101g?> +101g>- = T+ L

w 2 N
W, Po S,

mit der abgestrahlten Schallleistung W in Watt, der Bezugsschallleistung

Wy =1pW (102 W), dem mittleren Schalldruck p~ auf der Messflache, dem Bezugs-
schalldruck py = 20 pPa, der Messflache S in m?, der Bezugsmessflache Sq=1m?,
dem mittleren Schalldruckpegel L_paufder Messflache (mittlerer Messflachen-
Schalldruckpegel) und dem Messflachenmaf L. In der Regel betragt der Abstand
der Messflache von der Maschinenoberflache 1 m.

Zusatzlich konnen Informationen tber Frequenzspektren (z. B. Terz- oder Oktav-
spektrum) oder die Richtcharakteristik der Gerduschquelle von Interesse sein.

Die Vorgehensweise fiir den Vergleich von Gerduschemissionswerten fiir Maschinen
und Gerate zur Bestimmung des schalltechnischen Niveaus beschreibt DIN EN ISO
11689. Sofern bereits entsprechend ermittelte und aufbereitete Daten vorliegen, etwa
in allgemein zugdnglichen Datenbanken, erleichtern sie die Kaufentscheidung.

Wahrend arbeitsplatzbezogene Emissions-Schalldruckpegel direkt miteinander ver-
glichen werden kdnnen, ist dies bei Schallleistungspegeln nur fiir Maschinen etwa
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gleicher Gréf3e angebracht, denn in den Schallleistungspegel geht tiber das Mess-
flaichenmaf die Maschinengréfie ein.

Die Gerduschemissionswerte werden fiir bestimmte Aufstellungsbedingungen (meist
ohne Raumeinfluss und Fremdgerdusche) und definierte Betriebszustédnde (z. B. hin-
sichtlich Drehzahl, Vorschub, Werkzeug, Werkstoff) unter Anwendung einer speziellen
Gerduschmessnorm oder — falls eine solche nicht existiert — eines allgemeinen
Gerduschmessverfahrens ermittelt. Es empfiehlt sich deshalb, beim Maschinenher-
steller auch die den angegebenen Gerduschemissionswerten zugrunde liegende
Gerduschmessnorm bzw. die bei der Messung herrschenden Aufstellungs- und
Betriebsbedingungen und das angewendete Messverfahren zu erfragen, falls ent-
sprechende Hinweise fehlen.

Neben der Gerduschemission kdnnen bei der Maschinenauswahl im Hinblick auf die
Larmminderung noch andere Faktoren von Interesse sein, wie etwa bestimmte
Maschinenparameter (z. B. die Kapazitat und die von dieser abhangige erforderliche
Maschinenlaufzeit), die Situation an Bedienerplédtzen (z. B. Anzahl und Verweilzeit des
Personals) oder die Eignung der Maschine fiir die Kombination mit Lirmminderungs-
einrichtungen (z. B. mit einer Schallschutzkapsel).

Weil Immission und Exposition das Ergebnis des Zusammenwirkens von Schall-
emission, akustischen Raumeigenschaften, Fremdgerdauschen und Einwirkzeit sind,
erlauben die Gerduschemissionswerte meist keinen direkten Riickschluss auf die
Gerduschimmission/-exposition an realen Arbeitsplatzen, schon gar nicht, wenn
letztere der Maschine nicht direkt zugeordnet sind. So verursacht ein und dieselbe
Gerduschquelle in einem kleinen, akustisch nicht behandelten Raum deutlich héhere
Schalldruckpegel als in einem groflen Raum mit schallabsorbierender Decken- und
Wandverkleidung. Die im Arbeitsraum zu erwartenden Immissions-Schalldruckpegel
sind deshalb in der Regel um einige dB hoher als die angegebenen Emissions-Schall-
druckpegel. Die Werte bilden aber die Grundlage fiir die Vorausberechnung der nach
Aufstellung der Maschine im Arbeitsraum zu erwartenden Gerdauschimmission bzw.
-exposition (hierzu siehe DIN EN ISO 11690-3 und VDI 3760). Zusatzliche Korrekturen
sind erforderlich, wenn die tatsdchlichen Betriebsbedingungen von den in der
jeweiligen Gerduschmessnorm festgelegten abweichen.

Bei der akustischen Nachbesserung vorhandener Maschinen sind vor allem die
Entstehung und Ubertragung von Kérperschall innerhalb der Maschine und die direkte
oder kérperschallerregte Abstrahlung von Luftschall an Offnungen oder an der
Maschinenoberflache durch konstruktive Mafinahmen zu mindern.

Einschlagige Hinweise enthalten z. B. DIN EN ISO 11688-1 und DIN EN I1SO 11688-2,
VDI 3720 Blatt 2 und verschiedene Larmschutz-Arbeitsblatter. Eine Ubersicht enthalt
z. B. LSA 02-300 (BGI 679).

Der Maschinenbetreiber kann nur in wenigen Féllen selbst tdatig werden. Am ehesten
noch eréffnen sich ihm Méglichkeiten an der Maschinenperipherie, wie etwa an
Materialzufuhr- und Materialabfuhrelementen (z. B. Anderung der Werkstofffiihrung,
Verringerung der Abwurfhohe, Ddmpfung von Aufschlagstellen), an Luftausblas- und
Luftauslassoffnungen (z. B. Anbringen von gerduscharmen Diisen bzw. Schalldamp-
fern; zu Schalldampfern siehe DIN EN 1SO 14163) oder am Maschinengehduse (z. B.
Dampfung groer Bleche). MaBnahmen im Maschineninneren, wie z. B. der Austausch
von Maschinenelementen oder andere weitergehende konstruktive Anderungen,
sollten nur in Zusammenarbeit mit dem Maschinenhersteller durchgefiihrt werden.

Auch Schallschutzkapseln und Schallschirme, normalerweise unter den sekundéaren
Larmminderungsmafinahmen rangierend, konnen im Rahmen der primaren Larmmin-
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derung direkt an der Gerduschquelle eingesetzt werden, wie z. B. in das Maschinen- Erlduterungen
gehduse integrierte Schallschutzhauben oder Teilkapseln oder vor schallabstrahlen-

den Offnungen angebrachte teilweise UmschlieBungen; hierzu siehe VDI 2720 Blatt 3

(Entwurf), zu Schallschutzkapseln siehe DIN EN I1SO 15667 und Larmschutz-Arbeits-

blatt LSA 01-243 (BGI 789) sowie Abschnitt 6.6.

Larmminderung ldasst sich auch durch eine geeignete Art der Aufstellung einer
Maschine und eine optimale Lage ihres Aufstellungsorts herbeifiihren. Durch richtige
Maschinenaufstellung kénnen die Ubertragung von Kérperschall auf das Geb&dude und
die durch das Maschinengerdusch verursachte Beeintrdachtigung an und fiir sich
ruhiger Bereiche im Arbeitsraum vermieden werden.

Maschinen, die in hohem Mafle mechanische Schwingungen bzw. Kérperschall auf
das Gebdude oder andere externe Bauteile tibertragen kdnnen, erfordern bei ihrer
Aufstellung MaBnahmen der Schwingungsisolierung bzw. Kérperschallddmmung.

Die Schwingungsiibertragung tiber den FuBboden kann durch Aufstellung auf
schweren oder getrennten Fundamentkonstruktionen oder durch elastische Lagerung
auf Schwingungsisolierelementen (z. B. Metall-, Luft- oder Elastomerfedern) unter-
bunden werden. Hochsten Anforderungen geniigt eine doppelt elastische Lagerung
(Maschine — Isolatoren — Zwischenfundament — Isolatoren — Hauptfundament).

Bei mit der Maschine zu verbindenden Strukturen, wie etwa Rohrleitungen, werden an
Verbindungs- oder Befestigungsstellen elastische Elemente eingefiigt (z. B. Kompen-
satoren, Schlduche) oder Sperrmassen angebracht. Bei kraftiibertragenden Elementen
bieten sich z. B. schwingungsisolierte Flansche oder Kupplungen an.

Durch solche Manahmen ldsst sich verhindern, dass Kérperschallschwingungen in
mehr oder weniger entfernte Bereiche {ibertragen und dort von Geb&dudeteilen oder
anderen schwingungsfahigen Strukturen als Luftschall abgestrahlt werden. Die Aus-
wirkungen auf die Larmverhaltnisse im Aufstellungsraum der Maschine sind eher
gering, weil hier gewshnlich die Luftschallemission der Maschine dominiert.

Grundprinzip einer optimalen raumlichen Anordnung von Maschinen (Gerdusch-
quellen) ist die Trennung von lauten und leisen Bereichen. Dies kann durch Aufstellen
in verschiedenen Raumen, Einfiigen trennender Bauteile (z. B. Trennwande) oder aus-
reichend groBBen Abstand zwischen den Bereichen herbeigefiihrt werden (siehe
Abschnitte 6.3 bis 6.5). Schon auf wenigen Metern Abstand von der Gerduschquelle
kann der Schalldruckpegel unter entsprechenden raumakustischen Bedingungen um
10 bis 12 dB abfallen.

Voraussetzung fiir diese MaRnahme ist die raumliche Konzentration der lauten Ma-
schinen und gegebenenfalls auch der ruhigen Arbeitspldtze. Der mit der Maschinen-
konzentration eintretende Pegelanstieg im lauten Raum oder Bereich und auch die
mogliche VergroBerung des Larmbereichs konnen durch raumakustische Mafsnahmen
(Erh6hung der Schallabsorption) kompensiert werden.

Giinstig ist ferner eine wandnahe Aufstellung der Maschine, vorzugsweise in einer
Raumecke, kombiniert mit einer schallabsorbierenden Wand- und Deckenverkleidung

in Maschinennahe.

Gleiches gilt fiir die Lage von Arbeitspldtzen, an denen gerduschintensive Arbeiten
durchgefiihrt werden.

Zu Wartung und Instandsetzung siehe Abschnitt 6.8.
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6.3 Decken- und Wandverkleidungen

Schallabsorbierende Decken- und Wandverkleidungen entziehen dem Raum
Schallenergie. Die Reflexion des Schalls an der Decke oder den Wanden wird
verringert. Dadurch sinkt der Schalldruckpegel im Raum, und zwar mit
zunehmendem Abstand von der Maschine (Gerduschquelle).

Dies funktioniert natiirlich nur, solange die Verkleidungen sich in einwand-
freiem Zustand befinden und freiliegen, also nicht verunreinigt, beschadigt
oder mit Material oder dhnlichem zugestellt sind. Hierauf sollten die
Mitarbeiter stets achten und Beschddigungen oder andere Médngel den
Vorgesetzten melden.
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Decken- und Wandverkleidungen
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6.3 Decken- und Wandverkleidungen

Durch Einbringen schallabsorbierender Decken- oder Wandverkleidungen oder offener
Absorbersysteme wird die Schallabsorption im Raum erhdht. Man spricht auch von
raumakustischen Manahmen.

Die Schallausbreitung im Raum (siehe hierzu Abbildung 6/1) hangt ab von
der Schallabsorption der Raumbegrenzungsflachen (Decke, Wande, FuRboden),
der Form und Grof3e des Raums und
der Raumeinrichtung (z. B. Maschinen, Mébel, Materialstapel und Einbauten, wie
Rohrleitungen).

N Schallausbreitungskurven

L
v
’
U
1
U
1

6dB

-
<%

Schalldruckpegel in dB —>

d 2d  Abstand von der Schallquelle in m —>

im Freifeld (ohne Reflexion)
—====in einem Raum mit Diffusfeld
------------ in einem Raum mit Streuungen und absorbierender Decke

Abb. 6/1: Schallausbreitung im Raum

In unmittelbarer Ndhe einer Schallquelle breitet sich der von ihr direkt abgestrahlte
Schall, der Direktschall, ungehindert aus. In dem hier herrschenden freien Schallfeld
nimmt der Schalldruckpegel um 6 dB je Abstandsverdoppelung ab.

Auf Raumbegrenzungsflachen treffender Schall wird von diesen teils absorbiert, teils
reflektiert. Auch an der Raumeinrichtung wird Schall absorbiert und reflektiert, vor-
nehmlich aber gestreut. So kommt es mit zunehmender Entfernung von der Schall-
quelle zu einer Durchmischung des Direktschalls mit Reflexions- und Streuschall. Als
Folge sinkt der Schalldruckpegel mit der Entfernung in geringerem Mafe als im Freifeld
(< 6 dB je Abstandsverdoppelung). Die Schallabsorption verstarkt die Pegelabnahme.
Die Streuung mindert die Pegelabnahme in Schallquellennédhe und verstéarkt sie in
groflerer Entfernung von der Schallquelle. In akustisch unbehandelten Arbeitsraumen
sinkt der Schalldruckpegel meist um 2 bis 3 dB je Abstandsverdopplung.

Ein Sonderfall sind Rdume mit Diffusfeld. Bei Raumabmessungen gleicher GroBen-
ordnung (Raumlange : Raumhdhe < 3), gleichmaBiger Schallabstrahlung und vielfacher
Reflexion und Streuung kann sich aufierhalb des Freifeldes ein diffuses Schallfeld mit
einem ortsunabhédngigen, konstanten Schalldruckpegel herausbilden.
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Das Schallabsorptionsvermdgen eines Raums mit Diffusfeld ldsst sich durch seine
dquivalente Schallabsorptionsfldache ausdriicken. Diese entspricht einer Schall-
absorptionsflache mit dem Schallabsorptionsgrad o = 1, die den gleichen Anteil an
Schallenergie absorbiert wie die gesamte Oberfliche des Raums und seine
Einrichtung. Es gilt

A=aS=>as,

mit der dquivalenten Schallabsorptionsfldche des Raums A in m?, seinem mittleren
Schallabsorptionsgrad ‘@ und seiner Oberflache S in m? bzw. den Schallabsorptions-
graden ¢; der Teilflachen S;in m? (Wdnde, Decke, Fuboden).

Auch die frequenzabhadngige Nachhallzeit ist eine charakteristische Grofie fiir das
Schallabsorptionsvermdgen eines Raums im diffusen Schallfeld. Dabei handelt es sich
um die Zeitspanne nach Beenden einer Schallsendung (Rauschsignal, Impulssignal),
in der in dem Raum der Schallpegel um 60 dB abfillt (siehe Abbildung 6/2). Mit einem
Pegelschreiber wird die Abklingkurve aufgezeichnet und daraus die Nachhallzeit
ermittelt. Oft wird ein Auswertungsbereich von nur 20 dB = 7/3 gewabhlt. Es besteht
folgender Zusammenhang:

7":0,163K bzw. /1:0,163K
A T

mit der Nachhallzeit Tin s, dem Raumvolumen Vin m? und der dquivalenten Schall-
absorptionsflache des Raums A in m2. Zur Messung der Nachhallzeit siehe DIN EN
ISO 3382-2.

60dB

<
<

Schalldruckpegel in dB —>

T Zeitins —>

A
Y

Abb. 6/2: Ermittlung der Nachhallzeit aus der Abklingkurve (schematische Darstellung)

Der mittlere Schallabsorptionsgrad eines Raums mit Diffusfeld kann aus den
dquivalenten Schallabsorptionsflachen der Teilflachen A; = o;S; oder aus der
Nachhallzeit T wie folgt ermittelt werden:

1 4
a=—>as ~0,163—.
SZ,-: o ST

Erlduterungen
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Die durch Erhohung der Schallabsorption in Raumen mit Diffusfeld zu erwartende
Schallpegelsenkung Ap in dB betragt

Ap =101g(4, / 4) =101g(T, / T,)
mit den Indizes 1 fiir die GréBen vor und 2 fiir die Grof3en nach der Manahme.

Die schalltechnische Qualitét eines Arbeitsraums ldsst sich an Hand der gemessenen
oder berechneten Schallausbreitung im Raum beurteilen. Hinweise geben z. B. DIN EN
ISO 11690-3 und VDI 3760; zur Messung der Schallausbreitung siehe DIN EN ISO 14257.

Die schalltechnische Qualitat ist um so besser, je groBBer die Schalldruckpegelab-
nahme je Abstandsverdoppelung DL, oder der mittlere Schallabsorptionsgrad des
Raums @ ist. Der Stand der Technik kann nach TRLV Larm, Teil 3 Abschnitte 4.3.2 bzw.
4.3.3, fuir einen Arbeitsraum als eingehalten gelten, wenn in den Oktavbdndern mit
Mittenfrequenzen von 500 Hz bis 4000 Hz DL, > 4 dB (in Entfernungsbereichen von
0,75 m bis 6 m zur Gerduschquelle) bzw. @ = 0,3 ist. In VDI 3760 Abschnitt 9.1 wird
eine DL, = 4 dB fir Entfernungsbereiche von 5 m bis 16 m empfohlen, was einen
strengeren Maf3stab darstellt. Ferner kann die Schalldruckpegeliiberhéhung gegen-
tiber freier Schallausbreitung herangezogen werden. Sie sollte moglichst klein sein.

Eine Verbesserung der schalltechnischen Qualitat eines Arbeitsraums lasst sich z. B.
durch schallabsorbierende Decken- oder Wandverkleidungen erzielen. Hierfiir bietet
sich besonders der Neubau oder Umbau einer Arbeitsstédtte an. Aber auch nachtrédg-
lich kann eine solche MaBnahme meist noch mit vertretbarem Aufwand realisiert
werden. Der Erfolg ist um so grofier, je schlechter sich die Ausgangssituation darstellt
(akustisch harte Begrenzungsflachen). Am meisten profitieren Bereiche, die sich in
einiger Entfernung von der Gerduschquelle befinden.

Aber auch an Arbeitspldtzen in Nahe der Maschine kann sich die Manahme noch
larmmindernd auswirken. Weil die Absorber besonders im mittel- und hochfrequenten
Bereich wirksam sind, wird das Gerduschspektrum im Raum zu tieferen Frequenzen
hin verschoben, was subjektiv den Eindruck einer stdrkeren Lirmminderung vermittelt.

Wirksam ist das Verkleiden grofier zusammenhdngender Flachen. Dagegen ist die
Behandlung von Saulen, Tragern, Vorspriingen usw. meist nicht sinnvoll. Das schall-
absorbierende Material sollte einen hohen Schallabsorptionsgrad besitzen und
moglichst nahe an der Gerduschquelle angebracht werden, weil seine Wirkung mit
zunehmender Entfernung infolge des Pegelabfalls abnimmt. Die Verkleidung sehr
hoher Decken ist deshalb wenig wirksam.

Angeboten werden z. B. komplette Decken- und Wandsysteme sowie Elemente zum
Verlegen auf den entsprechenden Flachen und quaderférmige Elemente (Baffles) zum
Abhédngen als Kulissen und zylindrische Elemente fiir offene Absorbersysteme. Durch
Abstand zu einer hinter dem Absorber angeordneten Reflexionsflache lasst sich die
Wirkung im tieffrequenten Bereich verbessern bzw. die erforderliche Materialdicke
herabsetzen. An Wanden haben sich Kombinationen mit gelochten Stahlblech-
Trapezprofilelementen oder mit Lochziegeln (so genannten Akustikziegeln) bewéhrt.

Besonders wirkungsvoll ist die Kombination der Deckenverkleidung mit einer Wand-
verkleidung, die sich mindestens auf den oberen Wandbereich erstreckt. Die zusatz-
liche Verkleidung einer rechtwinklig angrenzenden Wand (Raumecke) erhoht die
Wirkung weiter. Giinstig ist auch die Kombination von Decken- und Wandverkleidun-
gen mit Schallschirmen oder Teiltrennwanden.
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Hinweise zur Ausfiihrung schallabsorbierender Raumauskleidungen geben die Larm- Erlduterungen
schutz-Arbeitsblétter LSA 01-234 (BGI 674), LSA 02-234 (BGI 678) und LSA 03-234

(BGI 797). Hinweise auf Bezugsquellen enthalt z. B. das Larmschutz-Informationsblatt

LSI 01-200 (BGI/GUV-I 792-030).
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6.4 Schallschirme und Teiltrennwédnde

Je nach getroffener Ma3nahme sollte der Begriff ,,Schallschirm* oder
wleiltrennwand“ verwendet werden.

Ein Schallschirm [Eine Teiltrennwand] schirmt den Bereich auf der Seite, die
der Maschine (Gerduschquelle) abgewandt ist, gegen den von der Maschine
abgestrahlten Direktschall ab.

Durch die verbleibende Offnung zwischen den Kanten des Schirms [der Teil-
trennwand] und den Raumbegrenzungsflachen, wie Decke, Wanden und
FuBboden, kann Maschinenschall aber auch in den abgeschirmten Bereich
gelangen, und zwar vor allem durch Reflexion an diesen Fldchen. Eine schall-
absorbierende Verkleidung an Decke und Wanden und ein bis zum Boden
reichender Schirm verhindern dies weitgehend. Ein schallabsorbierender
Belag auf der Seite, die der Maschine zugewandt ist, reduziert den Pegel-
anstieg in diesem Bereich.

Im Maschinenbereich vor dem Schirm [der Teiltrennwand] muss erforderli-
chenfalls Gehdrschutz benutzt werden.

Um die Wirksamkeit zu gewdhrleisten, miissen versetzbare Schirme immer
richtig positioniert sein. Darauf ist insbesondere nach Transport- oder
Instandhaltungsarbeiten zu achten.

Der Schallschirm muss sich moglichst nahe an der Maschine oder moglichst
nahe am zu schiitzenden Arbeitsplatz befinden. Bei Schirmen mit einseiti-
gem schallabsorbierenden Belag muss der Belag der Maschine zugewandt
sein.

Der Belag und auch die absorbierende Wandverkleidung diirfen nicht mit
Material oder dhnlichem zugestellt werden. Tiiren, Schallschutzvorhdnge
usw. in einer Teiltrennwand sind geschlossen zu halten, um die schallddm-
mende Wirkung nicht zu beeintrdchtigen. Hierauf sollten die Beschéftigten
achten und Beschddigungen und andere Madngel den Vorgesetzten melden.
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6.4 Schallschirme und Teiltrennwédnde

Eine ausfiihrliche Darstellung des Einsatzes von Schallschirmen im Freien bzw. in
Raumen enthdlt VDI 2720 Blatt 1 bzw. Blatt 2, auf Messungen an Schallschirmen geht
DIN EN ISO 11821 ein.

Ein Schallschirm ist eine freistehende Wand oder eine dhnliche Konstruktion, die die
Schallausbreitung behindert, aber die Maschine (Gerduschquelle) nicht vollstandig
umschlief3t. Es kann zwischen einfachen Abschirmwdnden mit Abschirmung nur einer
Richtung (Einzelwand) und seitlichen UmschlieRungen mit mehrseitiger Abschirmung
unterschieden werden. Der Schallschirm schirmt den Bereich auf seiner Riickseite
gegen den von der Maschine abgestrahlten Direktschall ab (,,Schallschatten®). In
diesen Bereich gelangt nur Direktschall, der die Schirmwand durchdringen kann
(Schalltransmission) oder der um die freien Schirmkanten gebeugt wird (Abschirm-
effekt). Die mafigeblichen Frequenzanteile miissen tiber 200 Hz liegen, weil sonst
wegen zu grofler Wellenldnge keine wirksame Abschirmung eintritt. In Raumen kann
wegen der freien Offnung zwischen Schirmkanten und Raumbegrenzung auch reflek-
tierter Schall in den Bereich hinter dem Schirm gelangen.

Mit zunehmender Entfernung von der Gerduschquelle iiberlagert sich dem Direktfeld
ein Schallfeld, das von der Raumgeometrie sowie von Reflexionen an den Raumbe-
grenzungsflachen (Decke, Wanden, FuBboden) und Streuungen an der Raumeinrich-
tung bestimmt wird (z. B. Streufeld, seltener Diffusfeld). In einem solchen Schallfeld
behindert der Schallschirm die Schallausbreitung von dem Teilraum mit der Gerdusch-
quelle zu dem Teilraum hinter dem Schirm durch Dammung (Reflexion und Absorption)
und bewirkt so die Entkoppelung beider Teilrdume (Entkoppelungseffekt).

In das Einfligungsddampfungs-Maf des Schallschirms und die durch ihn hervorgeru-
fene Schalldruckpegelminderung gehen Abschirmeffekt und Entkoppelungseffekt ein.
Die Schalldruckpegelminderung ist bei Aufstellung des Schirms in Gerduschquellen-
ndhe am grofiten. Mit zunehmender Entfernung von der Gerduschquelle nimmt der
Abschirmeffekt aufgrund des steilen Abfalls der Schallintensitat im Direktfeld stark ab,
bis der ohnehin geringe Entkoppelungseffekt praktisch allein wirkt. Insgesamt sind
durch einen Schallschirm Pegelminderungen von 5 bis 10 dB(A) erreichbar.

Die durch einen Schallschirm an einem abgeschirmten Arbeitsplatz bewirkte Schall-
dampfung wird als Differenz der dort ohne und mit Schirm gemessenen Schalldruck-
pegel angegeben, und zwar in Terz- oder Oktavbandern oder A-bewertet fiir die
tatsachliche Gerduschquelle.

Eine Teiltrennwand wirkt akustisch wie ein Schallschirm.

Beziiglich der Ausfiihrung von Schallschirmen und Teiltrennwanden ist das Folgende
zu beachten.

Bei Schallschirmen handelt es sich gewohnlich um leichte freistehende und meist ver-
setzbare oder verfahrbare wandahnliche Konstruktionen, z. B. aus Stahlblech, Kunst-
stoff, Holz oder handelsiiblichen Fertigelementen, oder um verschiebbare flexible
Vorhdnge aus Kunststoff mit Schwerstoffeinlagerungen. Eine Schalltransmission

durch die Schirmwand verhindern bereits Wande mit einer flichenbezogenen Masse
(Materialdichte x Wandstérke) von 5 bis 10 kg/m? (siehe z. B. BIA-Report 7/94 ,Schall-
dammung durch Abschirmungen aus Absorptionsmaterial®).

Teiltrennwénde, z. B. aus Mauersteinen, Beton, vorgefertigten Wandsystemen oder
Holz (Brandschutz!), sind fest mit dem Baukdrper verbunden. Sie werden errichtet,
wenn die betriebstechnischen Bedingungen (z. B. Transport, Liiftung, Beleuchtung)
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keine vollstandige Trennung lauter und leiser Bereiche erlauben. Baubedingt ist Erlduterungen
ihre flichenbezogene Masse (Baustoffdichte x Wandstarke) hoher als die von Schall-

schirmen. Sie haben eine oder zwei freie Kanten. Bei entsprechender Anordnung

wirken sie ebenfalls abschirmend auf den Direktschall, im Vordergrund steht aber

die Entkoppelung.

Um die Schallausbreitung durch die verbleibende Offnung zwischen Schirmkanten
und Raumbegrenzung zu reduzieren, miissen diese und der Offnungswinkel des
Schirms méglichst klein sein. Dies wird erreicht durch einen moglichst bis an Decke,
Wénde und FuBboden reichenden Schirm und eine maschinennahe Aufstellung. Die
Schirmhdéhe sollte nicht unter der halben Raumhohe liegen. Die Schirmbreite sollte
auf beiden Seiten der Gerduschquelle mindestens das Doppelte der wirksamen
Schirmhéhe betragen.

Ein Schallpegelanstieg durch Reflexion an der Schirmwand im Teilraum mit der
Gerduschquelle lasst sich vermeiden durch einen schallabsorbierenden Belag auf der
Schirmflache (40 bis 80 mm Materialdicke), erforderlichenfalls gegen Beschadigung
und Verunreinigung geschiitzt, z. B. durch Lochblech mit 30 % Lochflachenanteil bzw.
diinne Kunststofffolie. Eine solche Malnahme ist insbesondere bei seitlichen Um-
schliefungen oder kleinem Teilraum erforderlich.

Ferner ist eine schallabsorbierende Verkleidung von Decke und Wanden in der Ndhe
des Schirms oder der Teiltrennwand erforderlich. Die Breite der Verkleidung sollte das
Dreifache der Offnungshdhe bzw. -breite betragen. Bei seitlichen UmschlieBungen
sollte sich die Deckenverkleidung iiber die gesamte an die Decke projizierte Schirm-
offnungsflache erstrecken. Die absorbierende Decke sollte sich moglichst nahe an der
Schirm- bzw. Wandoberkante befinden. Alternativ kénnen offene Absorbersysteme
aus Kompaktabsorbern angebracht werden. Wichtig ist auch die Minimierung des
Bodenspalts am Schirm, weil hier kaum schallabsorbierende MaBnahmen méglich
sind.

Tiiren, Fenster und Klappen in Schallschirmen und Teiltrennwdnden miissen eine
Dammung besitzen, die der des Schirms bzw. der Wand entspricht. Offnungen und
Undichtigkeiten in der Schirmwand verringern die Schirmwirkung. Sie miissen akus-
tisch verschlossen (z. B. mit schwerem Streifenvorhang oder Schalldampfer) bzw.
abgedichtet werden.

Schallschirme und Teiltrennwdnde kommen bei nicht zu hohen Anforderungen an die
Liarmminderung in Frage. Einfache Abschirmwinde (Stellwénde) eignen sich beson-
ders bei sich haufig dndernden oder kurzzeitigen Arbeitsgangen, die eine Anpassung
der Lirmminderungsmafinahmen an die jeweilige Arbeitssituation erfordern (z. B.
Reparaturarbeiten, Schweiarbeitspldtze). Aber auch in Rdumen mit mehreren
Gerduschquellen kénnen sie in Kombination mit absorbierenden Wand- und Decken-
verkleidungen zu einer wirksamen Larmminderung fiithren (z. B. Trennung benach-
barter Arbeitspldtze mit Gerduschquellen, Trennung von Maschinenreihen). Teiltrenn-
wande ermoglichen die bleibende Abtrennung gréBerer Raumbereiche (z. B. Werk-
zeugbau, Meisterbiiro).

Schallschirme kdnnen nur dann zuverldssig schiitzen, wenn sie sich in der vorgesehe-
nen Position befinden (im Bereich der Wand- oder Deckenverkleidung, schallabsorbie-
render Belag der Gerduschquelle zugewandt, minimale Offnungsflache). Hierauf ist bei
versetzbaren, verfahrbaren oder verschiebbaren Schallschirmen insbesondere bei
Instandhaltungs- und Transportarbeiten zu achten. Schallschirme miissen zur Ab-
schirmung lauter Maschinen in Maschinenndhe, zum Schutz entfernter Arbeitsplatze
in Arbeitsplatznahe aufgestellt werden.
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6.5 Trennwédnde

Trennwdnde dienen zur baulichen Abtrennung lauter Raumteile mit
Maschinen (Gerduschquellen) von anderen, an und fiir sich ruhigen
Raumteilen. Eine Trennwand dimmt den Schall so stark, dass nur wenig
Schallenergie vom Maschinenraum in den ruhigen Raum gelangen kann.

Eine schallabsorbierende Ausriistung der Trennwand im Maschinenraum ver-
hindert dort einen Pegelanstieg infolge Schallreflexion. Dieser Effekt darf
nicht durch Materialstapel oder dhnliches in Wandnéhe zunichte gemacht
werden.

Die Mitarbeiter miissen im Maschinenraum erforderlichenfalls persdnlichen
Gehorschutz benutzen. Im ruhigen Raum ist dies gegebenenfalls entbehr-
lich.

Betrieblich erforderliche Offnungen in der Trennwand werden z. B. durch
Tiiren zuverldssig verschlossen. Damit es nicht zu einer Larmeinwirkung im
ruhigen Raum kommt, sollten die Tiiren nur kurzzeitig gedffnet und stets
wieder sorgfiltig geschlossen werden. Miissen die Tiiren ldngere Zeit offen-
stehen, sollte die laute Maschine abgeschaltet werden. Dichtungen, z. B. an
Fenstern und Tiiren, miissen sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Die Mitarbeiter miissen auf diese Erfordernisse achten und Mangel den
Vorgesetzten melden.
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Wirkung und Nutzung von Trennwinden
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« Turen und andere Offnungen geschlossen
halten bzw. sorgfaitig schliefien

« Trennwandverkleidung freihalten
« Mangel melden
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6.5 Trennwdnde

Zur Messung und Bewertung der Schallddmmung von Wanden siehe DIN EN ISO 140-4
und DIN EN ISO 717-1.

Trennwdnde sind mehr oder weniger massive, allseitig mit dem Gebdude verbundene
Bauteile, die durch ihre hohe Luftschallddmmung eine zuverldssige akustische
Trennung von nebeneinander liegenden Raumen ermdglichen. In den ruhigen Raum
gelangt nur Schall, der die Trennwand durchdringen kann (Schalltransmission), also
weder reflektiert noch in Warme umgewandelt wird. Schalldruckpegelunterschiede bis
zu 40 oder 50 dB(A) sind erreichbar. Trennwande kommen nur in Frage, wenn
Materialfluss, Transport, Liiftung, Beleuchtung und andere betriebs- und sicherheits-
technische Anforderungen dies erlauben.

Die Luftschallddmmung einer Trennwand wird durch das Schallddmm-Ma# R aus-
gedriickt. Es ist das Verhdltnis der auf einer Seite auftreffenden Schallleistung W; zu
der auf der anderen Seite abgestrahlten Schallleistung W, als Pegelmaf:

R=101g 1 dB.
w.

2

Das Bau-Schalld@mm-Maf R’ beriicksichtigt auch die Schalliibertragung Wj iiber
Nebenwege (z. B. tiber flankierende Bauteile, Undichtigkeiten, Liiftungsanlagen,
Rohrleitungen):

R=10lg—"1_
W, + W,

Es ist maf’gebend fiir die Angabe der Luftschallddmmung im Geb&dude, wahrend das
Schalldamm-Maf3 R nur fiir die Luftschallddmmung der Trennwand als einzelnes
Bauteil gilt. R und R’ werden fiir Oktav- oder Terzbander angegeben. Einzahlkennwerte
sind die entsprechenden bewerteten Schallddmm-Mafe.

Bei diffusen Schallfeldern betrédgt die erreichbare Pegeldifferenz D,, zwischen
Maschinenraum 1 und ruhigem Raum 2

S
Dy, =R-10lg—— dB

2

mit dem Bau-Schalldédmm-Maf R’ in dB, der Flache der Trennwand S in m2 und der
dquivalenten Schallabsorptionsfldche A, in m? im ruhigen Raum, die durch Messung
der Nachhallzeit ermittelt werden kann (siehe Abschnitt 6.3).

Durch die Trennwand sinkt der Schalldruckpegel im abgetrennten ruhigen Raum 2 um

D, =R-10lgL 4B,
A A

<52

mit den dquivalenten Schallabsorptionsflachen A des gesamten Raums vor Errichten
der Trennwand sowie A; des Maschinenraums und A, des ruhigen Raums nach
Abtrennung (alle in m?).
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Es gibt verschiedene Ausfiihrungen von Trennwanden. Die Schallddmmung einschali- Erlduterungen
ger Wande hangt in erster Linie von ihrer flichenbezogenen Masse (Baustoffdichte x
Wandstarke) ab und nimmt mit steigender Schallfrequenz zu. Eine Verdoppelung der
flaichenbezogenen Masse bewirkt meist eine um ca. 8 dB hdhere Schallddmmung.
Gleichschwere Doppelwdnde weisen eine um 10 dB hohere Schallddmmung als ein-
schalige Wénde auf. Eine Vorsatzschale vor einer massiven Einzelwand erhoht die
Dammwirkung um 5 bis 10 dB. Bei mehrschaligen Wandkonstruktionen wird die
Schallddmmung mafigeblich von Biegesteifigkeit, Abstand und Verbindungsart der
Schalen und der Hohlraumbed@mpfung beeinflusst. Durch einen leichten mehrschali-
gen Wandaufbau kénnen schwere Einzelwande, wie sie bei besonders hohen Anfor-
derungen an die Schallddmmung erforderlich wéaren, vermieden werden (DIN EN I1SO
11690-2 Anhang H).

Ubliche Baustoffe fiir Trennwénde sind z. B. porendichter Beton, Mauersteine, vor-
gefertigte Wandsysteme, Holz (Brandschutz!).

Giinstig wirkt sich eine Erhohung der Schallabsorption im Aufstellungsraum der
Maschine (Gerduschquelle) aus, vor allem wenn dieser relativ klein ist. Durch die
Kompensation des sonst auftretenden Pegelanstiegs kann eine Minderung des
Schalldéamm-Maf3es vermieden werden. Geeignet sind z. B. schallabsorbierender
Belag, Lochziegel (Akustikziegel), gelochte Stahlblech-Trapezprofile mit Dampfungs-
material.

Einbauten in der Trennwand (z. B. Tiiren, Fenster) mindern deren Ddmmwirkung,
sofern ihr Schallddmm-MaR nicht dem der Wand entspricht. Der Verlust wachst mit der
Differenz der Schallddmm-MaBe und dem Flidchenanteil der Einbauten. Ahnlich wirken
sich Offnungen (z. B. fiir Material, Liiftung) und Undichtigkeiten an Einbauten (z. B.
Fugen an Tiren oder Schiebew&nden), Durchfiihrungen oder im Baustoff selbst aus.
Betrieblich erforderliche Offnungen miissen akustisch verschlossen werden (z. B. mit
schweren Streifenvorhdangen oder Schalldampfern). Verluste treten auch auf bei
nennenswerter Korperschalltibertragung liber Flanken und andere Nebenwege in der
Gebdudestruktur. Es kann schlieflich sinnvoll sein, die Anforderungen an das Schall-
ddmm-MaB der eigentlichen Trennwand zu reduzieren. Im Ubrigen wird die Ddmm-
wirkung der Wand durch das im abgetrennten ruhigen Raum herrschende Grund-
gerdusch begrenzt. Eine stdarkere Ddmmung als 10 dB unter dem Grundgerauschpegel
ist nicht sinnvoll.
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6.6 Schallschutzkapseln

Eine Schallschutzkapsel umschliet die Maschine (Gerduschquelle) vollstédn-
dig. Sie besteht aus einer schweren schalldimmenden Hiille, die verhindert,
dass Schall nach auf3en dringen kann. Gegebenenfalls besitzt sie eine
schallabsorbierende Innenauskleidung, die dem Kapselinneren Schallener-
gie entzieht und so einen Pegelanstieg in der Kapsel infolge Reflexion ver-
hindert.

Offnungen und Undichtigkeiten in der Kapselwand kénnen die Schutzwir-
kung der Kapsel stark verringern oder ganz zunichte machen. Betriebsmiaflig
erforderliche Offnungen, z. B. fiir Liiftung, Materialzufuhr oder -abfuhr, sind
deshalb moglichst klein und mit Schalldampfern oder schallabsorbierenden
Kandlen versehen. Fugen an Tiiren und anderen Bauelementen sind sorgfal-
tig abgedichtet.

Schallschutzkapseln sind meistens die wirksamste Lairmminderungsmaf3-
nahme.

Eine solche Kapsel kann aber nur schiitzen, wenn sie sich in ordnungs-
gemdflem Zustand befindet. Kapselwand, Auskleidung, Schallddmpfer,
Klappen, Tiiren, Fenster, Dichtungen usw. diirfen nicht beschddigt sein.

Besonders negativ wirkt sich das Offnen der Kapsel bei laufender Maschine
aus. Die Maschine sollte bei gedffneter Kapsel abgeschaltet sein. Ist dies
nicht méglich, sollte die Offnungszeit moglichst kurz sein.

Solange bei gedffneter Kapsel oder in einer begehbaren Kapsel bei laufender
Maschine gearbeitet wird, miissen die betreffenden Mitarbeiter erforder-
lichenfalls Gehdrschutz benutzen.

Tiiren, Klappen, Deckel usw. sind sorgfiltig zu schliefen.

Hierauf sollten die Mitarbeiter stets achten und Mangel den Vorgesetzten
melden.
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Wirkung und Nutzung von Schallschutzkapseln

Vollsténdige UmschlieBung der Gerduschquelle
Aufbau: schaliddmmende Hille mit ™
schallabsorbierander Auskleidung | |l

+ Kapsel siets geschlossen halten,
Tiren, Klappen usw. sorgfaitig schlieen

Auskleidung freihalten

Kapsel nur bei abgeschalleter Maschine &ffnen oder
Gehirschutz benutzen

+ Bei Arbeiten in der Kapsel Maschine abschalten oder
Gehorschulz benutzen

+ Beschadigungen und sonstige Mangal melden
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6.6 Schallschutzkapseln

Die grundlegenden schall- und betriebstechnischen Anforderungen an Schallschutz-
kapseln beschreibt DIN EN ISO 15667, weitere Hinweise gibt z. B. das Ldrmschutz-
Arbeitsblatt LSA 01-243 (BGI 789). Die Bestimmung der Schallddmmung von Schall-
schutzkapseln durch Messungen zum Zweck der Abnahme und Nachpriifung
behandelt DIN EN ISO 11546-2.

Schallschutzkapseln sind freistehende Konstruktionen zur Abdeckung oder Einhau-
sung einer Maschine (Gerduschquelle) zum Schutz der Umgebung vor dem von dieser
Gerduschquelle emittierten Schall. Normalerweise bestehen sie aus einer schweren
AuBlenhiille mit schallabsorbierender Auskleidung.

Die Kapselwirkung beruht vor allem auf Luftschallddmmung. Von der Maschine abge-
strahlter Luftschall wird an der Innenseite der Kapselwand reflektiert und kann nicht
nach aufien dringen. Eine dadurch im Kapselinneren auftretende Pegelerhohung lasst
sich durch Verkleidung der Innenseite der Kapsel mit schallabsorbierendem Material
vermeiden.

Die insgesamt erzielbare Schalldruckpegelminderung wachst mit dem Schalldamm-
Maf der Kapselwand, dem Schallabsorptionsgrad der Kapselauskleidung und dem
Anteil der ausgekleideten Flache an der gesamten Kapselwandflache. Schalldamm-
Maf und Schallabsorptionsgrad nehmen ihrerseits mit der Schallfrequenz und der
flaichenbezogenen Masse der Kapselwand (Materialdichte x Wandstarke) bzw. der
Schichtdicke der Auskleidung zu. Je nach Wandaufbau sind A-bewertete Schalldruck-
pegelminderungen von bis zu 40 oder 50 dB erreichbar.

Die erzielbare Kapselwirkung wird jedoch begrenzt durch Dammverluste infolge von
Offnungen und Undichtigkeiten in der Kapselwand und das von anderen Gerdusch-
quellen herrithrende Fremdgerdusch. Insgesamt lasst sich der Schalldruckpegel im
Raum bis hochstens auf den Fremdgerauschpegel absenken. Die Schallschutzkapsel
selbst sollte deshalb hdchstens eine Schalldruckpegelminderung bis 10 dB unter dem
Fremdgerduschpegel bewirken. Eine aufwandigere Kapselbauart ware nicht sinnvoll.

Die durch eine Schallschutzkapsel an einem Arbeitsplatz aufierhalb der Kapsel
bewirkte Schalldruckpegelminderung wird z. B. als Differenz der dort ohne und mit
Kapsel gemessenen Schalldruckpegel angegeben, und zwar in Terz- oder Oktav-
bandern oder A-bewertet fiir die tatsdchliche Gerduschquelle.

Die Kapselabmessungen richten sich nach den Maschinenabmessungen und dem
zwischen Maschinenoberflache und Kapselwand erforderlichen Abstand. Maschinen-
teile diirfen die Kapselwand nicht beriihren. Ferner sind zu beriicksichtigen:
erforderlicher Mindestabstand im Hinblick auf die tiefste zu beherrschende Schall-
frequenz (Vermeidung von Resonanzen aufgrund der Federwirkung der Luft zwischen
Maschine und Kapselwand), erforderliche Sicherheitsabstande, Platzbedarf fiir
Bedienung und Instandhaltung, Platzbedarf fiir periphere Maschinenkomponenten
und Hilfsmittel (z. B. Materialzufiithrung, Materialbehalter). Der beziiglich der tiefsten
zu beherrschenden Schallfrequenz erforderliche Mindestabstand betragt z. B. bei

63 Hz und 1,5 mm dickem Stahlblech (12 kg/m?) ca. 0,4 m.
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Meistens besteht die Kapselwand aus einer einschaligen AuBenhaut aus 1bis 2 mm Erlduterungen
dickem Stahlblech als Einfachblech (eventuell mit Entdréhnungsbelag oder schwerem,

biegeweichem Dadmmbelag), Mehrschichtblech oder Verbundblech auf einer stabilen

Rahmenkonstruktion und einer schallabsorbierenden Innenauskleidung von 40 bis 50

mm Dicke (bei tieferen Frequenzen auch bis 100 mm Dicke), die erforderlichenfalls mit

einer Abdeckung gegen Verschmutzung und Beschddigung versehen ist (z. B. durch

diinne Kunststofffolie bzw. Lochbleche mit 30 % Lochfldchenanteil).

Andere Wandbaustoffe sollten ebenfalls eine flachenbezogene Masse von 10 bis

15 kg/m? aufweisen. Bei Holzspanplatten und d@hnlichen Baustoffen sind die Belange
des Brandschutzes zu beachten. Mit derartigen Wandkonstruktionen sind Pegel-
senkungen von bis zu 25 dB erreichbar, was fiir die meisten Anwendungsfélle aus-
reichen diirfte.

Hohere Anforderungen erfiillen schwere einschalige Kapseln oder zweischalige
Kapseln (5 bis 15 kg/m? je Schale, Zwischenraum mit schallabsorbierendem Material
ausgefillt). Hierflir knnen auch Wande aus Mauersteinen oder Beton in Frage
kommen. Zusatzlich kann es erforderlich sein, die Maschine und — getrennt davon —
auch die Kapsel elastisch zu lagern.

Tiren, Fenster, Klappen usw. miissen dieselbe Schallddmmung wie die Wandelemente
besitzen.

Durch Luftschalliibertragung iiber betriebsméBig erforderliche Offnungen (z. B. fiir
Materialzufuhr und -abfuhr oder Liiftung) und tiber Undichtigkeiten in der Kapselwand
kann es zu erheblichen Einbuf3en an Schallddmmung kommen.

Deshalb sollte eine Kapsel moglichst wenige und moglichst kleine Offnungen besit-
zen. Erforderliche Offnungen werden mit Absorptionsschallddmpfern, meist in Gestalt
von mit schallabsorbierendem Material ausgekleideten Kanalen, akustisch ver-
schlossen. Bei hoheren Schallfrequenzen sind Kandle mit Umlenkungen erforderlich.
Die Auskleidung muss gegen Beschadigung und Verunreinigung geschiitzt sein. In
Frage kommen auch gesteuerte Verschlussklappen und Streifenvorhdnge. Das Einfii-
gungsdampfungsman einer schallgeddmpften Offnung sollte etwa dem Einfiigungs-
ddmm-Maf der Kapselwand entsprechen. Naheres zu Schallddmpfern siehe DIN EN
ISO 14163.

Undichtigkeiten kénnen z. B. an Stofstellen zwischen Kapselelementen (Wand-
elemente, Turen, Klappen, Fenster), Durchfithrungen von Leitungen oder Maschinen-
teilen (Rohrleitungen, elektrische Leitungen, Wellen) durch die Kapselwand und
StoBstellen zwischen Kapselwand und angrenzenden Gebaudeteilen (Auf- und Anlage-
flachen) auftreten. Sie miissen sorgfaltig abgedichtet werden. Die Dichtungen sollten
austauschbar und bei hdufig zu zerlegenden Kapseln mehrfach verwendbar sein. Eine
sorgfiltige und regelmiaBige Wartung der Dichtungen und Verbindungen (z. B. Ver-
schraubungen, Spannhebel) ist erforderlich.

Diese MaBnahmen sind besonders wichtig bei Kapseln mit einer Schalldémmung von
20 dB und mehr.

Akustisch unbehandelte Offnungen begrenzen die Kapselwirkung erheblich. Fiir
héhere Schallfrequenzen und einen Schallabsorptionsgrad a = 1ist das Schallddmm-
MaB naherungsweise R =10 lg 1/6 dB mit 6 als Verhaltnis der Flache aller unbehan-
delten Offnungen zur gesamten Innenfliche der Kapsel. So sind bei einem Offnungs-
verhéltnis von 0,1 % hochstens 30 dB, bei 1% nur 20 dB und bei 10 % gar nur 10 dB
an Dammwirkung erreichbar (siehe Abbildung 6/3).
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Abb. 6/3: Maximal erreichbare Schallpegelminderung von Schallschutzkapseln in Abhédngigkeit
vom Offnungsverhiltnis

In gleicher Weise wird die Kapselwirkung begrenzt, wenn gréRere Offnungen (z. B.
Turen) bei laufender Maschine liber langere Zeit gedffnet bleiben. Maigebend ist dann
das zeitliche Offnungsverhiltnis (Offnungsdauer/Schichtdauer). Betrigt die Offnungs-
dauer z. B. 10 %, ist nur eine Dammwirkung bzw. Schalldruckpegelsenkung von maxi-
mal 10 dB erreichbar, selbst wenn es sich um eine Kapsel mit 30 dB Schallddmmung
handelt. In diesem Fall wére eine Kapsel mit 20 dB Schalldammung véllig ausreichend
(siehe Abbildung 6/4).
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Abb. 6/4: Maximal erreichbare Schallpegelminderung von Schallschutzkapseln in Abhdngigkeit
von der relativen Offnungsdauer
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Auch durch Ubertragung von Kérperschall von der Maschine (Gerduschquelle) auf Erlduterungen
die Schallschutzkapsel oder das Gebdude kann es zu Einbuen an Schalldammung

kommen. Maschinenteile und Kapselwand oder -rahmen diirfen sich deshalb nicht

beriihren. Ferner kénnen erforderlich sein eine kdrperschallisolierte (schwingungsiso-

lierte) Aufstellung der Maschine (schweres oder getrenntes Fundament, einfach oder

doppelt elastische Lagerung), die Kérperschallisolation nach auBen fiihrender Leitun-

gen oder Maschinenteile (elastische Abdichtung von Durchfiihrungen, elastische

Zwischenglieder) und die korperschallisolierte (schwingungsisolierte) Aufstellung der

Kapsel (auBerhalb des Maschinenfundaments, elastische Lagerung).
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Vortrag Fortsetzung auf S. 88
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6.7 Schallschutzkabinen

Eine Schallschutzkabine umschlief3t den zu schiitzenden Arbeitsbereich
vollstdndig, wahrend die Maschinen (Gerduschquellen) sich aufBerhalb der
Kabine befinden.

Die Kabinenwand besteht aus einer schweren schalldimmenden Hiille, die
verhindert, dass Maschinenldarm von auf3en ins Innere der Kabine gelangen
kann. Gegebenenfalls sorgt eine schallabsorbierende Innenauskleidung der
Kabine fiir eine angenehme Gerduschsituation.

In der Kabine ist kein Gehorschutz erforderlich, aber au3erhalb muss er
erforderlichenfalls benutzt werden.

Eine solche Kabine kann aber nur schiitzen, wenn sie sich in einwandfreiem
Zustand befindet. Tiiren sollten nur kurzzeitig ge6ffnet und miissen stets
wieder sorgfiltig geschlossen werden. Dichtungen an Bauelementen, Tiiren,
Fenstern usw. miissen intakt sein.

Hierauf sollten die Mitarbeiter achten und Méangel den Vorgesetzten melden.
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Schallschutzkabinen
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Wirkung und Nutzung von Schallschutzkabinen

Vollstandige UmschlieGung des Arbeits-
bereichs, Gerduschquelle aulterhalb
Aufbau: schalldammende Hille, ggf. i} - |1

mit schallabsorbierender Auskleidung

* Kabine stets geschlossen halten

+ Tiiren sorgféltig schlielen

« Aulterhalb der Kabine Gehdrschutz benutzen
* Mangel melden
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6.7 Schallschutzkabinen

Die wichtigsten Anforderungen an Schallschutzkabinen formuliert DIN EN ISO 15667.
DIN EN ISO 11957 regelt die Messung der Schallddmmung von Schallschutzkabinen
u. a. im Einsatzfall.

Schallschutzkabinen sind freistehende, einen Arbeitsbereich vollstandig umhillende
Konstruktionen speziell zum Schutz von Menschen vor Umgebungsldrm. Sie werden
z. B. zum Schutz von Steuerungs- und Uberwachungspersonal eingesetzt (z. B. Leit-
stande, Steuerkabinen, Meisterbiiros).

Die Kabinenwirkung beruht auf Luftschallddmmung. Auf die AuBBenseite der Kabinen-
wand treffender Schall wird von dieser reflektiert und kann héchstens zu einem
geringen Teil ins Innere der Kabine eintreten. Die erzielbare Schallpegelminderung
hangt vom Wandaufbau ab. Ublich sind A-bewertete Schallpegelminderungen von

15 bis 30 dB.

Die Schalldammung der Kabine sollte so bemessen werden, dass der Schalldruck-
pegel im Kabineninneren deutlich unter 80 dB(A) liegt.

Die durch eine Schallschutzkabine an einem Arbeitsplatz innerhalb der Kabine bewirk-
te Schalldruckpegelminderung wird als Differenz des im Raum gemessenen Schall-
druckpegels und des in der darin aufgestellten Kabine gemessenen Schalldruckpegels
angegeben, und zwar in Terz- oder Oktavbandern oder A-bewertet fiir das tatsachlich
vorhandene Umgebungsgerdusch.

Fiir Wande, Decke und gegebenenfalls Boden sollten handelsiibliche Bauelemente
verwendet werden. Auch massive Bauten aus Mauerwerk oder Beton sind moglich.
UngleichmaBige Schalleinstrahlung kann auf der betroffenen Seite eine hdhere
Schallddmmung erfordern (z. B. schwere Wandelemente oder doppelschaligen Wand-
aufbau).

Die Bemessung und Ausstattung einer Schallschutzkabine muss der Tatsache
Rechnung tragen, dass sich in der Kabine ein oder mehrere Arbeitspldtze befinden.
Ausreichendes Raumangebot, Tiiren, Fenster, Beliiftung (eventuell raumlufttechnische
Anlage), Beleuchtung usw. sind erforderlich. Durch schallabsorbierende Auskleidung
der Kabine (Stédrke 40 bis 50 mm, Lochblechabdeckung) ldsst sich die Gerdusch-
situation im Inneren optimieren, z. B. bei storenden Gerduschquellen.
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Zu EinbuBen an Schallddmmung fiithren Undichtigkeiten (z. B. Fugen zwischen Wand-
elementen, an Tiiren oder Leitungsdurchfiihrungen sowie gealterte oder beschadigte
Dichtungen) und betriebsméRig erforderliche Offnungen (z. B. fiir Liftung) in der

Kabinenwand. Tiren miissen langlebige Dichtungen haben und zuverldssig schliefen.

Dammverluste durch Undichtigkeiten lassen sich durch regelmafiige Wartung von
Verbindungen und Dichtungen vermeiden. Liiftungsoffnungen kénnen mit Absorp-
tionsschalldampfern akustisch verschlossen werden.

Erlduterungen
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Erlduterungen

6.8 Wartung

Maschinen, Anlagen und auch Larmschutzeinrichtungen werden regelmiaflig
und sorgfdltig nach einem Wartungsprogramm gewartet. Das ist eine wichti-
ge Voraussetzung fiir eine minimale Gerduschemission der Maschinen, eine
optimale Wirkung der Laérmschutzeinrichtungen (z. B. Schallschutzkapseln)

und damit auch eine minimale Larmexposition der Mitarbeiter.

Die fiir die Wartung von Maschinen, Anlagen oder Lairmschutzeinrichtungen
zustdndigen Mitarbeiter miissen die erforderlichen Wartungsarbeiten ent-
sprechend dem Wartungsprogramm zum vorgegebenen Zeitpunkt und sorg-
faltig durchfiihren.

Sollte es dennoch zu einem Maschinenschaden oder der Beschdadigung
einer Larmschutzeinrichtung kommen, wird die erforderliche Instandsetzung
(Reparatur) moglichst umgehend vorgenommen.

Die Mitarbeiter miissen eine verstarkte Gerduschentwicklung oder andere
UnregelmaBigkeiten an Maschinen und Anlagen sowie Beschddigungen von
Larmschutzeinrichtungen ihren Vorgesetzten melden, damit diese fiir eine
moglichst baldige Reparatur sorgen kdnnen.

6.8 Wartung

§ 7 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV fiihrt unter Nr. 5 der Manahmen zur Vermeidung
und Verringerung der Larmexposition auch Wartungsprogramme fiir Arbeitsmittel,
Arbeitspldtze und Anlagen auf.

Zweifelsohne wirkt sich der Zustand einer Maschine oder Anlage u. a. auf ihre
Gerduschemission aus, wie auch der Zustand einer Larmschutzeinrichtung deren
Wirksamkeit beeinflusst. Durch Abnutzung mit zunehmender Betriebsdauer ver-
schlechtert sich der Zustand, die Gerduschemission nimmt zu bzw. die Ldirmminde-
rung geht zuriick. Dies ldsst sich durch eine planmafiige, sorgfdltige Wartung ver-
meiden. Grundsatzlich gilt: schlechte Wartung — starke Gerduschemission, gute
Wartung = minimale Gerduschemission.

Es empfiehlt sich, in Wartungsprogrammen z. B. Wartungsobjekte, Wartungsintervalle,
Wartungsmafinahmen und Verantwortliche unter Beriicksichtigung einschlagiger
Hinweise des Herstellers festzulegen. Dariiber hinaus kann es sinnvoll sein, in den
Programmen entsprechende Festlegungen iiber Inspektionen (Kontrollen, Priifungen)
und eine moglichst unverziigliche Instandsetzung (Reparatur) zu treffen.

An Maschinen und Anlagen sollten moglichst alle fiir die Schallentstehung, -liber-

tragung und -abstrahlung mafigeblichen Elemente in die planméfiige Wartung ein-
bezogen werden. Wartungsmafinahmen sind z. B. optimale Einstellung relevanter

Betriebsparameter, Justierung entsprechender Teile, Nachstellen von Verbindungs-
elementen, Austausch von Verschleifteilen, Schmierung, Reinigung.

Hinweise auf eine Zustandsverschlechterung kénnen z. B. verringerte Leistung, ver-
dndertes Laufgerdusch, erhhter Verschleif sein.
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Regelmafige Wartung = Voraussetzung fir geringe
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» Wartungsarbeiten gemal Warlungsprogramm
durchfihren

» Verstérkte Gerduschentwicklung an Maschinen und
Beschadigungen von Larmschutzeinrichtungen melden

An Larmschutzeinrichtungen sollten z. B. Dichtungen zwischen Wandbauelementen, Erlduterungen
an Tlren, Klappen, Leitungsdurchfiihrungen usw. ausgetauscht, Verbindungen von

Bauelementen (Verschraubungen, Spannhebel) nachgezogen, Schalldampfer und

schallabsorbierende Flachen erforderlichenfalls gereinigt werden.

Bei allen Instandhaltungsarbeiten ist darauf zu achten, dass mit Abschluss der
Arbeiten Offnungen (z. B. mit Klappen) wieder verschlossen und alle demontierten
Bauteile (z. B. Schalldampfer) einschlieBlich ihrer Dichtungen wieder angebracht und
zuverldssig befestigt werden.

Die Mitarbeiter sind darauf hinzuweisen, Schaden oder andere Unregelmafiigkeiten an
Maschinen, Anlagen oder Larmschutzeinrichtungen ihren Vorgesetzten zu melden.
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Vortrag Fortsetzung auf S. 92

Erlduterungen

6.9 Arbeitsorganisatorische Maflnahmen

Die im Folgenden verwendete Formulierung ,,laute und leise Arbeiten*
kann auch durch ,,Arbeiten an lauten und leisen Maschinen“ oder
»Arbeiten an lauten und leisen Arbeitspldtzen* ersetzt werden.

Es brauchen nur die tatsachlich im Betrieb vorgesehenen Ma3nahmen
erwdhnt zu werden.

Durch optimale Gestaltung der Arbeitsorganisation wird die Lirmexposition
der Beschiftigten weiter vermindert. Der Effekt ist allerdings begrenzt.

Geeignete Mafnahmen sind z. B.:
laute und leise Arbeiten werden in unterschiedlichen Rdumen durchge-
fiihrt,
laute und leise Arbeiten werden in unterschiedlichen Schichten durchge-
fiihrt,
laute Arbeiten werden in schwach belegten Schichten durchgefiihrt,
laute und leise Arbeiten werden abwechselnd durchgefiihrt.

Die Beschiftigten miissen ihren Arbeitsablauf entsprechend den arbeitsor-
ganisatorischen Festlegungen des Betriebs gestalten.

6.9 Arbeitsorganisatorische Mafinahmen

§ 7 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV fiihrt unter Nr. 6 der Malnahmen zur Vermeidung
und Verringerung der Larmexposition auch arbeitsorganisatorische Manahmen auf.
Mit ihnen konnen die Zahl der Larmexponierten und das Ausmaf3 der Lirmexposition
eventuell noch weiter verringert werden, wenn die vorrangig (siehe § 7 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1) durchgefiihrten technischen LarmminderungsmaBnahmen nicht ausreichen.

Die MaBnahmen bestehen in Anderungen der rdumlichen und zeitlichen Arbeits-
organisation. Im Vordergrund steht die raumliche oder zeitliche Trennung von ldarm-
intensiven und larmarmen Arbeiten. Hierflir kann es zundchst erforderlich sein,
Maschinen oder Arbeitsplatze mit etwa gleichstarken Gerdauschpegeln raumlich zu
konzentrieren.

Im Einzelnen bieten sich an:

Durchfiihrung larmintensiver und larmarmer Arbeiten bzw. Betrieb lauter und leiser
Maschinen in unterschiedlichen Raumen oder Bereichen,

Durchfiihrung larmintensiver und ldrmarmer Arbeiten bzw. Betrieb lauter und leiser
Maschinen in unterschiedlichen Schichten oder Schichtabschnitten,

Durchflihrung larmintensiver Arbeiten bzw. Betrieb lauter Maschinen in schwach
belegten Schichten oder Schichtabschnitten,
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Arbeitsorganisatorische MaBnahmen

* raumliche Trennung lauter und leiser Arbeiten
« zeitliche Trennung lauter und leiser Arbeiten

* laute Arbeiten in schwach belegten Schichten
+ Wechsel zwischen lauten und leisen Arbeiten
« Arbeitszeitplan beachten

Schuungsprogamm Linfersesung be

wechselnde Beschéftigung der Mitarbeiter mit larmintensiven und larmarmen Erlduterungen
Arbeiten, an lauten und leisen Maschinen bzw. in lauten und leisen Rdumen oder

Bereichen wahrend einer Schicht oder in unterschiedlichen Schichten. Damit kann

ein planméaRiger zeitweiliger Personalaustausch (job rotation) verbunden sein.

Die Realisierung dieser Mafinahmen setzt griindliche Arbeitszeitstudien und
detaillierte Arbeitszeitpldane voraus. Grundsatz muss sein: Kein Beschaftigter darf
mehr als unvermeidbar Larm ausgesetzt sein, der nicht von seiner eigenen Tatigkeit
herriihrt.

Der Erfolg ist begrenzt, denn mafigebend ist letztlich die Auswirkung der organisa-
torischen Verdnderung auf den Tages-Larmexpositionspegel. Selbst eine Halbierung
der téglichen Larmexpositionsdauer von 8 h auf 4 h bewirkt nur eine Senkung des
Tages-Larmexpositionspegels um 3 dB, und das auch nur dann, wenn die Pegel
wahrend der restlichen Zeit einwirkender Gerdusche mindestens 10 dB unter dem
bisherigen Tages-Larmexpositionspegel liegen. Um eine Gehorerholung zu ermog-
lichen, ist es besser, wenn sie 70 dB(A) nicht iiberschreiten.

Die Beschaftigten sind darauf hinzuweisen, ihren Arbeitsablauf rdumlich und zeitlich
entsprechend den arbeitsorganisatorischen Regelungen des Betriebs zu gestalten.
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Vortrag Fortsetzung auf S. 96

7 Handhabung der Arbeitsmittel und
sichere Arbeitsverfahren

Im Folgenden kann nur ein allgemeiner Uberblick gegeben werden, weil
die tatsdchlich vorhandenen Arbeitsmittel usw. nicht bekannt sind. Im
Rahmen der Unterweisung ist zuséatzlich insbesondere auf die Handhabung
der vorhandenen Arbeitsmittel einschlieSlich der Larmschutzeinrichtun-
gen und die anzuwendenden Arbeitsverfahren einzugehen.

Durch ordnungsgemdfie Handhabung der Arbeitsmittel und sichere Arbeits-
und Verhaltensweisen konnen die Mitarbeiter erheblich dazu beitragen, ihre
eigene Larmexposition und auch die anderer Personen zu verringern.

Zundchst kommt es darauf an, die entsprechenden Betriebsanweisungen zu
beachten und die Arbeitsmittel bestimmungsgemaf} zu benutzen.

Ferner gilt:

Bevorzugt sind larmarme Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsverfahren zu
benutzen.

Maschinen und Anlagen sind moéglichst im optimalen Betriebsbereich zu
betreiben, sofern hier die geringste Gerduschentwicklung auftritt.

Sind larmmindernde Ausriistungs- oder Zubehorteile oder Hilfsmittel vor-
handen, miissen diese benutzt werden.

Sind Larmschutzeinrichtungen vorhanden, miissen diese genutzt und die
erforderlichen MaBnahmen zur Gewdhrleistung ihrer Wirksamkeit getrof-
fen werden.

Eine mdglichst larmarme Arbeitsweise ist anzustreben.

Larmintensive Arbeiten sind an den dafiir vorgesehenen Arbeitspladtzen
durchzufiihren.

Der Arbeitsablauf ist rdumlich und zeitlich entsprechend den betrieblichen
Regelungen zu gestalten.

Maschinen, Anlagen und auch Larmschutzeinrichtungen sind regelmaBlig
und sorgfiltig zu warten.

UnregelmdBigkeiten an Maschinen und Anlagen, die zu verstarkter
Gerduschentwicklung fiihren, und Mdngel an Larmschutzeinrichtungen
sind den Vorgesetzten zu melden.
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+ UnregeimaBigkeiten und Mangel melden

Folie 7 (CD-ROM)
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Erlduterungen

7 Handhabung der Arbeitsmittel und sichere Arbeitsverfahren

Neben technischen und organisatorischen Larmminderungsmainahmen kann die
Arbeits- und Verhaltensweise der Beschéftigten erheblich zur Minimierung ihrer
eigenen Ldarmexposition und der anderer beitragen. Es ist deshalb wichtig, die
Beschaftigten griindlich in der ordnungsgemé&fien Handhabung der Arbeitsmittel
(Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Hilfsmittel, Lirmschutzeinrichtungen usw.) und
einer sicheren Arbeits- und Verhaltensweise zu unterweisen.

Wegen der Vielfalt der Moglichkeiten (Arbeitsmittel, Larmschutzeinrichtungen, Arbeits-
verfahren) kdnnen hier nur allgemein giiltige Hinweise gegeben werden. Spezielle
Hinweise enthalten z. B. die von den Herstellern mitgelieferten Informationen.

Zu den Pflichten der Beschéftigten gehort es, sowohl fiir ihre Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit als auch fiir die anderer Sorge zu tragen und Arbeitsmittel
bestimmungsgeméf} zu verwenden, siehe Arbeitsschutzgesetz:

§ 15 Pflichten der Beschdiftigten

(1) Die Beschdiftigten sind verpflichtet, nach ihren Moglichkeiten sowie gemdp der
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers fiir ihre Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschdftigten auch
fiir die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Hand-
lungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschiiftigten insbesondere Maschinen,
Gerdte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie
Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfiigung gestellte persénliche Schutzaus-
riistung bestimmungsgemdp zu verwenden.

Zu larmarmen Arbeitsmitteln und Arbeitsverfahren siehe z. B. Larmschutz-Arbeitsblatt
LSA 02-300 (BGI 679).

In vielen Féllen tritt beim Betrieb einer Maschine oder Anlage im optimalen
Betriebsbereich die geringste Gerduschentwicklung auf.

Larmmindernde Ausriistungs- und Zubehorteile sind z. B. Schalldampfer, gerdusch-
arme Druckluftdiisen, schallgeddmpfte Transportbehdlter und beddmpfte Richtplatten.
Larmmindernde Hilfsmittel sind z. B. Abdeckmatten und aufsetzbare Schwingungs-
absorber.

Larmschutzeinrichtungen sind z. B. schallabsorbierende Wandverkleidungen, Schall-
schirme, Teiltrennwdnde, Schallschutzkapseln und -hauben und Schallschutzkabinen.
Fiir ihre Wirksamkeit ist es besonders wichtig, Offnungen zuverldssig zu verschlieBen
(z. B. Turen und Klappen geschlossen halten, Schallddmpfer an Liiftungsaffnungen).
Weitere Hinweise auf die richtige Nutzung von Larmschutzeinrichtungen siehe
Abschnitte 6.3 bis 6.8.

Zu einer ldrmarmen Arbeitsweise gehort neben der fachménnischen Verwendung
eines Arbeitsmittels, der Wahl larmarmer Maschinen und Werkzeuge, der Benutzung
von larmmindernden Ausriistungs- und Zubehorteilen und Hilfsmitteln und der
Nutzung von Larmschutzeinrichtungen insbesondere eine angemessene Verhaltens-
weise. Beispiele hierfiir sind das unverziigliche Abschalten einer lauten Maschine,
sobald diese nicht mehr benétigt wird, das Ablegen statt des Werfens von Teilen, eine
moglichst geringe Abwurfhéhe beim Abwerfen von Material.
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Fiir die Wahl des Arbeitsplatzes gilt: Lairmintensive Arbeiten sind moglichst in einem Erlduterungen
separaten Raum, in einer Schallschutzkapsel oder innerhalb einer Abschirmung, nicht

aber vor schallreflektierenden Wanden oder in Bereichen mit vielen Beschaftigten

durchzufiihren. Bei einer ruhigen, vor Fremdgerduschen zu schiitzenden Arbeit kann

es hingegen erforderlich sein, eine Schallschutzkabine oder einen nach auf3en abge-

schirmten Arbeitsplatz aufzusuchen.

Hinweise auf die Gestaltung des Arbeitsablaufs enthalt Abschnitt 6.9, Hinweise auf
die Wartung von Arbeitsmitteln Abschnitt 6.8. Bei der Wartung ist insbesondere auf
das rechtzeitige Austauschen von Verschlei3teilen zu achten.

Zur Meldepflicht der Beschéftigten bei Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit und
bei Mangeln an Schutzsystemen siehe § 16 Arbeitsschutzgesetz; nach § 16 Abs. 2
Satz 2 sollen auch die Sicherheitsfachkraft, der Betriebsarzt oder der Sicherheits-
beauftragte benachrichtigt werden:

§ 16 Besondere Unterstiitzungspflichten

(1) Die Beschdftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zustindigen Vorgesetzten jede
von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr fiir die Sicherheit und Ge-
sundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverziiglich zu
melden.

(2) Die Beschdftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft fiir
Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstiitzen, die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz der Beschdiftigten bei der Arbeit zu gewdhrleisten und seine
Pflichten entsprechend den behdérdlichen Auflagen zu erfiillen. Unbeschadet ihrer
Pflicht nach Absatz 1sollen die Beschdftigten von ihnen festgestellte Gefahren fiir
Sicherheit und Gesundheit und Mdngel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft
fiir Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach
§ 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mitteilen.
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Kapselgehorschiitzer

Gehorschutzstopsel

Otoplastiken

8 Personlicher Gehorschutz

Personlicher Gehorschutz steht in der Rangfolge der Schutzmaf3nahmen an
letzter Stelle. Er wird zusétzlich zu den bereits nach dem Stand der Technik
getroffenen technischen und organisatorischen Lirmminderungsmaf3nah-
men eingesetzt, wenn diese keinen ausreichenden Schutz bieten.

Gehorschiitzer werden an oder in den Ohren getragen. Sie verringern die
Einwirkung des Larms auf das Gehor, so dass eine Minderung des Horver-
mogens nicht eintreten oder sich nicht verschlimmern kann. Das setzt aber
voraus, dass sie fiir den speziellen Einsatzfall geeignet sind und von den
Beschdftigten auch sachgerecht benutzt werden.

8.1 Arten und Auswahl

Es gibt zwei Hauptarten von Gehérschiitzern:
Kapselgehorschiitzer
und
Gehdrschutzstopsel.

Kapselgehdrschiitzer dhneln Kopfhorern. Zwei durch einen elastischen Biigel
verbundene Kapseln umschlief3en die beiden Ohrmuscheln. Weiche Dich-
tungskissen dichten die Kapseln gegen den Kopf des Benutzers ab. Die
Kapseln konnen an einem Schutzhelm befestigt sein. Neben konventionellen
Ausfiihrungen gibt es auch Kapselgehorschiitzer mit elektronischer Zusatz-
ausriistung, wie pegelabhdngiger Schallddmmung, aktiver Gerduschkom-
pensation, Kommunikationseinrichtung oder Radiogerit.

Gehorschutzstopsel dhneln Einsteckhorern. Sie werden in beiden Ohren im
Gehorgang getragen. Sie miissen entweder vor dem Einsetzen in den Gehor-
gang geformt werden, oder sie sind fertig geformt und direkt verwendbar.
Sie kénnen zum einmaligen oder mehrmaligen Gebrauch bestimmt sein. Die
Stopsel konnen paarweise mit einer Verbindungsschnur oder einem Biigel
verbunden sein.

Eine Sonderform fertig geformter Stopsel sind die Gehdrschutz-Otoplasti-
ken. Sie werden nach individueller Abformung beider Gehdrgange herge-
stellt und sind direkt verwendbar. Sie konnen mit einer Verbindungsschnur
versehen sein.
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Hinweis

Vortrag Fortsetzung auf S. 106

Erlduterungen

Gehorschiitzer miissen fiir den speziellen Einsatzfall geeignet sein. Vor
allem miissen sie den Schall ausreichend dimmen. Sie werden deshalb nach
ihrer Schallddmmung so ausgewdhlt, dass die maximal zuldssigen Expo-
sitionswerte fiir den Lairm am Ohr - also ,,hinter* dem Gehorschiitzer — nicht
iiberschritten werden. Bei sachgerechter Benutzung besteht dann keine
Gehorgefdhrdung.

Die maximal zuldssigen Expositionswerte hinter dem Gehorschiitzer sind
fiir den Tages-Larmexpositionspegel 85 dB(A)
und
fiir den Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C).

Ferner werden bei der Auswahl CE-Kennzeichnung, Tragekomfort, andere am
Kopf zu tragende personliche Schutzausriistungen, Arbeitsplatzverhiltnisse
und die Person des Benutzers beriicksichtigt.

Stehen Gehorschiitzer in verschiedenen Gréf3en zur Verfiigung, ist es wich-
tig, dass die Mitarbeiter die jeweils richtige Grof3e auswahlen und benutzen:

Kapselgehorschiitzer entsprechend der Kopfgrofie,
Gehorschutzstopsel entsprechend der Gehdrgangsweite.

Spitestens hier sollten die im konkreten Fall zur Verfiigung stehenden
Gehorschiitzer genannt und moglichst auch gezeigt werden. Ferner ist
darauf einzugehen, wo die Gehorschiitzer erhiltlich sind (z. B. Material-
ausgabe, Spender im Arbeitsbereich).

Ausfiihrliche Informationen {iber persénlichen Gehdrschutz enthalten die TRLV Larm,
Teil 3, die Regel ,,Benutzung von Gehorschutz® (BGR/GUV-R 194), die Information
,Gehorschutz® (BGI/GUV-1 5024) und die Praventionsleitlinien ,,Gehdrschutz*
(www.dguv.de unter webcode d99663), siehe ferner DIN EN 458 und die Hersteller-
informationen. Eine Kurzinformation {iber die Benutzung von Gehorschutz fiir
Personen mit Horverlust gibt die BGI 686.

Gehorschiitzer sind personliche Schutzausriistungen, die die Einwirkung des Larms
auf das Gehor verringern, so dass eine Larmschwerhdrigkeit nicht entsteht oder sich
nicht verschlimmert (Abschnitt 2 Nr. 7 BGR/GUV-R 194).

Zur Rangfolge der Schutzmafinahmen siehe Abschnitt 6.1.
Bereits im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung wird die Verfligbarkeit und Wirksam-

keit von Gehorschiitzern tiberpriift (siehe § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe f LarmVibrations-
ArbSchV).
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Auswahl von Gehdrschutz nach der Schallddammung
Geharschitzer missen geeignet sein, deshalb sorgfaltige
Auswahl:

Schallddmmung so hoch, dass der Restlarm am Ohr die
maximal zuldssigen Expositionswerte nicht Oberschreitet:

* Tages-Larmexpositionspegel htchstens 85 dB(A)
+ Spitzenschalldruckpegel héchstens 137 dB(C)

Bei sachgerechter Benutzung besteht keine
Gehorgefahrdung!
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Auswahl von Gehoérschutz nach der GréBe

Gehdrschitzer richtiger GroRe benutzen;

« Kapselgehdrschiitzer entsprechend der Kopfgriite
auswdhlen oder einstellen

= Gehdrschutzstépsel entsprechend der Gehdrgangsweite
auswdhlen

+ Gehorschiitzer sorgféltig anprobieren
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Erlduterungen 8.1 Arten und Auswahl
Die wichtigsten Gehérschiitzerarten zeigt folgende Ubersicht:
Kapselgehorschiitzer (DIN EN 352-1)

Es kdnnen unterschieden werden nach
— Schalldéammung:
konventionelle Kapselgehdrschiitzer,
Kapselgehorschiitzer mit pegelabhdngiger Ddimmung (DIN EN 352-4)
— Biigelposition:
Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel,
Kapselgehdrschiitzer mit Nackenbiigel,
Kapselgehdrschiitzer mit Universalbiigel,
Kapselgehorschiitzer am Schutzhelm (DIN EN 352-3)
— elektronischer Zusatzeinrichtung:
Kapselgehdrschitzer mit pegelabhédngiger Dammung (DIN EN 352-4),
Kapselgehorschiitzer mit aktiver Gerduschkompensation (DIN EN 352-5),
Kapselgehdrschiitzer mit Einweg- oder Zweiwege-Kommunikationseinrichtung
(DIN EN 352-6),
Kapselgehorschiitzer mit Radiogerdt (DIN EN 352-8)

Gehorschutzstopsel (DIN EN 352-2)

Es konnen unterschieden werden nach
— Schallddmmung:
konventionelle Gehdrschutzstépsel,
Gehdrschutzstdpsel mit pegelabhdngiger Dammung (DIN EN 352-7)
— Formgebung:
vor Gebrauch zu formende Gehdrschutzstépsel,
fertig geformte Gehorschutzstopsel
individuell geformte Gehdrschutzstdpsel (Otoplastiken)
— Verbindung:
einzelne Gehdrschutzstopsel (ohne Verbindung),
Gehdrschutzstopsel mit Verbindungsschnur,
Gehorschutzstopsel mit Biigel (Biigelstopsel)
— Verwendbarkeit:
Gehdrschutzstdpsel zum einmaligen Gebrauch,
Gehorschutzstopsel zum mehrmaligen Gebrauch

Hinsichtlich der Auswahl fordert § 8 Abs. 2 LarmVibrationsArbSchV: ,,Der persénliche
Gehdrschutz ist vom Arbeitgeber so auszuwdhlen, dass durch seine Anwendung die
Gefdhrdung des Gehors beseitigt oder auf ein Minimum verringert wird. Dabei muss
unter Einbeziehung der ddmmenden Wirkung des Gehérschutzes sichergestellt
werden, dass der auf das Gehdr des Beschdftigten einwirkende Ldrm die maximal
zuldssigen Expositionswerte Lgy g, = 85 dB(A) beziehungsweise Lyc peq= 137 dB(C)
nicht iiberschreitet.“

Geeignet sind Gehdorschiitzer, deren Schalldammung die Einhaltung dieser Exposi-
tionswerte gewdhrleistet, die im Ubrigen dem Stand der Technik entsprechen und z. B.
nach TRLV Ldrm, Teil 3 Abschnitt 6, BGR/GUV-R 194 oder BGI/GUV-I 5024 ausgewahlt
wurden.
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Bei der Auswahl der Gehérschiitzer sind zu beriicksichtigen: Erlduterungen
CE-Kennzeichnung

Das Kennzeichen ,,CE* befindet sich auf dem Kapselgehdrschiitzer oder auf der
Verpackung der Gehdrschutzstopsel. Der Hersteller verfiigt iber die EG-Baumuster-
priifbescheinigung einer notifizierten Stelle.

Schalldémmung

Die Schallddmmung von Gehorschiitzern nimmt in der Regel mit steigender Fre-
quenz zu. Einige Typen besitzen auch eine nahezu frequenzunabhéangige Schall-
dammung. Die Dammwirkung von Kapselgehorschiitzern und Gehorschutzstopseln
ist vergleichbar. In Sonderfillen (bei extremer Larmgefahrdung) kann eine Kombina-
tion von Kapselgehorschiitzern und Gehdrschutzstépseln erforderlich sein, die aber
eine sorgfaltige Abstimmung erfordert; die Addition der einzelnen Dammwerte ist
unzuldssig (gepriifte Kombinationen siehe z. B. Anhang 3 BGR/GUV-R 194).

Die Schallddmmung muss ausreichend, darf aber nicht zu hoch sein. Sie muss so
grof3 sein, dass der unter dem Gehorschutz am Ohr wirksame Tages-Larmexposi-
tionspegel Lgy g, (Restschallpegel) hdchstens 85 dB(A) oder — besser — hdchstens
80 dB(A) betrdgt. Fiir den Spitzenschalldruckpegel L’ ;eak (Restspitzenschallpegel)
gilt entsprechend < 137 dB(C) bzw. < 135 dB(C). Die Priifung der Einhaltung dieser
Werte kann z. B. nach dem modifizierten HML-Check erfolgen (siehe Gehdrschiitzer-
auswahl nach der Schallddmmung, Seite 102).

Uberprotektion kann zu akustischer Isolation und Unbehaglichkeit und auch zu
erhohter Unfallgefahr fiihren, weil sie die Sprachverstdandigung und die Wahrneh-
mung akustischer Signale und gefahrankiindigender Gerdusche behindert. Deshalb
sollte der am Ohr wirksame Restschallpegel bei 70 bis 80 dB(A) liegen. Uberpro-
tektion ist jedoch zuldssig, wenn sie als angenehm empfunden wird und keine
Probleme hinsichtlich des Horens informationshaltiger Arbeitsgerdusche und der
Erkennung von Gefahrensignalen bestehen. Bei Impulsschallspitzen ohne Dauer-
schall wird Uberprotektion nicht als stérend empfunden.

In der folgenden Tabelle sind die Werte zur Beurteilung der Schutzwirkung zusam-
mengestellt (in Anlehnung an BGR/GUV-R 194):

> 85 »137 nicht zuldssig

81-85 136 — 137 nicht empfehlenswert

70-80 <135 empfehlenswert

<70 - zu hoch (Uberprotektion),
Verstandigung und
Isolationsgefiihl priifen
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Erlduterungen

Aufgrund der Tragegewohnheiten der Benutzer liegt die tatsdchliche Schutzwirkung
in der Regel unter den Priifergebnissen (Labormessungen). Einflussfaktoren sind z.
B. schlechte Anpassung, falsches Auf- bzw. Einsetzen, Haartracht, Benutzen einer
Brille oder anderer persénlicher Schutzausriistung am Kopf. Dem tragt der Praxis-
abschlag Rechnung (Ks-Wert nach BGR/GUV-R 194 Abschnitt 2 Nr. 13 und Anhang 1
Abschnitt 1, siehe auch TRLV Larm, Teil 3 Abschnitt 6).

Tragekomfort

Der Tragekomfort ist entscheidend fiir die Akzeptanz; wesentliche Einflussgrofien
sind

— bei Kapselgehorschiitzern: Material, Gewicht, Andriickkraft, Einstellbarkeit,

— bei Gehorschutzstopseln: Material, Gré3enauswahl, Handhabbarkeit.

Arbeitsplatzverhiltnisse

Zu beriicksichtigen sind:

— dauernde oder wiederholte kurzzeitige Larmexposition,

— Wahrnehmbarkeit informationshaltiger Arbeitsgerdusche und akustischer Gefah-
rensignale, Sprachkommunikation, Ortung von Schallquellen (erforderlichenfalls
zur Abkldrung ausreichender Signalerkennung Horproben unter Gehdrschutz
durchfiihren),

— Hitze, Kalte, Luftfeuchtigkeit, Staub,

— Arbeit in der Ndhe bewegter Maschinenteile
(Gehorschutzstopsel mit Verbindungsschnur sind hier ungeeignet),

— andere am Kopf zu tragende Ausriistung (z. B. andere persdnliche Schutzaus-
riistung, wie Schutzbrille, Gesichtsschutz, Schutzhelm, Atemschutz).

Person des Benutzers
Zu beachten sind Ohrerkrankungen (z. B. Gehdrgangsreizung, chronische Mittel-

ohrentziindung) einschlieBlich bereits vorhandener Horverluste, Weite und Quer-
schnittsform des Gehdrgangs, Kopfbreite, gleichzeitige Benutzung einer Brille.

Im Folgenden wird ein vereinfachtes Verfahren zur Gehorschiitzerauswahl nach der
Schallddmmung dargestellt, das weitgehend dem HML-Check nach DIN EN 458
entspricht (siehe auch TRLV Larm Teil 3 Abschnitt 6.3.2, BGR/GUV-R 194 Anhang 2
Abschnitt 4 und BGI/GUV-1 5024 Abschnitt 8).

Es miissen bekannt sein:

Tages-Larmexpositionspegel Lgy g, bzw. Spitzenschalldruckpegel L,c pea aus den
Ermittlungen im Rahmen der Gefdahrdungsbeurteilung,

Gerduschklasse (mittel- bis hochfrequent HM oder {iberwiegend tieffrequent L) nach
Horprobe,

frequenzabhéngige Schallddimmwerte des Gehdrschiitzers (M bzw. L) nach
Herstellerangaben.

Die mindestens erforderliche Schallddmmung des Gehdrschiitzers ist dann bei

Auswahl nach dem Tages-Larmexpositionspegel Lgy gh:
flir mittel- bis hochfrequente Gerdusche M = (Lgx gh — 85) + K; dB
fur tieffrequente Gerdusche L= (Lgxgh — 85) + K dB

Auswahl nach dem Spitzenschalldruckpegel L ¢ neak:
fur mittel- bis hochfrequente Gerdusche M2 (L peak — 137) + K, dB
fur tieffrequente Gerdusche L2 (Lpc,peak— 137) + (Ks +5) dB
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M bzw. L ist die mindestens erforderliche Schallddmmung des Gehdrschiitzers Erlduterungen
(M Dammwert fiir mittlere Frequenzen, L Dammwert fiir tiefe Frequenzen).

K ist der Korrekturwert (Praxisabschlag) im Hinblick auf Unterschiede zwischen

Laborpriifergebnissen und tatsachlicher Schutzwirkung bei ungeiibten Benutzern von
Gehdrschutz (vgl. Anhang 1 Abschnitt 1 BGR/GUV-R 194):

vor Gebrauch zu formende Gehdérschutzstdpsel 9
Kapselgehdrschiitzer
fertig geformte Gehorschutzstopsel 5

Biigelstopsel

Otoplastiken mit Funktionskontrolle 3

Im Ausnahmefall kann bei qualifizierter Benutzung des Gehorschutzes auf den Abzug
des Korrekturwerts K, verzichtet werden. Qualifizierte Benutzung erfordert neben den
Kenntnissen fiir sachgerechte Benutzung zusitzliche Unterweisungen mit Ubungen
zum richtigen Auf- und Einsetzen (mindestens viermal jahrlich) und Kontrollen durch
den Unternehmer (siehe BGR/GUV-R 194 Abschnitt 3.2.1.1.4 und TRLV Ldrm, Teil 3
Abschnitt 6.3.3).

Die gleichen Beziehungen konnen zur Priifung auf Einhaltung der maximal zuldssigen
Expositionswerte herangezogen werden:

Priifung fiir den Tages-Larmexpositionspegel Ly gp:
fiir mittel- bis hochfrequente Gerdusche gy gp = Lgx gp — (M = K,) < 85 dB(A)
fur tieffrequente Gerdusche Lexgh = Lex gh = (L= Ko) < 85 dB(A)

Priifung fir den Spitzenschalldruckpegel L,c peak
fiir mittel- bis hochfrequente Gerdusche L’p¢ peak = Lpc,peak — (M = Kg) <137 dB(O)
fur tieffrequente Gerdusche Lpe,peak = Lpc,peak — (L = Ks = 5) <137 dB(C)

Lex,gh und Lpc peak Sind die maximal zuldssigen Expositionswerte fiir den Tages-
Larmexpositionspegel bzw. den Spitzenschalldruckpegel.

Im Internet steht zum kostenlosen Herunterladen das Gehorschiitzer-Auswahlpro-
gramm des Instituts fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(IFA) zur Verfligung: www.dguv.de unter webcode d3022. Es ermdglicht die Auswahl
geeigneter Gehorschiitzer u. a. nach dem oben beschriebenen Verfahren unter Beriick-
sichtigung des nahezu gesamten Gehdrschiitzerangebots in der EU.

Sofern Gehorschiitzer in unterschiedlichen GroBen zur Verfligung stehen, ist auf die
richtige GroBenwahl zu achten. Wird die Anpassung fertig geformter Gehorschutz-
stopsel nicht vom Betriebsarzt oder einer erfahrenen Fachkraft vorgenommen, miissen
die Beschdftigten die fiir sie richtige Gréf3e durch Anprobieren herausfinden. Es kann
sein, dass in Abhdngigkeit von der Gehdrgangsweite fiir das rechte und das linke Ohr
unterschiedlich grofie Stopsel benotigt werden.

103



Il. Unterweisungsmaterial: 8 Personlicher Gehorschutz

Erlduterungen
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Sofern Otoplastiken zur Verfiigung gestellt werden, erhalten die Beschéftigten ihre
Exemplare nach individueller Abformung ihrer Gehodrgange und Fertigung durch eine
Fachfirma (zur Abformung und Funktionspriifung siehe auch Abschnitt 3.2.1.3 BGR/
GUV-R 194).

Es wird empfohlen, den Beschéftigten mehrere Gehdérschiitzerarten zur Auswahl
anzubieten und zundchst Trageversuche mit allmahlicher Steigerung der Tragezeit
durchzufiihren. Hierzu wird die Tragezeit z. B. von anfangs zweimal einer halben
Stunde pro Schicht innerhalb einer Woche auf die gesamte Schichtzeit gesteigert.

Die Mitarbeiter sollten offen iiber mogliche Beeintrdchtigungen durch das Tragen von
Gehdrschiitzern informiert werden, Negieren oder Verharmlosen ist unangebracht.
Aufklarung, sorgfdltige Auswahl und Anpassung der Gehdrschiitzer unter Beteiligung
des Betriebsarztes, Trageversuche und eventuelle Wechsel der Gehorschiitzerart
tragen zur Akzeptanz des persdnlichen Gehdrschutzes bei. Die Vorgesetzten sollten
stets mit gutem Beispiel vorangehen und bei jedem Aufenthalt im Larmbereich mog-
lichst deutlich sichtbaren Gehorschutz tragen.

Die bei der Verwendung von Kapselgehdrschiitzern oder Gehdrschutzstopseln ent-
stehenden Kosten sind etwa gleich.

Unter normalen Einsatzbedingungen ohne besondere Anforderungen und bei norma-
lem (gesundem) Zustand des AuBBenohrs kénnen sowohl Kapselgehdrschiitzer als
auch Gehdrschutzstopsel benutzt werden. Sobald es Abweichungen von der ,,Norm*
gibt, sind die Vor- bzw. Nachteile der jeweiligen Gehorschiitzerart ausschlaggebend.
Meist ist

Gehdrschutzstépseln bei besonderen Einsatzbedingungen (auBer bei intermit-
tierendem Larm, der hdufiges Auf- und Absetzen des Gehorschiitzers erfordert),

Kapselgehdrschiitzern bei anatomischen oder pathologischen Problemen

der Vorzug zu geben; siehe auch Gehérschutz fiir Personen mit Hérminderung
(Praventionsleitlinien ,,Gehdrschutz*).
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Die bevorzugten Einsatzbedingungen fiir die verschiedenen Gehorschiitzerarten zeigt Erlduterungen
folgende Tabelle (in Anlehnung an BGI/GUV-1 5024).

Gehdrschiitzerart Kapsel- Stopsel Biigel- Stopsel
gehor- zum mehr- | stopsel zum
schiitzer maligen einmaligen

Gebrauch Gebrauch
und Oto-
Arbeitsbedingungen plastiken

wiederholte kurzzeitige + - + -
Larmexposition (haufiges
Auf- und Absetzen)

Warnsignale, informations- | +/- +/- +/— +/-
haltige Arbeitsgerdusche,

Sprachkommunikation 1)

Richtungshoren, - + + +
Ortung von Schallquellen

bewegte Maschinenteile + + 2) +/- + 2)

Anstof3gefahr, schnelle +/- + +/— +
Kopfbewegungen, Vibration

sehr hohe Temperatur, - 3) + + +
Feuchtigkeit, korperliche

Belastung

starke Staubbelastung +/- - - +
verschmutzte Hande + +/- 4) +/- + 4)
Benutzung einer +/— 5) + +/- +

Brille/Schutzbrille

andere personliche - 6) + /= +
Schutzausriistung am Kopf

+  grundsatzlich geeignet
+/— im Einzelfall geeignet/ungeeignet
—  ungeeignet

1)  glnstig sind Gehorschiitzer mit méglichst frequenzunabhangiger
Schallddmmung (flache Schalldammkurve)

2) geeignet sind nur Stopsel und Otoplastiken ohne Verbindungsschnur

3) geeignet mit schweifabsorbierenden Zwischenlagen (aber Minderung der
Schalldimmung moglich)

4)  Stopsel ohne Griff nur nach vorheriger Handereinigung einsetzen

5) erforderlich: moglichst flache Brillenbiigel, Kapselgehorschiitzer mit breiten,
weichen Dichtungskissen

6) bei erforderlichem Kopfschutz: geeignet sind am Schutzhelm montierte Kapsel-
gehorschiitzer und Kapselgehorschiitzer, deren Biigel als Kinn- oder Nackenbiigel
getragen werden kann
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Folie 8.2-1 »»

Zurverfiigungstellung

Freiwillige Benutzung

Folie 8.2-2 »»

Benutzungspflicht

Folie 8.2-3 »»
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Larmbereiche

8.2 Zurverfiigungstellung und Benutzungspflicht

Der Betrieb stellt den Mitarbeitern, bei deren Tatigkeit ein unterer Auslose-
wert nicht eingehalten wird (Tages-Larmexpositionspegel iiber 80 dB(A)
bzw. Spitzenschalldruckpegel iiber 135 dB(C)), geeignete Gehdrschiitzer zur
Verfiigung.

Liegt der Tages-Larmexpositionspegel unter 85 dB(A), ist es den
Mitarbeitern freigestellt, ob sie die Gehorschiitzer benutzen oder nicht. Im
Interesse der Gesunderhaltung wird aber empfohlen, die Gehorschiitzer auch
bei diesen Larmexpositionen zu benutzen.

Ist die Lairmexposition so hoch, dass ein oberer Auslosewert erreicht oder
iiberschritten wird (Tages-Larmexpositionspegel 85 dB(A) oder mehr bzw.
Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C) oder mehr), besteht Benutzungspflicht.
Die Mitarbeiter miissen die zur Verfiigung gestellten Gehorschiitzer benut-
zen.

Bereiche, in denen ein oberer Auslosewert iiberschritten werden kann, sind
Larmbereiche. Sie sind mit dem Gebotszeichen ,,Geh6rschutz benutzen*
gekennzeichnet.

In Larmbereichen diirfen sich Mitarbeiter nur aufhalten, wenn es das Arbeits-
verfahren erfordert, und sie miissen Gehorschiitzer benutzen. Fiir alle ande-
ren Mitarbeiter besteht Aufenthaltsverbot.

Gehorschiitzer miissen auch bei der Verwendung von Maschinen und
Gerdten benutzt werden, an denen das Symbol ,,Gehdrschutz benutzen*
angebracht ist.



& BG ETEM

Zurverfiigungstellung von Gehérschutz

Die Larmexposition liegl liber einem unteren Auslsewert
* Tages-Larmexpositionspegel Uber 80 dB(A)

oder
« Spitzenschalldruckpegel ber 135 dB(C):

Gehérschitzer werden zur Verfiigung gestelit.

Unter 85 dB(A) ist die Benutzung freiwillig, aber
empfehlenswert.

& BG ETEM

Benutzungspflicht bei Gehorschutz

Die Larmexposition erreicht oder {iberschreitet

einen oberen Auslésewert

» Tages-Larmexpositionspegel 85 dB(A) oder mehr
oder

+ Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C) oder mehr:

Die zur Verflgung gestellten Gehérschiitzer milssen
benutzt werden!

& BG ETEM

Larmbereiche

Gebotszeichen
Gehtrschutz benutzen”

In Larmbereichen und an Maschinen und Geraten mit
diesem Symbol miissen Gehtrschiitzer benutzt werden!

Aufenthaltsverbot fir Mitarbeiter ohne Arbeitsauftrag

Il. Unterweisungsmaterial: 8 Personlicher Gehdrschutz

Folie 8.2-1 (CD-ROM)

Folie 8.2-2 (CD-ROM)

Folie 8.2-3 (CD-ROM)
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Folie 8.2-4 »»
Tragedauer
Hinweis
Folie 8.2-5 »»
Wiedergabegerdte
Horgerdte

Vortrag Fortsetzung auf S. 114
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Ganz wichtig ist es, die Gehorschiitzer wihrend der gesamten Dauer der tag-
lichen Larmexposition zu benutzen.

Wird ein Gehorschiitzer wahrend der Lairmexposition auch nur fiir kurze Zeit
abgenommen, fiihrt dies zu einem starken Verlust an Schutzwirkung.
Wahrend Larmpausen diirfen Gehorschiitzer selbstverstandlich abgenom-
men werden.

Auf die Benutzung von Wiedergabegeraten mit Kopf- oder Einsteckhdrern
und von Horgerdten braucht nur eingegangen zu werden, falls dies relevant
sein sollte.

Wiedergabegerdte mit Kopf- oder Einsteckhdrern (z. B. MP3-Player, Walk-
man) sind kein Gehérschutzersatz!

Auch Horgerdte diirfen unter Lairmexposition nicht benutzt werden. Das
Horgerdt wiirde den Larm am Ohr verstarken. Auch ausgeschaltet ist ein
Horgerdt kein Gehdrschutzersatz!



& BG ETEM

Tragedauer von Gehdérschiitzern

Gehdrschitzer wahrend der gesamten Dauer der
Larmexposition benutzen!

Schon bei kurzer Unterbrechung wird der Gehdrschitzer
praktisch unwirksam.

¥ BG ETEM

Wiedergabegeréte und Horgerite

Wiedergabegerate mit Kopf- oder Einsteckhérern und
Hérgerate sind kein Ersatz fur Gehdrschiitzer.

Sie dirfen bei Larmexposition nicht benutzt werden!

Il. Unterweisungsmaterial: 8 Personlicher Gehdrschutz

Folie 8.2-4 (CD-ROM)

Folie 8.2-5 (CD-ROM)
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Erlduterungen

8.2 Zurverfiigungstellung und Benutzungspflicht

Nach § 11 Abs. 2 Nr. 5 LarmVibrationsArbSchV ist im Rahmen der Unterweisung auch
auf die sachgerechte Verwendung der persdnlichen Schutzausriistung, also des per-
sonlichen Gehdrschutzes, einzugehen. Abschnitt 3.3.3 der Regel ,,Benutzung von
Gehorschutz” (BGR/GUV-R 194) fiihrt als Unterweisungsschwerpunkte auf:

Horbarkeit von Sprache oder von Warn- und Alarmsignalen,
Ausgabe und Verfiigbarkeit von Gehorschiitzern,

Anpassen und Einstellen von Gehdrschiitzern,

Einfluss der Tragedauer auf die Schutzwirkung,
Instandhaltung und Pflege,

Informationen des Herstellers.

Bei sehr hohen Larmbelastungen, jedenfalls aber bei Tages-Larmexpositionspegeln ab
110 dB(A), ist nach TRLV Larm, Teil 3 Abschnitt 6.3.3, eine qualifizierte Unterweisung
und Benutzung erforderlich, die jahrlich mehrere Unterweisungen und praktische
Ubungen erfordert.

Die Zurverfiigungstellung von Gehorschutz regelt § 8 Abs. 1 LdrmVibrationsArbSchV:
»Werden die unteren Auslosewerte ... nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber den
Beschidiftigten einen geeigneten personlichen Gehorschutz zur Verfiigung zu stellen,
der den Anforderungen nach Absatz 2 geniigt.“

Die unteren Auslésewerte sind der Tages-Larmexpositionspegel Lgy g, = 80 dB(A) bzw.
der Spitzenschalldruckpegel Lyc peq = 135 dB(C) nach § 6 Nr. 2 LarmVibrationsArbSchV.
Die Unternehmerpflicht, persénlichen Gehdrschutz zur Verfiigung zu stellen, besteht,
sobald einer der beiden Auslosewerte nicht eingehalten wird, also wenn

Lgx gh > 80 dB(A) oder Lyc peai > 135 dB(C).

Ausnahmen fiir die Zurverfiigungstellung und Verwendung von Gehdérschiitzern kon-
nen bei der zustandigen Behdrde auf der Grundlage von § 15 LarmVibrationsArbSchV
beantragt werden, etwa wenn durch die Benutzung von Gehdorschiitzern eine erhdhte
Unfallgefahr entsteht, die auf andere Weise nicht vermieden werden kann.

Die Benutzung des Gehorschutzes ist zundchst freiwillig. Das gilt fiir Arbeitsbereiche
und Tatigkeiten mit einem Tages-Larmexpositionspegel von 80 < Lgy gh < 85 dB(A), also
praktisch bei 81 bis 84 dB(A).

Bei Larmexpositionen, fiir die der Spitzenschalldruckpegel maBgebend ist, besteht
kaum ein Ermessensspielraum zwischen freiwilliger und obligatorischer Benutzung
von Gehdrschutz. Der fragliche Bereich 135 < L eqi < 137 dB(C) erstreckt sich auf
hochstens 2 dB, die noch von der Messunsicherheit tiberlagert werden.

Die Benutzungspflicht von Gehorschutz regelt § 8 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV:
»Erreicht oder liberschreitet die Ldrmexposition am Arbeitsplatz einen der oberen
Auslosewerte ..., hat der Arbeitgeber dafiir Sorge zu tragen, dass die Beschdftigten
den persdnlichen Gehdrschutz bestimmungsgemdp verwenden. “

Die oberen Auslosewerte sind der Tages-Larmexpositionspegel Ly g, = 85 dB(A) und
der Spitzenschalldruckpegel L ¢ peai = 137 dB(C). Die Pflicht zur Benutzung des per-
sonlichen Gehdrschutzes besteht bei Lgy g, 2 85 dB(A) oder Ly peai = 137 dB(O).
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Der Unternehmer hat die Organisations- und Aufsichtspflicht. Er muss die entspre- Erlduterungen
chenden Beschéftigten dazu anhalten, den Gehdrschutz zu benutzen und kontrollie-

ren, ob sie ihrer Verpflichtung nachkommen. Dabei ist nicht nur darauf zu achten, ob,

sondern auch wie die Beschaftigten den Gehdrschutz benutzen, und in welchem

Zustand er sich befindet.

Die Beschaftigten sind schon nach § 15 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die
ihnen zur Verfiigung gestellte personliche Schutzausriistung — hier die Gehdrschiitzer
— bestimmungsgemaf zu verwenden: ,,/m Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschiif-
tigten insbesondere ... die ihnen zur Verfiigung gestellte persénliche Schutzausriis-
tung bestimmungsgemdp zu verwenden. “ (siehe auch § 15 Abs. 1und § 17 BGV A1).

»Bestimmungsgemdp“ heifit, dass Gehdrschiitzer zundchst einmal bei entspre-
chenden Larmexpositionen und auBerdem sachgerecht zu verwenden sind.

Der Unternehmer sollte fiir die bestimmungsgeméfie Verwendung von Gehdrschiitzern
eine Betriebsanweisung erstellen (siehe Abschnitt 3.3.1 BGR/GUV-R 194). Das Muster
einer solchen Betriebsanweisung zeigt Anhang 4 BGR/GUV-R 194.

Zudem fordert § 3 Abs. 2 PSA-Benutzungsverordnung: ,,Fiir jede bereitgestellte per-
sonliche Schutzausriistung hat der Arbeitgeber erforderliche Informationen fiir die
Benutzung in fiir die Beschdftigten verstdndlicher Form und Sprache bereitzuhalten.“

Dies konnen auch die vom Hersteller der Gehorschiitzer mitgelieferten Informationen
fiir den Benutzer sein (Informationsbroschiire), sofern sie die Anforderungen hinsicht-
lich verstandlicher Form und Sprache erfiillen.

Die Benutzungspflicht besteht insbesondere in Lirmbereichen gemaf § 7 Abs. 4
LarmVibrationsArbSchV: ,,Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche, in denen einer der
oberen Auslosewerte ... iiberschritten werden kann, als Ldrmbereiche zu kennzeichnen
und, falls technisch méglich, abzugrenzen. In diesen Bereichen diirfen sich Beschdf-
tigte nur aufhalten, wenn das Arbeitsverfahren dies erfordert und die Beschdftigten
eine geeignete personliche Schutzausriistung verwenden ...“

Die Kennzeichnung und Abgrenzung eines Larmbereichs ist erforderlich, sobald die
Moglichkeit einer Uberschreitung eines oberen Auslosewerts besteht. Die Kennzeich-
nung erfolgt mit dem Gebotszeichen ,,Gehdrschutz benutzen“ (M003 nach ASR A1.3).

Im Larmbereich diirfen sich nur Beschéaftigte aufhalten, wenn das Arbeitsverfahren
dies erfordert, die also einen entsprechenden Arbeitsauftrag haben. Fiir sie besteht
ausdriicklich die Pflicht zur Benutzung von Gehorschutz.

Fiir alle Beschéftigten ohne Arbeitsauftrag besteht Zutrittsverbot fiir einen solchen
Bereich. Insofern kann es sinnvoll sein, den Bereich zusétzlich mit dem Verbots-
zeichen ,,Zutritt fir Unbefugte verboten zu kennzeichnen (P006 nach ASR A1.3).

Larmbereiche konnen auch ortsverdnderlich sein, z. B. bei Fahrzeugen, fahrbaren

Maschinen und tragbaren Arbeitsmitteln. Dann ist das entsprechende Arbeitsmittel
mit dem Gebotszeichen M003 ,,Gehdrschutz benutzen* gekennzeichnet.

m
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Erlduterungen

Von grofiter Bedeutung fiir die Wirksamkeit des Gehdrschutzes ist die Tragedauer.
Werden Gehorschiitzer nicht wahrend der gesamten Larmexposition benutzt, geht
ihre Schutzwirkung stark zuriick. Die EinbuBe ist um so grof3er, je starker die Schall-
dammung des Gehdrschiitzers ist. Mafigebend fiir die gesamte Larmeinwirkung auf
das Gehor ist dann die Larmexposition wahrend der Benutzungsunterbrechung (siehe
Abbildung 8).
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Abb. 8: Effektive Schallddmmung von Gehérschiitzern bei zeitweiliger Nichtbenutzung
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Werden Gehorschiitzer nur wahrend der halben Schicht (vier Stunden) benutzt, Erlduterungen
betrdagt ihre effektive Schutzwirkung praktisch unabhangig von ihrer nominellen
Schallddmmung nur noch 3 dB.

Wird z. B. ein Gehdrschiitzer mit 30 dB Schallddmmung wahrend der achtstiindigen
Schicht bei gleichbleibendem Gerdusch nur eine viertel Stunde nicht benutzt, sinkt
seine effektive Schallddmmung von 30 auf 15 dB. Bei einem Tages-Ldarmexpositions-
pegel von z. B. 110 dB(A) wiirde der auf das Gehor einwirkende Larmpegel durch die
viertelstiindige Nichtbenutzung des Gehdrschiitzers von 80 dB(A) auf 95 dB(A)
ansteigen und damit deutlich iiber dem maximal zuldssigen Expositionswert von
Lex gh = 85 dB(A) liegen. Selbst bei nur fiinf Minuten Unterbrechung sinkt die effektive
Dammung bereits auf 20 dB.

Wiedergabegerdte mit Kopf- oder Einsteckhorern bieten keine ausreichende Dam-
mung gegen externen Larm, selbst wenn sie mit einer internen Pegelbegrenzung
ausgestattet sind. Sie diirfen deshalb nicht als Gehorschutzersatz benutzt werden.
Hingegen gibt es Kapselgehdrschiitzer mit Musikwiedergabe oder Radiogerat.

Horgeréate diirfen bei Larmexposition ebenfalls nicht benutzt werden. Sie wiirden den
Larm sogar verstdarken. Auch abgeschaltet sind sie kein Gehdrschutzersatz. Sollte im
Ausnahmefall das Tragen eines Horgerdts im Larmbereich bzw. unter dem Gehorschutz
angebracht sein, darf dies nur in Abstimmung mit dem Betriebsarzt und einem HNO-
Facharzt erfolgen; siehe Einsatz von Horgerédten in Larmbereichen (Prdaventionsleit-
linien ,Gehorschutz®). Der Betrieb muss zudem einen Ausnahmeantrag nach § 15

Abs. 1 LarmVibrationsArbSchV stellen.

13
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Folie 8.3 »»

Hinweis

Hinweis

Priifung

Handhabung

8.3 Priifung und Handhabung

Damit die Gehorschiitzer voll wirksam sind, miissen sie von den Mitarbeitern
bestimmungsgemafl verwendet werden. Sie miissen sich in einwandfreiem
Zustand befinden und auch richtig sitzen.

Deshalb darf jeder Mitarbeiter nur neue oder ,,seine eigenen* Gehorschiitzer
benutzen, und nicht etwa die eines Kollegen. Das gebietet auch die Hygiene.
Und keinesfalls diirfen an den Gehdrschiitzern Manipulationen vorgenom-
men werden!

Beschddigte, verformte oder anderweitig mangelhafte Gehorschiitzer be-
sitzen keine ausreichende Schallddmmung. Die Mitarbeiter miissen deshalb
zum mehrmaligen Gebrauch bestimmte Gehdrschiitzer vor jeder erneuten
Benutzung durch griindliche Inaugenscheinnahme auf einwandfreie Be-
schaffenheit priifen.

Defekte Gehorschiitzer sind auszusondern. Sie diirfen nicht benutzt werden!

Falls Gehorschiitzer unterschiedlicher Groe zur Verfiigung stehen, ist die
richtige Grof3e sorgfiltig auszuwahlen.

Die Mitarbeiter miissen die Gehdrschiitzer richtig aufsetzen bzw. ins Ohr
stecken und auf einen guten Sitz der Gehérschiitzer achten. Im Zweifelsfall
sollten sie den Vorgesetzten oder den Betriebsarzt fragen.

Die Gehorschiitzer sollten stets mit sauberen Handen auf- bzw. eingesetzt
und auch so abgenommen werden. Sonst kénnen Schmutz oder Krankheits-
erreger an oder in das Ohr gelangen und dort zu Hautreizungen fiihren.

Zum mehrmaligen Gebrauch bestimmte Gehorschiitzer sind von den Mit-
arbeitern nach Benutzung zu reinigen und an einem geeigneten Ort (z. B. im
Kleiderspind) aufzubewahren.

Anhand der vom Hersteller mitgelieferten Informationen fiir den Benutzer
und der konkreten Situation im Betrieb sind erforderlichenfalls noch wei-
tere Hinweise zur Reinigung und Aufbewahrung der verwendeten Gehor-
schiitzer zu geben.

Falls die Benutzung von Gehorschiitzern zu gesundheitlichen Beeintrachti-
gungen fiihrt, sollten die Betroffenen den Betriebsarzt informieren. Ver-
schmutzte Gehérschiitzer konnen Hautreizungen verursachen. Auch Kunst-
stoffe, aus denen die Gehorschiitzer bestehen, konnen im Einzelfall zu
Hautreizungen fiihren. Falsch angepasste oder falsch eingestellte Gehor-
schiitzer konnen Missempfindungen bis hin zu Kopf- oder Ohrenschmerzen
verursachen.

Im Folgenden brauchen nur die tatsdachlich zur Verfiigung stehenden
Gehorschiitzerarten behandelt zu werden:

¢ 8.3.1 Kapselgehorschiitzer (- Seite 116)

¢ 8.3.2 Kapselgehorschiitzer an Schutzhelmen (- Seite 118)

¢ 8.3.3 Vor Gebrauch zu formende Gehérschutzstopsel (- Seite 120)
¢ 8.3.4 Fertig geformte Gehorschutzstopsel (- Seite 122)

¢ 8.3.5 Biigelstopsel (— Seite 124)

¢ 8.3.6 Gehorschutz-Otoplastiken (= Seite 126)
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® Folie 8.3 (CD-ROM)
W’ BG ETEM

Priifung und Handhabung von Gehdérschiitzern

Nur neue oder die eigenen” Gehdrschitzer benutzen

Gehtrschitzer vor jeder Benutzung prifen,
nur einwandfreie Gehdrschitzer benutzen

+ MNur Gehtrachitzer der richtigen Grifle benutzen
Gehérschitzer richlig aufsetzen, auf guten Sitz achten
Erdorderlichenfalls Vorgesetzien oder Betriebsarzt fragen

+ Gehdrschitzer mit sauberen Handen aufsetzen und abnehmen

Mehrmals benutzbare Gehdrschiitzer nach Benutzung reinigen
und sauber aufbewahren

Gesundheitliche Beeintrachtigungen durch Gehérschitzer

(z. B. Hautreizungen) dem Beftriebsarzt melden

-

8.3 Priifung und Handhabung Erlduterungen

Nach § 8 Abs. 3 LarmVibrationsArbSchV ,, hat der Arbeitgeber dafiir Sorge zu tragen,
dass die Beschdftigten den personlichen Gehérschutz bestimmungsgemdf3 verwen-
den.“

Dies bedeutet, dass die Beschéftigten den Gehdrschutz bei entsprechenden Larm-
expositionen sachgerecht benutzen miissen, was auch eine Uberpriifung auf ord-
nungsgemafien Zustand einschlieft. Zweckentfremdete Benutzung und Manipula-
tionen sind unzuldssig.

Hierzu siehe auch § 15 Arbeitsschutzgesetz ,,Pflichten der Beschaftigten” und § 30
Abs. 2 BGV A1:,,Die Versicherten haben die persénlichen Schutzausriistungen
bestimmungsgemdf3 zu benutzen, regelmdflig auf ihren ordnungsgemdfien Zustand
zu priifen und festgestellte Mdngel dem Unternehmer unverziiglich zu melden.“

Zur Priifpflicht des Unternehmers siehe § 8 Abs. 4 LarmVibrationsArbSchV: ,,Der
Zustand des ausgewdhlten persénlichen Gehdérschutzes ist in regelmdfSigen Abstdn-
den zu lberpriifen...“

An Otoplastiken miissen regelmafige Funktionspriifungen durch den Hersteller durch-

gefiihrt werden (siehe Abschnitt 3.2.1.3 BGR/GUV-R 194). Diese Priifungen hat der
Unternehmer zu veranlassen und zu kontrollieren.
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Folie 8.3.1-1 »»

Folie 8.3.1-2 »»

Priifung

Handhabung

8.3.1 Kapselgehdorschiitzer

Bei Kapselgehorschiitzern ist darauf zu achten, dass Kapseln und Dichtungs-
kissen keine Risse oder Verformungen aufweisen und Biigel nicht gebro-
chen, verbogen oder iiberdehnt sind. Falls moglich, sind defekte Dichtungs-
kissen gegen neue auszutauschen.

Werden schweif3absorbierende Zwischenlagen verwendet, sind sie bei
Verschmutzung auszutauschen.

Mangelhafte Kapselgehorschiitzer werden selbstverstdndlich nicht benutzt!

An verstellbaren Kapselgehorschiitzern miissen die Kapseln bzw. der Biigel
entsprechend der Kopfgrof3e eingestellt werden.

Kapselgehorschiitzer miissen so aufgesetzt werden, dass sich der Biigel

in der konstruktiv vorgesehenen Position befindet, also Gehorschiitzer mit
Kopfbiigel: Biigel oben auf dem Kopf. Wird der Biigel bei einem Gehorschiit-
zer mit Universalbiigel als Nacken- oder Kinnbiigel getragen, muss das dazu-
gehorende Kopfband angelegt werden, damit der Gehorschiitzer nicht ver-
rutscht.

Die Kapseln miissen die Ohrmuscheln zuverldssig umschlief3en. Sie miissen
vom Biigel getragen werden und diirfen nicht etwa an den Ohrmuscheln hén-
gen.

Die Dichtungskissen miissen direkt an der Haut anliegen. Haarstrahnen oder
Brillenbiigel konnen den Dichtsitz der Kapseln beeintrachtigen. Deshalb
Vorsicht bei langen Haaren oder iippigen Barten! Brillentrdger sollten Brillen
mit moglichst flachen Biigeln benutzen.

Bei manchen, konstruktiv entsprechend gestalteten Kapselgehorschiitzern
ist darauf zu achten, dass sie seitenrichtig aufgesetzt werden, also rechte
Kapsel am rechten Ohr, linke Kapsel am linken Ohr.



< BG ETEM

Priifung von Kapselgehérschiitzern

Vor Gebrauch Sichtpriifung
durchfihren:
+ Kapseln und Dichtungskissen:
Risse, Verformungen
= Bgel:
Bruch, Verbiegung, Uberdehnung

Mangelhafte Kapselgehdrschitzer
nicht benutzen!

¥ BG ETEM

Handhabung von Kapselgehérschiitzern

« erforderlichenfalls Kapseln bzw. Blgel
entsprechend Kopfgrilie einstellen

+ erforderlichenfalls seitenrichtig aufsetzen

» auf richtige Bugelposition achten

» Kapseln missen die Ohrmuscheln
umschliefen und dicht an der Haut
anliegen

= Brillentrager: Brille mit flachen Bigeln
benutzen
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Folie 8.3.2-1»»

Folie 8.3.2-2 »»

Priifung

Handhabung

8.3.2 Kapselgehorschiitzer an Schutzhelmen

Bei Kapselgehdrschiitzern an Schutzhelmen ist darauf zu achten, dass
Kapseln und Dichtungskissen keine Risse oder Verformungen aufweisen.
Falls moglich, sind defekte Dichtungskissen gegen neue auszutauschen.
Ferner ist die Befestigung der Kapseln am Helm zu iiberpriifen.

Werden schweifabsorbierende Zwischenlagen verwendet, sind sie bei
Verschmutzung auszuwechseln.

Mangelhafte Kapselgehorschiitzer werden selbstverstdndlich nicht benutzt!

Zundchst muss das Kopfband des Schutzhelms auf die Kopfgrofie eingestellt
werden, damit der Helm fest sitzen kann. Das ist eine wichtige Vorausset-
zung fiir den richtigen Sitz der Gehorschiitzer.

Nach dem Aufsetzen des Schutzhelms werden die Kapseln so angeordnet,
dass sie die Ohrmuscheln zuverldssig umschlieBen. Es ist darauf zu achten,
dass die Kapseln nicht an den Helm anstof3en.

Die Dichtungskissen miissen direkt an der Haut anliegen. Haarstrahnen
oder Brillenbiigel konnen den Dichtsitz der Kapseln beeintrachtigen.
Deshalb Vorsicht bei langen Haaren oder iippigem Bart! Brillentrdager
sollten Brillen mit mdglichst flachen Biigeln benutzen.



W BG ETEM

Priifung von Kapselgehdrschiitzern
an Schutzhelmen

Vior Gebrauch Sichtpriffung

durchfiihren

» Kapseln und Dichlungskissen:
Risse, Verformungen ‘

+ Bigel: Bruch, Verbiegung

+ Befestigung der Kapseln am Helm

Mangelhafte Kapselgehorschitzer ]
nicht benutzen!

W BG ETEM

Handhabung von Kapselgehérschiitzern
an Schutzhelmen

* Schutzhelm muss fest
auf dem Kopf sitzen

+ Kapseln in richtige
Fosition bringen:
Kapseln missen die
Ohrmuscheln um-
schliefen und dicht
an der Haut anliegen

7 .
("" g ¥

Brillentrager
Brille mit flachen
Bigaln benutzen

Il. Unterweisungsmaterial: 8 Personlicher Gehdrschutz

Folie 8.3.2-1 (CD-ROM)

Folie 8.3.2-2 (CD-ROM)

119



Il. Unterweisungsmaterial: 8 Personlicher Gehérschutz

120

Folie 8.3.3-1 »»

Folie 8.3.3-2 »»

Priifung

Handhabung

8.3.3 Vor Gebrauch zu formende Gehorschutzstopsel

Vor Gebrauch zu formende Gehdrschutzstdpsel miissen ausreichend elas-
tisch sein, damit sie sich nach Einbringen in den Gehorgang ausdehnen
kénnen und diesen zuverldssig verschlie3en.

Zur Priifung werden mehrmals verwendbare Stépsel zwischen den Finger-
spitzen gerollt und seitlich (radial) zusammengedriickt. Nach Loslassen
miissen sie bald wieder ihre urspriingliche Groée erreichen.

Mangelhafte Stopsel werden selbstverstandlich nicht benutzt!

Stehen Stopsel unterschiedlicher Gréf3e zur Verfiigung, ist darauf zu achten,
dass nur solche verwendet werden, deren Gro3e der Gehdrgangsweite ent-
spricht.

Zum Einsetzen in das Ohr werden die Stopsel zwischen den Fingerspitzen
gerollt, dann seitlich zusammengedriickt und sofort tief in den Gehorgang
eingefiihrt. Dabei empfiehlt es sich, mit der anderen Hand die Ohrmuschel
leicht nach hinten oben zu ziehen, um das Einsetzen der Stopsel zu erleich-
tern. Die Stopsel miissen dann noch so lange mit der Fingerspitze fixiert
werden, bis sie sich vollstandig ausgedehnt haben.

Bei niedrigen Temperaturen miissen die Stopsel vor dem Einsetzen durch
intensives Walken zwischen den Fingerspitzen erwarmt werden.

Die Stopsel sollten nur mit sauberen Hdnden eingesetzt und entfernt wer-
den.



& BG ETEM

Priifung von vor Gebrauch zu formenden
Gehdrschutzstopseln

= Vor Gebrauch Prisfung durchfiihren:
Stopsel zwischen den Fingerspitzen rollen,
zusammendricken und loslassen,
Mach kurzer Zeit miissen die Stopsel wieder
die urspringliche Gréfle haben,

+ Harte ader verspridete Stépsel nicht
benutzen!

— ‘

< BG ETEM

Handhabung von vor Gebrauch zu formenden
Gehdrschutzstopseln

« Auf richtige Stopselgrolle achten

+ Stopsel rollen und zusammendricken, dann tief in den
Gehtirgang einsetzen, bis zur volistandigen Ausdehnung
mit der Fingerspitze fixieren
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8.3.4 Fertig geformte Gehorschutzstopsel

Bei fertig geformten Gehdrschutzstopseln ist darauf zu achten, dass sie
keine Beschddigungen, Verformungen oder Anzeichen einer Versprodung
aufweisen.

Mangelhafte Stopsel werden selbstverstdandlich nicht benutzt!

Stehen Stopsel unterschiedlicher Gréf3e zur Verfiigung, ist darauf zu achten,
dass nur solche verwendet werden, deren Gro3e der Gehdrgangsweite ent-
spricht. Fiir das rechte und das linke Ohr kénnen unterschiedliche Stopsel-
grofBen erforderlich sein.

Gehorschutzstopsel miissen ausreichend tief in den Gehérgang eingesetzt
werden, damit sie ihn zuverldssig verschliefBen. Dabei empfiehlt es sich, mit
der anderen Hand die Ohrmuschel leicht nach hinten oben zu ziehen, um das
Einsetzen zu erleichtern.

Insbesondere Stopsel ohne Griff sollten nur mit sauberen Handen eingesetzt
und entfernt werden.

Gehorschutzstopsel mit Verbindungsschnur diirfen nicht benutzt werden,
wenn in der Ndhe bewegter Maschinenteile gearbeitet wird (z. B. an Bohr-
maschinen, Drehmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen). Es besteht sonst
die Gefahr, dass die Schnur erfasst und die Stopsel aus dem Gehdrgang
gerissen werden, was zu Verletzungen fiihren kann.



& BG ETEM

Priifung fertig geformter Gehérschutzstépsel

* Vor Gebrauch Sichtprifung durchfihren
Beschadigung, Verformung, Versprédung

* Mangelhafte Stdpsel nicht benutzen!

¥ BG ETEM

Handhabung fertig geformter Gehdrschutzstopsel

« Auf richtige Stopselgréle achten
+ Stépsel ausreichend tief in den Gehérgang einsetzen

» Stépsel mit Verbindungsschnur nicht in der Nahe
bewegter Maschinenteile benutzen: Veretzungsgefahr!
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8.3.5 Biigelstdpsel

Bei Biigelstopseln, also Gehorschutzstopseln mit einem Verbindungsbiigel,
ist darauf zu achten, dass die Stopsel keine Beschdadigungen, Verformungen
oder Anzeichen einer Versprodung aufweisen und der Biigel nicht gebro-
chen, verbogen oder iiberdehnt ist.

Mangelhafte Biigelstopsel werden selbstverstdndlich nicht benutzt!

Bei den meisten Biigelstopseln kann der Biigel als Kopf-, Nacken- oder Kinn-
biigel getragen werden. Anderenfalls ist die vom Hersteller vorgesehene
Position zu widhlen.

Die Stopsel werden so in das Ohr eingesetzt, dass sie den Gehdrgang zuver-
lassig verschlief3en, also in Abhédngigkeit von der Konstruktion ausreichend
tief im Gehorgang oder auf dessen Eingang sitzen.

Biigelstopsel diirfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht,
dass der Biigel bei der Arbeit anstof3t, z. B. am Schweif3erschutzschirm. Das
Anstof3en kénnte zu Schalldruckspitzen am Ohr fiihren.



& BG ETEM

Priifung von Biigelstopseln

Vor Gebrauch Sichtprifung durchfihren:
« Stopsel auf Beschadigung, Verformung, Verspridung
+ Biigel auf Bruch, Verbiegung. Uberdehnung

Mangelhafte Blgelstopsel nicht benutzen!

&/ BG ETEM

Handhabung von Biigelstépseln

= Auf richtige Bugelposition
achten

« Stopsel ausreichend tief in
den Gehdrgang bzw, auf
dessen Eingang setzen

+ Blgelstpsel nicht bai
Anstoltgefahr verwenden!
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8.3.6 Gehorschutz-Otoplastiken

Bei Otoplastiken ist darauf zu achten, dass sie keine Beschddigungen,
Verformungen oder Anzeichen einer Versprodung aufweisen.

Mangelhafte Otoplastiken werden selbstverstidndlich nicht benutzt!

Otoplastiken werden seitenrichtig so weit in die Ohren eingefiihrt, bis sie
formschliissig sitzen.

Otoplastiken mit Verbindungsschnur diirfen nicht benutzt werden, wenn in
der Ndhe bewegter Maschinenteile gearbeitet wird (z. B. an Bohrmaschinen,
Drehmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen). Es besteht sonst die Gefahr,
dass die Schnur erfasst und die Otoplastiken aus dem Ohr gerissen werden,
was zu Verletzungen fiihren kann.
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Priifung von Gehorschutz-Otoplastiken

« Vor Gebrauch Sichtpriifung durchfihren
Beschadigung, Verformung, Versprédung

* Mangelhafte Oloplastiken nicht benutzen!

Folie 8.3.6-2 (CD-ROM)
W BG ETEM

Handhabung von Gehdrschutz-Otoplastiken

« Otoplastiken seitenrichtig in die Ohren einsetzen,
bis sie formschiissig sitzen

* Otoplastiken mit Verbindungsschnur nicht in
der Nahe bewegter Maschinenteile benutzen
Verletzungsgefahr!
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Hinweis

Folie 8.4-1»»

Folie 8.4-2 »»

8.4 Motivation zur Verwendung von Gehorschutz

Dieser Abschnitt braucht nur bei erstmals Larmexponierten oder bei Ver-
stoBBen gegen die Benutzungspflicht bei Gehdorschutz verwendet zu wer-
den.

Die sachgerechte Verwendung von Gehdrschutz ist mit einigem Aufwand ver-
bunden. Auch kann der Gehorschutz als unbequem oder gar lastig empfun-
den werden. Dennoch muss er benutzt werden, weil trotz der getroffenen
technischen und organisatorischen Schutzma3nahmen am Arbeitsplatz noch
gehorschadigender Larm auftritt. Der Gehorschutz ist also die letzte verblei-
bende Schutzmaglichkeit. Ohne ihn bliebe nur noch eins: die Gehorschadi-
gung, die Lairmschwerhorigkeit, und die ist unheilbar!

Und keiner soll etwa sagen, Lirm am Arbeitsplatz sei ein notwendiges Ubel,
das zu einer ,richtigen“ Arbeit einfach dazugehort, nein: Lirm am Arbeits-
platz kann die Gesundheit schddigen und die Arbeitssicherheit beeintrachti-
gen. Deshalb miissen wir uns in unserem eigenen Interesse zuverldssig
gegen ihn schiitzen!

Selbstverstandlich hat man mit Gehdrschiitzern einen veranderten Horein-
druck. Das kann auch nicht anders sein, denn durch die Schallddmmung der
Gehorschiitzer hort man alles leiser, aber gerade deshalb werden sie ja ein-
gesetzt. Auch der Klang wird verdndert wahrgenommen, denn meistens sen-
ken die Gehorschiitzer den Schallpegel in verschiedenen Frequenzbereichen
unterschiedlich stark. Und beides - es ist leiser und es klingt anders - gilt
fiir Maschinengerdusche, fiir akustische Signale, fiir die Sprache der Kolle-
gen und auch fiir die eigene Stimme. Insofern fiihren die Gehorschiitzer
durchaus zu einer veranderten, verfremdeten und vielleicht sogar schlech-
teren Sprach-, Gerdusch- und Signalverstdndlichkeit.

Neben dem verdnderten Horeindruck konnen auch Missempfindungen, wie
Druck am Kopf oder im Ohr, oder Juckreiz, Schweiflabsonderung, Neben-
gerdusche (z. B. Knistern) und dhnliches auftreten.

Um diese Beeintrdachtigungen moglichst gering zu halten, werden die Gehor-
schiitzer aber sorgfiltig ausgewdhlt und individuell angepasst. Erforder-
lichenfalls wird die Gehorschiitzerart auch gewechselt.

Der Benutzer selbst muss Gehdrschutzstopsel richtig in die Ohren einsetzen
und Kapselgehorschiitzer erforderlichenfalls erst richtig einstellen und dann
richtig aufsetzen.

An richtig angepasste und richtig verwendete Gehérschiitzer kann man sich
gewdhnen. Zundchst aber sollte man ihrer Benutzung positiv gegeniiberste-
hen und sie nicht von vornherein ablehnen, denn zum Schutz des wertvollen,
nicht zu ersetzenden Gehérs bleiben eben nur noch die Gehérschiitzer. lhre
Benutzung erfordert nur etwas guten Willen und ein wenig Geduld, aber viel-
leicht bedurfte auch das Benutzen des Sicherheitsgurts im Auto oder das
Tragen des Schutzhelms bei der Arbeit einer gewissen GewShnung.

Bei Hautreizungen, Schmerzen oder dhnlichen Beschwerden, die im Zusam-
menhang mit der Benutzung des Gehorschutzes stehen kdnnten, sollten die
Betroffenen méglichst bald den Vorgesetzten, die Sicherheitsfachkraft oder
den Betriebsarzt informieren.
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(1) Motivation zur Verwendung von Gehérschutz

Gehtrachutz fihrt zu veranderiem Horeindruck:

= es ist leiser - -\ veranderte Sprach-,
[ Signal- und Gerausch-
+ &5 klingt anders L verstandlichkeit

Weitere mogliche Beeinlrdchtigungen durch Gehdrschutz:

Druck am Kopf, Druck im Ohr, Juckreiz,
Schwitzen bei Kapselgehorschiitzern,
Mebengerausche (z. B. Knistam)

< BG ETEM

(2) Motivation zur Verwendung von Gehborschutz

Beeintrachtigungen werden vermieden durch
+ sorgféltige Auswahl {Gehtirschiitzerart)
» individuelles Anpassen (Grake, Form)

+ richtiges Einstellen (Kapselgehérschitzer)

richtiges Einsetzen bzw, Aufsetzen

allmahliche Steigerung der Tragezeit
erforderlichenfalls Wechsel der Gehbrschitzerart

Hautreizungen, Schmerzen usw, dem Betfriebsarzt melden!

Il. Unterweisungsmaterial: 8 Personlicher Gehorschutz

Folie 8.4-1 (CD-ROM)

Folie 8.4-2 (CD-ROM)
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9 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Hinweis Auf die arbeitsmedizinische Vorsorge muss im Rahmen der Unterweisung
nach der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung nicht zwingend
eingegangen werden, weil die Verordnung keine Vorschriften zur Vorsorge
enthdlt. Dennoch ist es sinnvoll, auch die Vorsorge einzubeziehen.

9.1 Grundlagen

Eine weitere begleitende Schutzmafnahme bei Lérmexpositionen ist die
arbeitsmedizinische Vorsorge.

Der Betriebsarzt fiihrt bei Lirmexponierten spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen durch, die Gehdrvorsorgeuntersuchungen. Damit
sollen friihzeitig lirmbedingte Beeintrachtigungen des Gehors erkannt und
MafBnahmen gegen eine Verschlimmerung eingeleitet werden. Zur Vorsorge
gehort auch eine individuelle arbeitsmedizinische Aufkldarung und Beratung
der Mitarbeiter durch den Arzt.

Die entsprechenden Vorschriften enthdlt die Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge.
Folie 9.1-1 »»
Gehorvorsorgeuntersuchungen Die Gehodrvorsorgeuntersuchungen umfassen
eine Erstuntersuchung vor erstmaliger Aufnahme einer Tatigkeit mit
Larmexposition,
Nachuntersuchungen in regelmafligen Abstanden wahrend dieser
Tatigkeit,
eine Nachuntersuchung bei Beendigung der Larmtéatigkeit.

Die Untersuchungen werden vom Betrieb entsprechend der jeweiligen
Larmexposition veranlasst (Pflichtuntersuchungen) oder nur angeboten
(Angebotsuntersuchungen).

Folie 9.1-2 »»
Ubersicht Eine Ubersicht iiber die Untersuchungsarten und -fristen bei Pflicht-
und Angebotsuntersuchungen in Abhdngigkeit von der Hohe des Tages-
Larmexpositionspegels zeigt die Folie.

Vortrag Fortsetzung auf S. 134
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Folie 9.1-1 (CD-ROM)
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Gehdrvorsorgeuntersuchungen

« Erstuntersuchung vor Aufnahme der Tatigkeit

« regelméfiige Nachuntersuchungen wahrend der
Tatigkeit

= Nachuntersuchung bei Beendigung der Tatigkeit

Folie 9.1-2 (CD-ROM)
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Gehdrvorsorgeuntersuchungen Lgy g,
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Erlduterungen

9.1 Grundlagen

Die Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung enthalt keine speziellen Vorschrif-
ten zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, nimmt aber mehrmals auf die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge Bezug. So fordert § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d LarmVibrationsArbSchV,
dass die Gefahrdungsbeurteilung auch Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen
Vorsorge zu umfassen hat. In der Unterweisung der Beschéftigten muss tiber die
Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge haben,
und deren Zweck informiert werden (§ 11 Abs. 2 Nr. 6 LidrmVibrationsArbSchV). Ferner
haben die Beschiftigten ab dem Uberschreiten der unteren Auslésewerte Anspruch
auf eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung, gegebenenfalls unter Beteiligung
des die Vorsorgeuntersuchungen durchfiihrenden Arztes (§ 11 Abs. 3 LarmVibrations-
ArbSchV).

Es wird deshalb als sinnvoll erachtet, im Rahmen dieser Unterweisung nach der
Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung auch etwas naher auf Notwendigkeit,
Durchfiihrung, Ergebnisse und Folgen von Gehdrvorsorgeuntersuchungen einzugehen.

Beziiglich der Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge sind Erfahrungen
aus dem eigenen Betrieb und einschldgige Veroffentlichungen zu beriicksichtigen.
Eventuell muss aufgrund ungiinstiger Ergebnisse von Gehdrvorsorgeuntersuchungen
die Gefdhrdungsbeurteilung wiederholt und die Wirksamkeit der Schutzmafinahmen
Uberprift werden.

Die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung — nicht zu verwechseln mit der
individuellen Beratung im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung —
soll sich hauptsachlich auf die moglichen gesundheitlichen Folgen der Larmeinwir-
kung und deren Vermeidung, den Anspruch auf Gehdrvorsorgeuntersuchungen und
die Mitwirkung der Mitarbeiter beziehen (siehe TRLV Ldrm, Teil 1 Abschnitt 8).

Die arbeitsmedizinische Vorsorge und arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
regelt die Verordnung zur arbeitsmedizischen Vorsorge (ArbMedVV); siehe auch TRLV
Larm, Teil 1 Abschnitt 5).

§ 2 ArbMedVV:

(1) Arbeitsmedizinische Vorsorge ist Teil der arbeitsmedizinischen Priventionsmap-
nahmen im Betrieb. Sie umfasst die Beurteilung der individuellen Wechselwirkun-
gen von Arbeit und Gesundheit, die individuelle arbeitsmedizinische Aufkldrung
und Beratung der Beschdftigten, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
sowie die Nutzung von Erkenntnissen aus diesen Untersuchungen fiir die Gefdhr-
dungsbeurteilung und fiir sonstige Mainahmen des Arbeitsschutzes.

(2) Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen dienen der Friiherkennung arbeits-
bedingter Gesundheitsstérungen sowie der Feststellung, ob bei Ausiibung einer be-
stimmten Tdtigkeit eine erhohte gesundheitliche Gefdhrdung besteht... Arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen umfassen Pflichtuntersuchungen, An-
gebotsuntersuchungen und Wunschuntersuchungen.
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§ 3 ArbMedVV: Erlduterungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefdhrdungsbeurteilung fiir eine an-
gemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Dabei hat er die Vorschriften
dieser Verordnung einschliefilich des Anhangs ... zu beriicksichtigen...

(2) Der Arbeitgeber hat zur Durchfiihrung der arbeitsmedizinischen Vorsorge einen
Arzt oder eine Arztin nach § 7 zu beauftragen. Ist ein Betriebsarzt oder eine Be-
triebsdrztin nach § 2 des Arbeitssicherheitsgesetzes bestellt, soll der Arbeitgeber
vorrangig diesen oder diese auch mit der arbeitsmedizinischen Vorsorge beauf-
tragen...

§ 2 Abs. 6 ArbMedVV:

Entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Durchfiihrung sind

1. Erstuntersuchungen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen vor Aufnahme
einer bestimmten Tdtigkeit,

2. Nachuntersuchungen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen wéhrend einer
bestimmten Tétigkeit oder anldsslich ihrer Beendigung...

Vorsorgeuntersuchungen nach Beendigung der Larmtatigkeit (nachgehende Unter-
suchungen) sieht die Verordnung nicht vor.
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Folie 9.2-1 »»
Erforderlichkeit

Folie 9.2-2 / Folie 9.1-2 »»
Untersuchungsarten und
-fristen Lgy g, 2 85 dB(A)

Hinweis

Folie 9.2-3 »»
Untersuchungsarten und

-fristen L peak 2 137 dB(C)

Vortrag Fortsetzung auf S. 138

134

9.2 Pflichtuntersuchungen

Gehorvorsorgeuntersuchungen sind zwingend erforderlich, wenn einer der
oberen Auslosewerte erreicht oder iiberschritten wird, wenn also der Tages-
Larmexpositionspegel 85 dB(A) oder mehr oder der Spitzenschalldruckpegel
137 dB(C) oder mehr betrégt.

Es wird hier ausdriicklich von Pflichtuntersuchungen gesprochen. Sie miis-
sen durchgefiihrt werden, weil bei diesen Larmexpositionen larmbedingte
Gehorschaden moglich sind. Das betrifft z. B. alle Beschiftigten in einem
Larmbereich.

Die Durchfiihrung der Erstuntersuchung und der regelm@figen Nachunter-
suchungen ist Voraussetzung fiir die Ausiibung einer entsprechenden Titig-
keit. Nicht untersuchte Mitarbeiter darf der Betrieb keine Larmarbeit aus-
iiben lassen. Hierauf weist die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge ausdriicklich hin. Um die Tatigkeit ausiiben zu diirfen, miissen sich die
entsprechenden Mitarbeiter diesen Untersuchungen unterziehen. Es besteht
also Untersuchungspflicht.

Bei Tages-Larmexpositionspegeln von 85 dB(A) oder mehr sind erforderlich:

eine Erstuntersuchung vor Aufnahme der Tatigkeit,
eine erste Nachuntersuchung wéhrend der Tatigkeit nach zwolf Monaten,
regelmafiige Nachuntersuchungen wahrend der Tatigkeit
- bei Tages-Ldrmexpositionspegeln von 90 dB(A) oder mehr nach jeweils
36 Monaten,
- bei Tages-Larmexpositionspegeln von 85 bis 89 dB(A) nach jeweils
60 Monaten.
AuBBerdem muss eine Nachuntersuchung bei Beendigung der Tatigkeit ange-
boten werden.

Auf Pflichtuntersuchungen im Zusammenhang mit Spitzenschalldruck-
pegeln braucht nur falls zutreffend eingegangen zu werden.

Bei Spitzenschalldruckpegeln von 137 dB(C) oder mehr sind erforderlich:

eine Erstuntersuchung vor Aufnahme der Tatigkeit,
eine erste Nachuntersuchung wahrend der Tatigkeit nach 12 Monaten,
regelmdBlige Nachuntersuchungen wahrend der Tatigkeit nach jeweils
36 Monaten.
Auf3erdem muss eine Nachuntersuchung bei Beendigung der Tatigkeit ange-
boten werden.
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& BG ETEM

Erforderlichkeit von Pflichtuntersuchungen
Die Larmexposition erreicht oder (iberschreitet einen oberen
Auslisewert
+ Tages-Larmexposifionspegel 85 dB(A) oder mehr

ader
+ Spitzenschalldruckpegel 137 dB(C) oder mehr

Der Betrieb veranlasst Gehdrvorsorgeuntersuchungen

Die Mitarbeiter miissen an den Untersuchungen teilnehmen,
sonst besteht Beschaftigungsverbot!

& BG ETEM

Untersuchungsarten und -fristen
bei Pflichtuntersuchungen (Lgy g,)

Bei Tages-Lirmexpositionspegeln von 85 dB(A) oder mehr
sind erforderlich:

+ Erstuntersuchung

« ersle Machuntersuchung nach 12 Monaten

+ waitere Nachuntersuchungen

+ bei 80 dB{A) oder mehr: nach jeweils 36 Monaten
+ bei 85 bis 89 dB(A): nach jeweils 80 Monaten

» MNachuntersuchung bei Beendigung der Tatigkeit (Angebot)
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Untersuchungsarten und -fristen
bei Pflichtuntersuchungen (L. ;..

Bei Spitzenschalldruckpegeln von 137 dB(C) eder mehr
sind erforderlich:
+ Erstuntersuchung

« erste Nachuntersuchung nach 12 Monaten

+ weitere Nachuntersuchungen nach jeweils 36 Monaten

+ Nachuntersuchung bei Beendigung der Tatigkeit (Angebaot)

Folie 9.2-1 (CD-ROM)

Folie 9.2-2 (CD-ROM)

Folie 9.2-3 (CD-ROM)
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Erlduterungen

9.2 Pflichtuntersuchungen

§ 2 Abs. 3 ArbMedV\V: ,,Pflichtuntersuchungen sind arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen, die bei bestimmten besonders gefdhrdenden Tdtigkeiten zu veran-
lassen sind.“

§ 4 ArbMedVV:

(1) Der Arbeitgeber hat nach Maf3gabe des Anhangs Pflichtuntersuchungen der Be-
schdftigten zu veranlassen. Pflichtuntersuchungen nach Satz 1 miissen als Erst-
untersuchung und als Nachuntersuchungen in regelmdpigen Abstdnden veranlasst
werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Tdtigkeit nur ausiiben lassen, wenn die nach Absatz 1
erforderlichen Pflichtuntersuchungen zuvor durchgefiihrt worden sind...

Im Teil 3 ,,Tatigkeiten mit physikalischen Einwirkungen“ des Anhangs der Vorsorge-
verordnung sind in Abs. 1,,Pflichtuntersuchungen bei“ unter Nr. 3, Tatigkeiten mit
Ldrmexposition, wenn die oberen Ausldsewerte ... erreicht oder iiberschritten
werden... “ aufgefiihrt. Die ddmmende Wirkung persdnlichen Gehorschutzes wird aus-
driicklich nicht beriicksichtigt.
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Zu den Fristen flir Nachuntersuchungen und das Angebot einer Nachuntersuchung bei Erlduterungen
Tatigkeitsende siehe Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach
dem DGUV Grundsatz G 20 ,,Ladrm“ (BGI/GUV-1 504-20).

Zu den oberen Ausldsewerten siehe Abschnitt 4, zum Larmbereich siehe Abschnitt 8.2.

137



Il. Unterweisungsmaterial: 9 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Folie 9.3-1 »»
Erforderlichkeit

Folie 9.3-2 / Folie 9.1-2»»
Untersuchungsarten
und -fristen

Vortrag Fortsetzung auf S. 140
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9.3 Angebotsuntersuchungen

Den Mitarbeitern, bei deren Tatigkeit einer der unteren Auslésewerte iiber-
schritten ist, bietet der Betrieb Gehorvorsorgeuntersuchungen an. Es wird
hier von Angebotsuntersuchungen gesprochen.

Das gilt fiir Tatigkeiten mit Tages-Larmexpositionspegeln von 81 bis 84 dB(A)
oder Spitzenschalldruckpegeln zwischen 135 und 137 dB(C).

Die Teilnahme an den Untersuchungen ist zwar keine Pflicht, doch im
Interesse der Gesunderhaltung ratsam. Im ungiinstigen Einzelfall sind auch
bei solchen relativ geringen Larmexpositionen larmbedingte Horverluste
nicht sicher auszuschlief3en.

Das Angebot umfasst:
eine Erstuntersuchung vor Aufnahme der Tatigkeit,
eine erste Nachuntersuchung wahrend der Tatigkeit nach 12 Monaten,
regelmdBlige Nachuntersuchungen wahrend der Tatigkeit nach jeweils
60 Monaten,
eine Nachuntersuchung bei Beendigung der Tatigkeit.

9.3 Angebotsuntersuchungen

§ 2 Abs. 4 ArbMedVV: ,Angebotsuntersuchungen sind arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen, die bei bestimmten gefdhrdenden Tdtigkeiten anzubieten sind.“

§ 5 ArbMedVV:

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschdiftigten Angebotsuntersuchungen nach Mafgabe
des Anhangs anzubieten. Angebotsuntersuchungen nach Satz 1 miissen als Erst-
untersuchung und anschliefSend als Nachuntersuchungen in regelmdpigen
Abstdnden angeboten werden. Das Ausschlagen eines Angebots entbindet den
Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung, die Untersuchungen weiter regelmdpig
anzubieten.

Im Teil 3 ,,Tatigkeiten mit physikalischen Einwirkungen“ des Anhangs der Vorsorge-
verordnung sind in Abs. 2 ,,Angebotsuntersuchungen bei“ unter Nr. 1,,Tdtigkeiten mit
Ldrmexposition, wenn die unteren Auslosewerte ... liberschritten werden... “ aufge-
fithrt. Die ddmmende Wirkung persdnlichen Gehdrschutzes wird ausdriicklich nicht
beriicksichtigt.

Wegen der Begrenzung nach oben durch die oberen Auslésewerte — werden diese
erreicht oder iberschritten, sind bekanntlich Pflichtuntersuchungen angesagt — gilt
das Angebot nur flir Arbeitsbereiche und Tatigkeiten mit einem Tages-Larmexpositions-
pegelvon 80 < Lgy gp, < 85 dB(A), also von 81 bis 84 dB(A).

Bei Larmexpositionen, fiir die der Spitzenschalldruckpegel maigebend ist, besteht
kaum ein Ermessensspielraum fiir Angebotsuntersuchungen. Der fragliche Bereich fiir
das Untersuchungsangebot erstreckt sich nur auf 135 < L, oeqi < 137 dB(C), praktisch
also einen L,c peqi von 136 dB(C), wozu noch der Einfluss der Messunsicherheit kommt.

Zu den Fristen fiir Nachuntersuchungen und das Angebot einer Nachuntersuchung bei
Tatigkeitsende siehe Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach

dem DGUV Grundsatz G 20 ,,Ldrm* (BGI/GUV-1 504-20).

Zu den unteren Auslosewerten siehe Abschnitt 4.
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& BG ETEM

Angebotsuntersuchungen

Die Larmexposition (berschreitet einen unteren Auslisewert
+ Tages-Larmexpositionspegel 81 bis 84 dB(A)

oder
+ Spitzenschalldruckpegel zwischen 135 und 137 dB(C)

Der Betrieb bietet Gehdrvorsorgeuntersuchungen an
Die Teilnahme ist fremwillig.

Den Mitarbeitern wird empfohlen, an den Untersuchunagen
teilzunehmen,

¥ BG ETEM

Untersuchungsarten und -fristen
bei Angebotsuntersuchungen

Das Angebot umfasst
+ Erstuntersuchung
+ erste Nachuntersuchung nach 12 Monaten

+ weitere Nachuntersuchungen nach jeweils 60 Monaten

+ Nachuntersuchung bei Beendigung der Tatigke:t

Folie 9.3-1 (CD-ROM)

Folie 9.3-2 (CD-ROM)
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Folie 9.4-1 »»
Hortest

Folie 9.4-2 »»
Information des Untersuchten

Bescheinigung

Information des Betriebs

Folie 9.4-3 »»

Vorsorgekartei
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9.4 Durchfiihrung und Ergebnis der Untersuchungen
Die Untersuchungen fiihrt in der Regel der Betriebsarzt durch.

Hauptbestandteil einer Untersuchung ist der Hortest. Dabei werden dem zu
Untersuchenden iiber Kopfhorer verschiedene Téne mit verdnderlicher Laut-
stdrke zugespielt. Der Proband gibt ein Signal, sobald er einen solchen Ton
zu horen beginnt.

Sowohl bei Pflicht- als auch bei Angebotsuntersuchungen werden die ent-
sprechenden Mitarbeiter vom Arzt iiber Inhalt und Zweck der Untersuchung
aufgekldrt, iiber den Untersuchungsbefund unterrichtet und entsprechend
dem Untersuchungsergebnis beraten.

Ferner wird ihnen eine Bescheinigung iiber das Untersuchungsergebnis aus-
gestellt. In dieser sind vermerkt:

der Anlass fiir die Untersuchung,

der Tag der Untersuchung,

das Untersuchungsergebnis.

Angaben zu Befunden, Diagnosen usw. enthilt die Bescheinigung nicht. In
Abhédngigkeit vom Untersuchungsergebnis kdnnen aber z. B. verkiirzte
Untersuchungsfristen oder besondere Auflagen vermerkt sein.

Der Arzt wertet die aus den Vorsorgeuntersuchungen gewonnenen Erkennt-
nisse aus. Ergeben sich Anhaltspunkte fiir unzureichende Schutzmaf3nah-
men, teilt er dies dem Betrieb mit und schldagt SchutzmaBBnahmen vor. Die
Information erfolgt anonymisiert unter Einhaltung der drztlichen
Schweigepflicht.

Bei einer Pflichtuntersuchung iibergibt der Arzt dem Betrieb eine Kopie der
Bescheinigung iiber das Untersuchungsergebnis.
Uber die Pflichtuntersuchungen fiihrt der Betrieb eine Vorsorgekartei und

hélt darin die Angaben aus den Bescheinigungen fest.

Die Mitarbeiter diirfen die sie betreffenden Daten einsehen und erhalten bei
Ausscheiden aus dem Betrieb den sie betreffenden Karteiauszug.
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Folie 9.4-1 (CD-ROM)

Hortest

Folie 9.4-2 (CD-ROM)

& BG ETEM

Information durch den Arzt

Der Untersuchte wird Ober

+ Inhalt und Zweck der Unlersuchung

* Untersuchungsbefund

* Untersuchungsergebnis

informiert und beraten

und erhdlt eine Bescheinigung (ber das Untersuchungsergebnis,

Der Betrieb wird nur bei Pllichtuntersuchungen Gber das
Untersuchungsergebnis informiert (Kopie der Bescheinigung).

Folie 9.4-3 (CD-ROM)

& BG ETEM

Vorsorgekartei

« Der Betrieb fihrt bel Pllichtuntersuchungen eine Vorsorgekartei:
« Mame des Untersuchlen
* Anlass und Tag der Untersuchung
* Untersuchungsergebnis

* Der Untersuchte
+ darf die Vorsorgekartei einsehen,
+ arhalt Karteiauszug bei Ausscheiden aus dem Betrieb
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Folie 9.4-4 »»
Untersuchungsergebnis Im Untersuchungsergebnis wird die arbeitsmedizinische Beurteilung des
Befundes zusammengefasst, also ob und inwieweit bei Ausiibung der
Tatigkeit gesundheitliche Bedenken im Hinblick auf die Larmexposition
bestehen.

Das Untersuchungsergebnis kann lauten:

»dauernde gesundheitliche Bedenken*

bei begriindetem Verdacht auf ein individuell erh6htes Risiko einer
Gehorschdadigung durch Larm,

»befristete gesundheitliche Bedenken*

bei einer voriibergehenden Behinderung, die das Benutzen von
Gehorschiitzern verbietet,

»keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen®,
wenn bei Einhaltung besonderer Auflagen, wie z. B. verkiirzter Unter-
suchungsfrist oder speziell ausgewdhlter Gehorschiitzer, die Zunahme
eines bereits vorliegenden Horverlusts nicht zu erwarten ist,

»keine gesundheitlichen Bedenken®,

wenn keiner der genannten Befunde vorliegt.

Folie 9.4-5 »»
Mafnahmen bei Bestehen bei einem Mitarbeiter bei einer Pflichtuntersuchung gesundheit-
gesundheitlichen Bedenken liche Bedenken gegen die weitere Ausiibung der Tatigkeit und sieht der
Betriebsarzt Anhaltspunkte fiir unzureichende Schutzmafinahmen, iiberpriift
der Betrieb die Gefdahrdungsbeurteilung und trifft unverziiglich zusitzliche
SchutzmaBinahmen. Die Umsetzung des betreffenden Mitarbeiters auf einen
Arbeitsplatz ohne Lairmgefahrdung kann erforderlich sein.

Einspruchsmoglichkeit Sollte der Betrieb oder der untersuchte Mitarbeiter das Untersuchungs-
ergebnis fiir unzutreffend halten, kann er bei der zustdndigen Behérde (z. B.
dem Staatlichen Gewerbearzt) eine Uberpriifung beantragen.

Vortrag Fortsetzung auf S. 146
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& BG ETEM

Untersuchungsergebnis

Das Untersuchungsergebnis kann lauten:
= dauernde gesundheitiiche Bedenken
« befristete gesundheitliche Bedenken

+ keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten
Voraussetzungen

* keine gesundheitlichen Bedenken

¥ BG ETEM

MaBnahmen bei gesundheitlichen Bedenken

* neue Gefdhrdungsbeurteilung
« zusdtzliche Schutzmaltnahmen
» eventuell Umsetzung

* Betrieb und Untersuchter dirfen gegen das
Untersuchungsergebnis einsprechen.

Folie 9.4-4 (CD-ROM)

Folie 9.4-5 (CD-ROM)
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9.4 Durchfiihrung und Ergebnis der Untersuchungen
Zu den Pflichten des untersuchenden Arztes sagt § 6 ArbMedVV:

(1) ... Vor Durchfiihrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen muss er oder
sie sich die notwendigen Kenntnisse liber die Arbeitsplatzverhdiltnisse verschaffen
und die zu untersuchende Person (iber die Untersuchungsinhalte und den Unter-
suchungszweck aufkldren...

(3) Der Arzt oder die Arztin hat den Untersuchungsbefund und das Untersuchungs-
ergebnis der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung schriftlich festzuhalten,
die untersuchte Person dariiber zu beraten und ihr eine Bescheinigung auszu-
stellen. Diese enthdlt Angaben tiber den Untersuchungsanlass und den Tag der
Untersuchung sowie die drztliche Beurteilung, ob und inwieweit bei Ausiibung
einer bestimmten Tdtigkeit gesundheitliche Bedenken bestehen. Nur im Falle einer
Pflichtuntersuchung erhdlt der Arbeitgeber eine Kopie der Bescheinigung.

(4) Der Arzt oder die Arztin hat die Erkenntnisse arbeitsmedizinischer Vorsorgeunter-
suchungen auszuwerten. Ergibt die Auswertung Anhaltspunkte fiir unzureichende
Schutzmafnahmen, so hat der Arzt oder die Arztin dies dem Arbeitgeber mitzu-
teilen und Schutzmaf3inahmen vorzuschlagen.

Als Leitfaden fiir die Durchfiihrung der Untersuchung dient dem Arzt der DGUV
Grundsatz G 20 ,,Larm*“. Dieser enthélt unter anderem Hinweise zum Untersuchungs-
programm und die Kriterien fiir die verschiedenen Untersuchungsergebnisse.

Bei der Untersuchung befragt der Arzt den Probanden zu Ohrerkrankungen, inspiziert
das AuBBenohr und fiihrt einen audiometrischen Hortest durch.

Speziell mit der Audiometrie besteht die Moglichkeit, larmbedingte Horminderungen,
die dem Betroffenen noch gar nicht bewusst geworden sind, frithzeitig aufzudecken.
Dazu werden dem Probanden in einem ruhigen Raum {iber die Kopfhorer eines Audio-
meters Sinustdne von 1 kHz bis 6 kHz unterschiedlichen Pegels iibertragen. Der
Proband muss die Wahrnehmung eines solchen Tons sofort signalisieren. Mit diesem
Verfahren wird ein Tonaudiogramm erstellt, das die individuelle Hérschwelle des Pro-
banden wiedergibt. Ein bereits vorliegender Horverlust zeigt sich durch Abweichungen
vom Normwert von 0 dB.

Im Tonaudiogramm zeigt sich deutlich der Verlauf einer chronischen Gehdrschadigung
durch Larm. Zuerst bildet sich meist in einem Frequenzbereich von 3 bis 6 kHz eine
noch relativ kleine Senke (Hochtonsenke), die sich allmahlich verbreitert. Mit ihrer
Ausdehnung zu hoheren Frequenzen und zunehmender Vertiefung kommt es schlief3-
lich zu einem Hochtonabfall. Der Hérverlust weitet sich allmahlich zu niedrigeren
Frequenzen bis hinunter zu 1 kHz aus und kann auch noch niedrigere Frequenz-
bereiche erfassen. Abbildung 9 zeigt ein Tonaudiogramm mit deutlich ausgepragter
Hochtonsenke.

Bei Auffalligkeiten ist noch eine Ergdnzungsuntersuchung oder auch eine erweiterte
Ergdnzungsuntersuchung erforderlich, die in der Regel von einem Hals-Nasen-Ohren-
Arzt durchgefiihrt werden.

Die arbeitsmedizinische Beratung bezieht sich erforderlichenfalls auch auf den
Gehérschutz (siehe z. B. die BGI 823 ,,Arztliche Beratung zum Gehérschutz*).

Das Fiihren der Vorsorgekartei durch den Unternehmer und die dabei zu beachtenden
Rechte der Untersuchten regeln Vorsorgeverordnung und Bundesdatenschutzgesetz:
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Abb. 9: Tonaudiogramm bei larmbedingtem Horverlust (Beispiel)

§ 4 Abs. 3 ArbMedVV: ,,Uber Pflichtuntersuchungen hat der Arbeitgeber eine Vorsorge-
kartei mit Angaben iiber Anlass, Tag und Ergebnis jeder Untersuchung zu fiihren; die
Kartei kann automatisiert gefiihrt werden. Die Angaben sind bis zur Beendigung des
Beschdftigungsverhdltnisses aufzubewahren und anschliefSend zu lbschen, es sei
denn dass Rechtsvorschriften oder die nach § 9 Abs. 4 bekannt gegebenen Regeln
etwas anderes bestimmen. Der Arbeitgeber hat der zustdndigen Behéorde auf Anord-
nung eine Kopie der Vorsorgekartei zu iibermitteln. Bei Beendigung des Beschidifti-
gungsverhdltnisses hat der Arbeitgeber der betroffenen Person eine Kopie der sie
betreffenden Angaben auszuhdndigen; § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt
unberiihrt.

§ 34 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz:

Der Betroffene kann Auskunft verlangen iiber

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten...

2. Empfidnger oder Kategorien von Empféngern, an die Daten weitergegeben werden,
und

3.den Zweck der Speicherung.

Die erforderlichen Ma3nahmen bei gesundheitlichen Bedenken gibt § 8 ArbMedVV
vor:

(1) Ist dem Arbeitgeber bekannt, dass bei einem oder einer Beschdftigten gesundheit-
liche Bedenken gegen die Ausiibung einer Tdtigkeit bestehen, so hat er im Falle von
§ 6 Abs. 4 Satz 2 [der Arzt hat den Unternehmer auf Anhaltspunkte fiir unzureichen-
de Schutzmaf3nahmen hingewiesen und SchutzmaBnahmen vorgeschlagen] die
Gefdhrdungsbeurteilung zu iiberpriifen und unverziiglich die erforderlichen zu-
sdtzlichen Schutzmafinahmen zu treffen. Bleiben die gesundheitlichen Bedenken
bestehen, so hat der Arbeitgeber nach MafSgabe der dienst- und arbeitsrechtlichen
Regelungen dem oder der Beschdftigten eine andere Tdtigkeit zuzuweisen, bei der
diese Bedenken nicht bestehen. Dem Betriebs- oder Personalrat und der zustdndi-
gen Behdrde sind die getroffenen Mafsinahmen mitzuteilen.

(2) Halten die untersuchte Person oder der Arbeitgeber das Untersuchungsergebnis fiir
unzutreffend, so entscheidet auf Antrag die zustdndige Behdrde.

Erlduterungen
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Folie 10-1 »»

Gehorschaden

Folie 10.2 »»

Berufskrankheit
»Larmschwerhorigkeit*

Extraaurale Wirkungen

10 Erkennung und Meldung méglicher
Gesundheitsschaden

Larm mit Tages-Larmexpositionspegeln von 85 dB(A) oder mehr kann zu
chronischen Gehorschéden fiihren, Lirm mit Spitzenschalldruckpegeln von
137 dB(C) oder mehr kann akute Gehorschidden verursachen.

Die Gehdrschadigung durch Dauerldrm schreitet langsam voran. Deshalb
wird sie vom Betroffenen selbst lange Zeit nicht bemerkt. Erst wenn die
Sprachverstandigung deutlich behindert ist, nimmt er vielleicht Anzeichen
seiner Behinderung selbst wahr. Eher noch bemerken wahrscheinlich seine
Familienangehdorigen oder Kollegen, dass mit seinem Gehor etwas nicht
stimmt, und sprechen ihn darauf an.

Das Entstehen eines Gehdrschadens zeichnet sich etwa wie folgt ab:
Zundchst ist die Sprachverstdndigung noch nicht gestort. Leise Gerdusche
und hochfrequente Gerdusche, etwa Vogelzwitschern, werden aber schlech-
ter wahrgenommen. Mit zunehmender Geho6rschdadigung wird dann auch die
Sprachverstandigung beeintrachtigt. Es wird zunehmend schwierig, Gespra-
chen zu folgen. Immer hadufiger muss nachgefragt werden. Insbesondere in
lauter Umgebung werden Informationen und Gesprache nicht mehr verstan-
den. Auch der Unterhaltung mehrerer Personen kann nicht mehr gefolgt
werden. Das wirkt sich besonders auf das Verstehen von Gesprachen z. B.

in einer Gaststdtte oder bei einer Party aus. Auch Fernseh- und Radiogeréat
miissen immer lauter eingestellt werden, was die Familienangehdorigen
zunehmend st6rt. Zudem ist der Horeindruck verzerrt, lautere Gerdusche
konnen sogar Missempfindungen im Ohr verursachen. Ferner kénnen unan-
genehme Ohrgerdusche (Tinnitus) auftreten. Aber nicht nur das, auch Warn-
gerdusche und Gefahrensignale, etwa im StraBBenverkehr, werden nur noch
unzureichend wahrgenommen, so dass der Betroffene zunehmend erh6hten
Unfallgefahren ausgesetzt ist. Abhilfe bringt letztlich nur noch ein Horgerat.
Bei regelm@fiiger Benutzung von personlichem Gehorschutz und regelmasig
durchgefiihrten Vorsorgeuntersuchungen diirfte es aber nicht so weit kommen.

Anders ist die Situation bei sehr lauten Einzelschallereignissen, z. B. einem
Knall. Bald danach stellen sich eine Horminderung, Missempfindungen im
Ohr (,,Wattegefiihl“) und eventuell Ohrgerdusche (Tinnitus) ein.

Larmexponierte Beschiftigte, die meinen, solche oder dhnliche Anzeichen
eines Gehorschadens bei sich wahrzunehmen, sollten sich vertrauensvoll an
den Betriebsarzt wenden. Erforderlichenfalls diirfte eine spezielle arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchung zu einer raschen Kldrung fiihren. Auch
sollte der Betrieb informiert werden, denn dieser ist verpflichtet, unverziig-
lich eine solche Untersuchung anzubieten.

Bestdtigt sich der Verdacht, wird der Betrieb die Gefdahrdungsbeurteilung
wiederholen und zusidtzliche SchutzmaBnahmen durchfiihren.

Hat der beruflich verursachte Gehérschaden ein gewisses Ausmaf} angenom-
men, liegt eine Lairmschwerhdrigkeit vor. Hierbei handelt es sich um eine
Berufskrankheit (Nr. 2301 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung).

Bei begriindetem Verdacht auf eine Berufskrankheit, also eine Lirmschwer-
horigkeit, erstattet der Arzt eine Berufskrankheitenanzeige bei der Berufs-
genossenschaft. Diese leitet dann ein Feststellungsverfahren ein.

SchliefSlich kann Larm die Gesundheit noch auf andere Weise beeintrach-
tigen. Mitarbeiter, die einen Zusammenhang zwischen irgendwelchen
Gesundheitsstérungen und ihrer Lirmexposition vermuten, sollten sich
ebenfalls vertrauensvoll an den Betriebsarzt wenden.
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Folie 10-1 (CD-ROM)

¥ BG ETEM

Anzeichen eines Gehdrschadens

Chronischer Gehdrschaden:

* Michthdren leiser, insbesondere hochfrequenter Gerdusche

* lickenhaftes Verstehen von Gesprachen, hdufiges Nachfragen

* schlechtes Horen besonders in lauter Umgebung

+ lautes Einstellen von Fermnseher und Radio

« Uberhéiren van Warngerauschen und Warmnsignalen, z. B, im
Straltenverkehr

Akuter GehGrschaden (z. B. nach einem Knall):
= plétzlicher Harverlust

= Wattegefah!® im Ohr

« plétzliche Ohrgerdusche (Tinnitus)

I Folie 10-2 (CD-ROM)
Meldung eines Gehdrschadens

Bel Anzeichen einer Gehdirschadigung oder

anderen larmbedingten Gesundheitsstdrungen

den Betriebsarzt verstandigen!

Eine Vorsorgeuntersuchung bringt Klarheil

Larmmschwerhirigkeit ist eine Berufskrankheit (Nr. 2301).

Der Arzt erstattet bei Verdacht auf Larmschwerhorigkeit eine
Anzeige bei der Berufsgenossenschaft.
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10 Erkennung und Meldung moglicher Gesundheitsschaden

Zum Entstehen larmbedingter Gehdrschaden siehe Abschnitt 3.1, zu extraauralen
Wirkungen des Larms siehe Abschnitt 3.2.

Die Beschéftigten haben Anspruch auf Abkldren eines moglichen Gehdrschadens oder
einer anderen eventuell larmbedingten Gesundheitsstérung durch einen Arzt. Sie
sollten sich mit ihrem Anliegen an den Vorgesetzten, die Sicherheitsfachkraft oder den
Betriebsarzt wenden. Der Unternehmer ist nach der Vorsorgeverordnung verpflichtet,
Mitarbeitern auf deren Wunsch eine Vorsorgeuntersuchung zu ermoglichen.

§ 2 Abs. 5 ArbMedVV: ,Wunschuntersuchungen sind arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen, die der Arbeitgeber den Beschdftigten nach § 11 des Arbeitsschutz-
gesetzes zu ermdglichen hat.“

§ 11 ArbSchG: ,,Der Arbeitgeber hat den Beschdiftigten auf ihren Wunsch ... zu ermdg-
lichen, sich je nach den Gefahren fiir ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
regelmdpig untersuchen zu lassen, es sei denn, auf Grund der Beurteilung der
Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaf3nahmen ist nicht mit einem
Gesundheitsschaden zu rechnen. “

§ 5 Abs. 2 ArbMedVV: ,Erhdlt der Arbeitgeber Kenntnis von einer Erkrankung, die im
ursdchlichen Zusammenhang mit der Tatigkeit des oder der Beschdftigten stehen
kann, so hat er ihm oder ihr unverziiglich eine arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchung anzubieten. Dies gilt auch fiir Beschdftigte mit vergleichbaren Tdtigkeiten,
wenn Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass sie ebenfalls gefidhrdet sein kbnnen. “

Der Arzt ist nach § 202 SGB 7 verpflichtet, bei begriindetem Verdacht auf das Bestehen
einer Berufskrankheit — hier einer Lairmschwerhdrigkeit — unverziiglich Anzeige bei der
Berufsgenossenschaft oder der fiir den medizinischen Arbeitsschutz zustandigen
Stelle (Staatlicher Gewerbearzt) zu erstatten. Dazu verwendet er den Vordruck ,,Arzt-
liche Anzeige lber eine Berufskrankheit“. Bei einem als Unfall einzustufenden Knall-
trauma informiert er die Berufsgenossenschaft gemaf § 201SGB 7.

Der Unternehmer erstattet eine Berufskrankheitenanzeige gemaf § 193 Abs. 2 SGB 7
bzw. eine Unfallanzeige bei mehr als dreitdgiger Arbeitsunfahigkeit gemaf § 193 Abs. 1
SGB 7.

Schlie3lich sind auch die Beschéftigten selbst dazu befugt, sich beim Vorliegen ent-
sprechender Krankheitsbilder an die Berufsgenossenschaft zu wenden.

Zur Larmschwerhorigkeit siehe auch das Merkblatt zu der Berufskrankheit Nr. 2301
der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung: Larmschwerhorigkeit (Bek. des BMAS
v. 1.7.2008).
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(IEC 61252:1993 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61252:1995 +
A1:2001

DIN EN 61672-1
Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen
(IEC 61672-1:2002); Deutsche Fassung EN 61672-1:2003

DIN EN ISO 140-4

Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von
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Raumen in Gebduden (1ISO 140-4:1998); Deutsche Fassung EN
I1SO 140-4:1998

DIN EN ISO 7171

Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von
Bauteilen — Teil 1: Luftschalldimmung (1ISO 717-1:1996 + AM
1:2006); Deutsche Fassung EN I1SO 717-1:1996 + AM 1:2006

DIN EN ISO 3382-2

Akustik — Messung von Parametern der Raumakustik — Teil 2:
Nachhallzeit in gewShnlichen Rdumen (1ISO 3382-2:2008);
Deutsche Fassung EN ISO 3382-2:2008; und Berichtigung 1;
Deutsche Fassung EN 1SO 3382-2:2008/AC:2009



DIN ENISO 3740

Akustik — Bestimmung des Schallleistungspegels von Gerausch-
quellen und Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen (ISO
3740:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3740:2000

DIN EN ISO 4871

Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissions-
werten von Maschinen und Geradten (ISO 4871:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 4871:2009

DINENISO 7731

Ergonomie — Gefahrensignale fiir 6ffentliche Bereiche und
Arbeitsstitten — Akustische Gefahrensignale (1ISO 7731:2003);
Deutsche Fassung EN ISO 7731:2005

DIN EN ISO 9612

Akustik — Bestimmung der Larmexposition am Arbeitsplatz —
Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 (Ingenieurverfahren)
(1ISO 9612:2009); Deutsche Fassung EN ISO 9612:2009

DIN EN ISO 9614-1

Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerdusch-

quellen aus Schallintensitdtsmessungen — Teil 1: Messungen an
diskreten Punkten (ISO 9614-1:1993); Deutsche Fassung EN I1SO
9614-1:2009

DIN EN ISO 9614-2

Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerdusch-
quellen aus Schallintensitdtsmessungen — Teil 2: Messungen
mit kontinuierlicher Abtastung (ISO 9614-2:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 9614-2:1996

DIN EN I1SO 11200

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten —
Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen zur Bestimmung
von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an an-
deren festgelegten Orten (SO 11200:1995, einschlieflich Cor
1:1997); Deutsche Fassung EN 1SO 11200:2009

DIN EN ISO 11546-2

Akustik — Bestimmung der Schallddmmung von Schallschutz-
kapseln — Teil 2: Messungen im Einsatzfall (zum Zweck der
Abnahme und Nachpriifung) (ISO 11546-2:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 11546-2:2009

DIN EN ISO 11688-1

Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion larmarmer Maschinen
und Gerate — Teil 1: Planung (ISO/TR 11688-1:1995); Deutsche
Fassung EN I1SO 11688-1:2009

DIN EN ISO 11688-2

Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung larmarmer Maschinen
und Gerdte — Teil 2: Einfiihrung in die Physik der Lirmminderung
durch konstruktive Manahmen (ISO/TR 11688-2:1998);
Deutsche Fassung EN ISO 11688-2:2000

Schrifttum

DIN EN ISO 11689

Akustik — Vorgehensweise fiir den Vergleich von Gerduschemis-
sionswerten fiir Maschinen und Gerédte (ISO 11689:1996);
Deutsche Fassung EN ISO 11689:1996

DIN EN ISO 11690-1

Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung larmarmer maschinen-
bestiickter Arbeitsstadtten — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

(1ISO 11690-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO 11690-1:1996

DIN EN ISO 11690-2

Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung larmarmer maschinen-
bestilickter Arbeitsstadtten — Teil 2: LirmminderungsmaBnahmen
(1ISO 11690-2:1996); Deutsche Fassung EN I1SO 11690-2:1996

DIN EN ISO 11690-3

Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung larmarmer maschinen-
bestiickter Arbeitsstdtten — Teil 3: Schallausbreitung und
-vorausberechnung in Arbeitsraumen (ISO/TR 11690-3:1997);
Deutsche Fassung EN ISO 11690-3:1998

DIN EN 1SO 11821

Akustik — Messung der Schallddmpfung von versetzbaren
Schallschirmen im Einsatzfall 1SO 11821:1997); Deutsche
Fassung EN I1SO 11821:1997

DIN EN ISO 11957

Akustik — Messung der Schallddmmung von Schallschutz-
kapseln — Messungen im Labor und im Einsatzfall

(1ISO 11957:1996); Deutsche Fassung EN 1SO 11957:2009

DIN EN ISO 14163
Akustik — Leitlinien fiir den Schallschutz durch Schalldampfer
(1ISO 14163:1998); Deutsche Fassung EN 1SO 14163:1998

DIN EN ISO 14257

Akustik — Messung und Parametrisierung von Schallausbrei-
tungskurven in Arbeitsraumen zum Zweck der Beurteilung der
akustischen Qualitat (ISO 14257:2001); Deutsche Fassung EN
1SO 14257:2001

DIN EN ISO 15667
Akustik — Leitfaden fiir den Schallschutz durch Kapseln und Ka-
binen (1ISO 15667:2000); Deutsche Fassung EN I1SO 15667:2000

VDI 2058 Blatt 2
Beurteilung von Larm hinsichtlich Gehorgefahrdung; Ausgabe-
datum 1988-06

VDI 2058 Blatt 3

Beurteilung von Larm am Arbeitsplatz unter Beriicksichtigung
unterschiedlicher Tatigkeiten; Ausgabedatum 1999-02
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VDI 2062 Blatt 1
Schwingungsisolierung — Begriffe und Methoden;
Ausgabedatum 2011-05

VDI 2062 Blatt 2
Schwingungsisolierung — Schwingungsisolierelemente;
Ausgabedatum 2007-1

VDI 2720 Blatt 1
Schallschutz durch Abschirmung im Freien; Ausgabedatum
1997-03

VDI 2720 Blatt 2
Schallschutz durch Abschirmung in Rdumen; Ausgabedatum
1983-04

VDI 2720 Blatt 3 Entwurf
Schallschutz durch Abschirmung im Nahfeld; teilweise
UmschliefSung; Ausgabedatum 1983-02

VDI 3720 Blatt 2
Larmarm Konstruieren — Beispielsammlung; Ausgabedatum
1982-11

VDI 3727 Blatt 1

Schallschutz durch Kérperschalldampfung — Physikalische
Grundlagen und Abschdtzungsverfahren; Ausgabedatum
1984-02

VDI 3727 Blatt 2
Schallschutz durch Kérperschalldampfung — Anwendungs-
hinweise; Ausgabedatum 1984-11

VDI 3760

Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeits-
raumen; Ausgabedatum 1966-02
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krankheiten-Verordnung: Larmschwerhérigkeit (Bek. des BMAS
v. 1.7.2008, siehe GMBI1 2008/39, S. 798 ff.)

Christ, E., S. Fischer: Larmminderung am Arbeitsplatz; Erich
Schmidt, Berlin 2007, 5. Aufl.

Dieroff, H.-G., u. a.: Lirmschwerhorigkeit; G. Fischer, Jena 1994,
3. Aufl.

Hecker, Chr., u. a.: Ldrm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung; Erich Schmidt, Berlin 2007

Maue, J. H.: 0 Dezibel + 0 Dezibel = 3 Dezibel; Erich Schmidt,
Berlin 2009, 9. Aufl.

Maue, J. H.: Lirmmessung im Betrieb; Erich Schmidt, Berlin 2011

Schirmer, W. (Hrsg.): Technischer Larmschutz; Springer VDI,
Berlin 2006, 2. Aufl.

Schmidt, H.: Schalltechnisches Taschenbuch; VDI, Diisseldorf
1996, 5. Aufl.
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	2 Grundbegriffe
	3 Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit
	4 Auslösewerte und maximal zulässige Expositionswerte
	5 Ermittlungsergebnisse
	6 Lärmminderungsmaßnahmen
	7 Handhabung der Arbeitsmittel und sichere Arbeitsverfahren
	8 Persönlicher Gehörschutz
	9 Arbeitsmedizinische Vorsorge
	10 Erkennung und Meldung möglicher Gesundheitsschäden

